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Vorbemerkung der fragestellenden Fraktion: 
 
Vor zwölf Jahren verabredeten die europäischen Bildungsminister und -
ministerinnen in Bologna Schritte zur Schaffung eines einheitlichen europäischen 
Hochschulraumes bis zum Jahr 2010. Diese gemeinsame Erklärung proklamierte 
drei Hauptziele: 

 die Förderung von Mobilität (räumlich, kulturell sowie zwischen Hochschulen 
und Bildungsgängen) durch Einführung eines Leistungspunktesystems 
(ECTS);  

 die Förderung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit des europäischen 
Hochschulsystems durch Entwicklung vergleichbarer Kriterien und Methoden 
im Qualitätsmanagement, Einführung eines zweizyklischen Studiensystems 
(undergraduate  Bachelor und graduate  Master); 

 die Förderung der Beschäftigungsfähigkeit (lebenslanges Lernen, Verzah-
nung von Hochschul- und Forschungsraum sowie dem Wachstumsmarkt 
privater Fortbildungsangebote) und damit verbunden die Förderung einer 
europäischen Dimension, insbesondere in der Curricula-Entwicklung; 

 
Die soziale Dimension des Bologna-Prozesses wurde 2001 auf Initiative der Studie-
renden von den Ministerinnen und Ministern anerkannt und sollte in alle Prozesse 
integriert werden (Prager Kommuniqué). Auf der Basis dieser Zielsetzung wurde die 
umfangreichste Studienreform der bundesdeutschen Hochschulgeschichte eingelei-
tet. Die Hochschulen standen und stehen vor enormen Herausforderungen bei der 
Umsetzung dieser Reform. Kernelemente der Reform sind die Umstellung der Stu-
diengänge auf eine gestufte Struktur (Bachelor, Master) sowie die Anpassung der 
Curricula an die Erfordernisse des Leistungspunktesystems (Modularisierung) mit 
den von der Kultusministerkonferenz vorgegebenen Werten (180cp BA, 120cp MA). 
Aber die Erreichung aller Ziele erfordert enorme Anstrengungen und Investitionen 
von Hochschulen und Politik. Vor und während des Prozesses der Strukturreform 
gab und gibt es aber auch Kritik – sowohl an einzelnen Regelungen bis hin zu einer 
grundsätzlichen Infragestellung. Einige dieser Kritikpunkte haben sich im Verlauf 
des Prozesses als begründet herausgestellt. Insofern stellt sich auch die Frage 
nach Anpassungen des Prozesses und seiner Ziele an die Realitäten. Die vorlie-
gende Große Anfrage beabsichtigt, eine Bestandsaufnahme der bisher im Reform-
prozess erreichten Ergebnisse sowie Handlungsfelder und mögliche Fehlentwick-
lungen aufzuzeigen. 
 
Vorbemerkung der Landesregierung: 
 
In die Beantwortung der Großen Anfrage wurden die staatlichen Hochschulen Uni-
versität Flensburg (UFl), Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU), Universität 
zu Lübeck (UzL), Fachhochschule Flensburg (FHF), Fachhochschule Kiel (FHK), 
Fachhochschule Lübeck (FHL), Fachhochschule Westküste (FHW), Muthesius 
Kunsthochschule (MKH), Musikhochschule Lübeck (MHL) sowie die privaten, staat-
lich anerkannten Hochschulen Fachhochschule Wedel (FH Wedel), Nordakademie 
(NA) und AKAD-Fachhochschule Pinneberg (AKAD) einbezogen. Die Fachhoch-
schule für Verwaltung und Dienstleistung wurde - der bisherigen Praxis entspre-
chend - aufgrund ihrer Sonderrolle im Hochschulbereich und der stark abweichen-
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den Rahmenbedingungen, z.B. im Hinblick auf die Mobilität, nicht berücksichtigt. 
 
Der Bologna-Prozess ist nicht nur im europäischen Kontext zu sehen, sondern es 
handelt sich auch um ein bundeseinheitlich abgestimmtes Verfahren. Insofern kann 
die Entwicklung Schleswig-Holsteins nicht isoliert betrachtet werden; es ist bei der 
Beantwortung einer Reihe von Fragen erforderlich, auch auf bundesweite Entwick-
lungen und Absprachen einzugehen. Dies hat zur Folge, dass Überschneidungen 
und Doppelungen der Antworten gegenüber der nahezu gleichlautenden Großen 
Anfrage der Fraktion DIE LINKE im Land Brandenburg (Drs. 4/7523) vom 4.05.2009 
nicht immer vermieden werden konnten. Förderprogramme, Standards von Quali-
tätssicherungssystemen etc. gelten ebenfalls bundesweit. 
 
 
I. Grundsätzliches 
 

1. Welche Ziele des Bologna-Prozesses bildeten aus Sicht der Landesregie-
rung den bisherigen Schwerpunkt der Reformmaßnahmen? 
 
Mit dem Bologna-Prozess streben die daran beteiligten europäischen Länder 
an, zu einem „Europäischen Hochschulraum“ zusammenzuwachsen. Aus 
Sicht der Landesregierung bildeten dabei folgende Maßnahmen die Schwer-
punkte: 

 Schaffung transparenter Studienangebote und vergleichbarer Abschlüs-
se, 

 die Einführung einer zweistufigen Studienstruktur (Bachelor und Master), 

 die Einrichtung eines Kreditpunkte-Systems (European Credit Transfer 
System) für die Bemessung des Studienerfolgs, damit einhergehend die 
Modularisierung der Studiengänge, 

 die Förderung der Qualitätssicherung in Lehre und Studium, 

 die Förderung der Mobilität der Studierenden und des wissenschaftlichen 
Personals, 

 die europaweite Anerkennung von Studienabschnitten und -abschlüssen. 
 

2. Welche Ziele wurden aus Sicht der Landesregierung bisher nur nachgeord-
net bearbeitet? 
 
Kernstück und daher Ausgangspunkt der Reformmaßnahmen ist die Umstel-
lung auf das zweistufige Studiensystem. Die Umstrukturierung hatte absolute 
Priorität, weil sie Grundlage für die anderen Ziele ist.  Naturgemäß konnten 
deswegen noch nicht alle anderen Aspekte vollständig realisiert werden; sie 
sind aber dennoch von gleichrangiger Bedeutung. 
Die zukünftige Schwerpunktsetzung wird daher im Bereich der Mobilitätsför-
derung, in der Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen und der 
Umsetzung der Lissabon-Konvention (vgl. auch Antworten zu Fragen II. 1. 1. 
und III. 2. 1.-6.)  sowie der Verbesserung der Studierbarkeit (vgl. Antwort zu 
Fragen III.5.1.-6.) liegen.  

 
3. Inwiefern hält die Landesregierung die einzelnen Ziele der Bologna-

Reformen für sinnvoll oder überarbeitungswürdig? Inwiefern mussten Ziele 
oder einzelne Handlungsfelder speziell für Schleswig-Holstein angepasst 
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werden? 
 
Die Landesregierung hält die Ziele für sinnvoll, es mussten keine Handlungs-
felder speziell für Schleswig-Holstein angepasst werden. 
 

4. Wie schätzt die Landesregierung grundsätzlich den bisherigen Erfolg des Re-
formprozesses sowie die Umsetzung der Ziele in Schleswig-Holstein ein? 
 
Insgesamt wird der Reformprozess als sehr erfolgreich eingeschätzt. Die 
deutschen Hochschulen haben im Rahmen des Bologna-Prozesses in den 
vergangenen Jahren erhebliche Anstrengungen unternommen, um nahezu 
alle Studiengänge auf die neue Bachelor-/Masterstruktur umzustellen. Es 
wurden viele positive Veränderungen z.B. im Hinblick auf die Einführung von 
Qualitätssicherungssystemen, die Einbeziehung von Schlüsselqualifikatio-
nen, die Orientierung an Kompetenzen und die höhere Flexibilität im Verhält-
nis von Studium und Praxis erreicht. Durch das Engagement aller Beteiligten 
– insbesondere der Hochschulen – kann somit die Zielmarke – Einführung 
der gestuften Studienstruktur bis 2010 – als weitgehend erfüllt angesehen 
werden.  
 
82% aller Studiengänge bundesweit sind inzwischen auf die Abschlüsse Ba-
chelor und Master umgestellt (HRK: „Statistische Daten zur Einführung von 
Bachelor-/Master-Studiengängen, WS 2010/11“, Statistiken zur Hochschul-
politik 2/2010), in Schleswig-Holstein beträgt der prozentuale Anteil der Ba-
chelor-/Master-Studiengänge gemessen an dem Gesamtstudienangebot so-
gar rd. 95%. Bundesweit befindet sich Schleswig-Holstein damit an Platz 2. 
Bei der Umstellung der Studiengänge an Kunsthochschulen hat Schleswig-
Holstein bundesweit eine Vorreiterrolle eingenommen, indem sämtliche Stu-
diengänge an der Muthesius Kunsthochschule bereits 2005 und an der Mu-
sikhochschule der Studiengang Musikpraxis zum WS 2006/07 umstrukturiert 
wurden. Zudem sind 98% der Bachelor-/Master-Studiengänge in Schleswig-
Holstein auch akkreditiert. Gut steht es auch um den Praxisbezug im Studi-
um in Schleswig-Holstein (Ländercheck des Stifterverbandes 2009).  
 
Studierendenbefragungen zur Qualität von Studium und Lehre zeigen, dass 
die Zufriedenheit nach anfänglicher Skepsis stetig gestiegen ist, Kritik bezog 
und bezieht sich weniger auf die Ziele als vielmehr auf die Umsetzung der 
Bologna-Reform, vgl. Antwort zu Frage I.1.5. Über 60% derjenigen, die einen 
Bachelor- oder Masterabschluss anstreben, sind mit ihrem Studium insge-
samt zufrieden oder sogar sehr zufrieden (Ländercheck des Stifterverbandes 
2009). Auffallend ist, dass die Länder, die bei der Umstellung auf das Ba-
chelor-/Mastersystem führend sind, eine höhere Zufriedenheitsquote aufwei-
sen können – eine langsame Umstrukturierung schafft dagegen nicht mehr 
Zufriedenheit. Laut dem 11. Studierendensurvey an Universitäten und Fach-
hochschulen 2011 bezeichnen 72% der Bachelor-Studierenden die Inhalte 
des Studiums als gut oder sehr gut. Der Anteil der zufriedenen Studierenden 
an der Christian-Albrechts-Universität liegt lt. Umfrage vom Sommersemes-
ter 2010 („Wie kommt der Bachelor an? Ergebnisse der 3. Befragung der 
CAU SS 2010“) konstant bei gut 70%. 
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5. Inwiefern erkennt die Landesregierung im Rahmen des Prozesses mögliche 
Fehlentwicklungen? Wie will sie gegebenenfalls gegensteuern? In welchen 
Bereichen sieht die Landesregierung besonderen Handlungsbedarf? 
 
Neben der Anerkennung erzielter Fortschritte und Erfolge wurden beim Bil-
dungsstreik 2009 von den Studierenden insbesondere folgende Punkte kriti-
siert (vgl. 327. KMK 15.10.2009, TOP 9): 
(1) Stoffliche Überfrachtung, zu hohe Anwesenheitspflicht und Prüfungsdich-

te im Gefolge zunehmender Strukturierung und „Verschulung“ des Studi-
ums 

(2) Zu geringe Ausnutzung der Bandbreite der Regelstudienzeiten für Ba-
chelor-/Master-Studiengänge  

(3) Zugangsvoraussetzungen zum Master-Studium (Leistungsvoraussetzun-
gen, Kapazitäten, „Quotierung“) 

(4) Restriktive Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen, unzu-
reichende Äquivalenzregelungen in den Studien- und Prüfungsordnungen 

(5) Verschlechterung der nationalen und internationalen Mobilität 
(6) Zu geringe Akzeptanz des Bachelors als erstem, berufsqualifzierenden 

Abschluss 
(7) Aufwändige Akkreditierungsverfahren 
(8) Studienbeiträge in mehreren Bundesländern. 
 
Insbesondere die Punkte (1), (3), (4), (5) und (7) wurden auch von schleswig-
holsteinischen Studierenden bemängelt, von Punkt (8) ist Schleswig-Holstein 
nicht betroffen. 
 
Die allgemeinen Studierendenproteste 2009 haben dazu geführt, dass sich 
alle Länder - und damit auch Schleswig-Holstein - kritisch mit der Umsetzung 
des Bologna-Prozesses auseinandergesetzt haben. In der Kultusministerkon-
ferenz wurde eingeräumt, dass die Erfolge zum Teil von Fehlentwicklungen 
bei der konkreten Ausgestaltung der neuen Studiengänge überlagert wurden. 
Die stärkere Strukturierung hat teilweise zu einer Überregulierung geführt, 
die Prüfungsdichte hat deutlich zugenommen. Vielerorts waren die ersten 
Bachelor-/Master-Studiengänge zu eng geplant, was negative Auswirkungen 
auf Mobilität, Studierbarkeit, Prüfungslast usw. hatte. In den Ländern bestand 
Übereinstimmung, dass auch in den anderen Punkten zum Teil Handlungs-
bedarf besteht.  
 
Die Kultusministerkonferenz hatte sich daher mit Beschluss vom 15.10.2009 
zum Ziel gesetzt, auf die Kritik adäquat, schnell und umfassend zu reagieren. 
Dabei ging es nicht um einen grundlegenden Kurswechsel, sondern darum, 
Fehlentwicklungen entgegen zu steuern und Gestaltungsmöglichkeiten 
wahrzunehmen.  

 
Am 04.02.2010 wurden Änderungen der  „Ländergemeinsamen Strukturvor-
gaben“ und der „Rahmenvorgaben für die Einführung von Leistungspunktsys-
temen und die Modularisierung von Studiengängen“ beschlossen, um den 
differenzierten Entwicklungen in den Hochschulen und im Studierverhalten 
der Studierenden gerecht zu werden. Die Länder haben dabei auch ihrer 
Verantwortung Rechnung getragen, durch die Festlegung struktureller Ele-
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mente die Vergleichbarkeit der Studiengänge als Grundlage für die Anerken-
nung von Abschlüssen und Mobilität der Studierenden sicherzustellen. 
Gleichzeitig wurden die Hochschulen aufgefordert, die Gestaltungsspielräu-
me und Flexibilität der Ländergemeinsamen Strukturvorgaben für die Ausge-
staltung der Studiengänge zu nutzen. Im Mittelpunkt der Weiterentwicklung 
der Strukturvorgaben standen dabei (KMK: „Bestandsaufnahme und Per-
spektiven der Umsetzung des Bologna-Prozesses“, Beschluss vom 
10./11.03.2011): 

(1) Verbesserung der Studierbarkeit und die Reduzierung der Prüfungs-
dichte 
Die Regelstudienzeiten können in Bachelor-Studiengängen 6,7 oder 8 
Semester betragen, in Master-Studiengängen 2, 3 oder 4 Semester, 
die Gesamtregelstudienzeit in konsekutiven Programmen beträgt 10 
Semester. Um die Arbeitsbelastung zu senken, wurde ein Korridor für 
die „work load“ eröffnet, vgl. Antwort zu Frage II.1.2. Die Bestimmun-
gen zur Modularisierung wurden konkretisiert mit der Zielsetzung, die 
Kleinteiligkeit der Module zu vermeiden und die Prüfungsdichte sowie 
die Stofffülle zu reduzieren. Die Prüfungsbelastung und der Prüfungs-
umfang sollen auf das notwendige Maß reduziert werden, indem Mo-
dule in der Regel nur noch mit einer Prüfung statt mehrerer (Teil-) Prü-
fungen abgeschlossen werden. Die Prüfungsinhalte eines Moduls sol-
len sich an den für das Modul definierten Lernergebnissen orientieren. 
Die Bedeutung der Studierbarkeit des Lehrangebots wurde unterstri-
chen und die Rolle der Akkreditierung im Hinblick auf die Qualität der 
Lehre gestärkt. 

(2) Förderung der Mobilität der Studierenden einschließlich einer Verein-
fachung der Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen 
Um die Mobilität der Studierenden zu erhöhen, sind Studiengänge 
entsprechend der Strukturvorgaben so zu gestalten, dass sie „Mobili-
tätsfenster“ ohne Zeitverluste bieten. Darüber hinaus wurde die Aner-
kennung von Studien- und Prüfungsleistungen auf Vorschlag Schles-
wig-Holsteins vereinfacht, indem die wechselseitige Anerkennung von 
Modulen entsprechend der Lissabon-Konvention zu erteilen ist, sofern 
keine gravierenden Unterschiede bestehen. Damit verbunden ist eine 
Umkehr der Beweislast zu Gunsten der Studierenden.  Die Anerken-
nung ist mit handhabbaren Regelungen in den Studien- und Prü-
fungsordnungen zu verankern und in der Akkreditierung zu bestätigen. 
Zu den Einzelheiten wird auf die Antwort zu Frage II.1.1 verwiesen. 

(3) Weiterentwicklung der gestuften Studienstruktur einschließlich Flexibi-
lisierung beim Zugang zum Master 
Mit den Änderungen in den Strukturvorgaben wurde der Vermittlung 
einer breiten wissenschaftlichen Qualifizierung in den Bachelor-
Studiengängen Nachdruck verliehen. Die Länder empfehlen den 
Hochschulen nachdrücklich, Studieninhalte und zu erwerbende Kom-
petenzen mit möglichen künftigen Arbeitgebern zu diskutieren. Gleich-
zeitig haben sich die Länder auf einen flexibleren Zugang zu Master-
Studiengängen unter Beibehaltung der Qualitätsstandards verständigt. 
Der Zugang zum Master-Studiengang wurde auf Vorschlag Schleswig-
Holsteins  insofern erleichtert, als dass die Hochschulen zwar weitere 
Voraussetzungen für den Zugang zum Master bestimmen können, 
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aber nicht mehr müssen (von „Soll-Vorschrift“ zur „Kann-Regelung“). 
Dabei wurden sowohl den Hochschulen freie Gestaltungsmöglichkei-
ten eingeräumt als auch eine der wesentlichen Forderungen der Stu-
dierenden aufgegriffen. Die Hochschulen stellen vielfältige Masteran-
gebote bereit, die nach dem Bachelor als erstem berufsbefähigendem 
Hochschulabschluss neben der beruflichen Tätigkeit weitere Studien-
möglichkeiten eröffnen. Dabei weisen die Länder in Übereinstimmung 
mit der Hochschulrektorenkonferenz darauf hin, dass ein Hochschul-
wechsel nach dem Bachelor durchaus empfehlenswert ist.  

(4) Weiterentwicklung des Akkreditierungssystems 
Notwendige Anpassungen wurden vorgenommen. Mit Beschluss vom 
10.12.2010 / 14.01.2011 hat der Akkreditierungsrat zudem Kriterien 
und Verfahrensregeln modifiziert, um der Kritik an der Aufwändigkeit 
der Verfahren zu begegnen. Zu den Einzelheiten wird auf die Antwort 
zu Frage II.1.16. verwiesen. 
Ergänzend wurde an den Akkreditierungsrat und die –agenturen  be-
reits mit KMK-Beschluss vom 15.10.2009 die Erwartung formuliert, 
dass sie bei der (Re-) Akkreditierung von Studiengängen der Studier-
barkeit Geltung verschaffen, und zwar im Hinblick auf die Studienin-
halte, die Studiendauer und das Verhältnis von Pflicht-, Wahlpflicht- 
und Wahlveranstaltungen. Auch die Modulgestaltung und Kompetenz-
orientierung sowie die „employability“ sind im Zuge anstehender (Re-) 
Akkreditierungsverfahren verstärkt einer kritischen Überprüfung zu un-
terziehen. Jedes Studienprogramm muss auch daraufhin geprüft wer-
den, ob die den Studierenden zu vermittelnden Kompetenzen sinnvoll 
definiert sind, der Studiengang für die Studierenden in zeitlicher Hin-
sicht studierbar ist, der Prüfungsumfang angemessen ist und die Ziele 
des Studiengangs tatsächlich erreicht werden. 
 

Seitdem sind in Deutschland eine Reihe von Studienprogrammen überarbei-
tet worden. Unzulänglichkeiten bei der Prüfungsdichte oder bei unflexiblen 
Curricula werden sukzessive beseitigt. An vielen Hochschulen wurden Ar-
beitsgruppen über alle Ebenen hinweg - Hochschulleitungen, Lehrende, Stu-
dierende und Verwaltung  - gebildet, die gemeinsam Nachbesserungen an 
den Studiengängen und den Prüfungsordnungen erreicht haben. Auch  die 
Hochschulen haben die Initiative ergriffen, die studentische Arbeitsbelastung 
auf den Prüfstand zu stellen und Belastungsspitzen abzubauen. Die Länder 
unterstützen weiterhin die Anstrengungen der Hochschulen, Nachsteuerun-
gen einzuleiten, um in überschaubaren Zeiträumen gezielte Verbesserungen 
für die Studierenden zu erreichen. 
 
Im Koalitionsvertrag des Landes Schleswig-Holstein für die 17. Legislaturpe-
riode vom 17.10.2009 wurde festgehalten, dass die Ziele des Bologna-
Prozesses auch weiterhin die Grundlage für Studium und Lehre bilden, dass 
die Landesregierung aber gemeinsam mit den Hochschulen darauf hinwirken 
wird, dass die bestehenden Probleme möglichst rasch beseitigt werden (s. 
29/30). Dies gelte insbesondere in jenen Fällen, in denen eine übermäßige 
Arbeits- und Prüfungsbelastung der Studierenden die Studierbarkeit der neu-
en Studiengänge erheblich beeinträchtigt. Des Weiteren werde die Landes-
regierung die Errichtung sachlich nicht gerechtfertigter Barrieren vor dem Zu-
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gang zu Master-Studiengängen vermeiden. Die Hochschulen könnten inso-
weit im Rahmen ihrer Möglichkeiten flexible Lösungen entwickeln. 
Unmittelbar nach der Verabschiedung der Ländergemeinsamen Strukturvor-
gaben am 04.02.2010 fand am 1.03.2010 ein Gespräch der Wissenschafts-
abteilung mit den Präsidien der Hochschulen statt, in dem die Änderungen  
und notwendige Schritte erörtert wurden. 
 
Mit der Novellierung des Hochschulgesetzes am 04.02.2011 wurden dann 
sämtliche Änderungen der Strukturvorgaben, die gesetzlicher Vorgaben be-
dürfen – soweit nicht bereits vorher geregelt – in Landesrecht umgesetzt, 
insbesondere: 

 § 49 Abs. 3: Regelung, dass Module in der Regel mit nur einer, 
das Lernergebnis feststellenden Prüfungsleistung abschließen 

 § 49 Abs. 5: Flexibilität beim Zugang zum Master-Studiengang 
(zur Qualitätssicherung oder aus Kapazitätsgründen können für 
den Zugang weitere Voraussetzungen bestimmt werden) 

 §§ 49 Abs. 4 und 51 Abs. 2 Anerkennung von Abschlüssen / 
Studien- und Prüfungsleistungen, wenn keine wesentlichen Un-
terschiede bestehen („Lissabon-Konvention“). 
 

Die rechtlichen Grundlagen sind durch die KMK-Beschlüsse und ihre Umset-
zung in Landesrecht gegeben, jetzt müssen die Regelungen noch weiter in 
die Prüfungsordnungen der Hochschulen eingearbeitet und im Studienablauf 
realisiert werden.  
Aufgrund von Anfragen zur Auslegung der Neufassung der Strukturvorgaben 
wurde vom Hochschulausschuss am 24./25.03.2011 außerdem ein Bericht 
zur Lösung von Anwendungsproblemen beschlossen, der sich schwerpunkt-
mäßig auf Vorgaben zur 
 Studienstruktur und Studiendauer  
 Zugangsvoraussetzungen und Übergänge  
 Modularisierung und Anzahl der Prüfungen  
konzentriert. 
Dabei bestand Einvernehmen, die Handlungsspielräume, die die geänderten 
Strukturvorgaben eröffnen, zu nutzen und durch Erläuterungen keine Einen-
gung vorzunehmen. Ergänzende Hinweise zur Interpretation sollten nur dort 
vorgesehen werden, wo divergierende Umsetzungen durch die Hochschulen 
oder Akkreditierungsagenturen die Ziele gefährden könnten. Die Ausle-
gungshinweise wurden den schleswig-holsteinischen Hochschulen mit 
Schreiben vom 26.04.2011 übersandt. 
 
Erste Ergebnisse in Schleswig-Holstein zeigt die Umfrage der CAU vom 
Sommersemester 2010 („Wie kommt der Bachelor an? Ergebnisse der 3. Be-
fragung der CAU SS 2010“). Danach hat sich bereits eine deutliche Verbes-
serung bei der Bewertung der Prüfungsorganisation ergeben, auch wenn 
dies noch der Bereich bleibt, der nach wie vor am kritischsten bewertet wird. 
Die Studierenden der FH Kiel organisierten eine Vollversammlung, bei der 
einige Punkte herausgearbeitet wurden und dazu führten, dass in bestimm-
ten Bereichen (z.B. Elektrotechnik und Informatik) ein Auslands- und Praxis-
semester eingeführt wird. 
An der zeitnahen Verbesserung von Studium und Lehre wird weiterhin inten-
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siv gearbeitet. 
 

6. Wie steht der Bologna-Prozess insgesamt zur traditionellen europäischen 
Universitätskultur, die im Zuge von Aufklärung und Neuhumanismus sich ent-  
wickelte und zum normativen Leitbild der Hochschul- und Wissenschaftsor-
ganisation nicht nur in Europa, sondern weit darüber hinaus wurde? 
 
Die heutige Arbeitswelt erfordert flexiblere Bildungsbiografien, mehr interna-
tionale Mobilität und deutlich mehr Angebote akademischer Aus- und Wei-
terbildung für Berufstätige aller Altersstufen als in der Vergangenheit. Le-
benslanges Lernen ist eine Notwendigkeit. Laut der Studie „Bachelor Wel-
come 2010“ des BDA, des BDI und des Stifterverbandes für die Deutsche 
Wissenschaft waren es vor zwei Generationen weniger als 10% eines Jahr-
gangs, die ein Studium aufnahmen, heute sind es 40%. Um gleich bleibende 
Qualität zu gewährleisten, müssten Bildung und Ausbildung an den Hoch-
schulen daher in anderen, gleichwertigen Formen organisiert und angeboten 
werden. Neue Zielgruppen wie beruflich Qualifizierte, Kinder aus bildungs-
fernen Elternhäusern und Schulabgänger/innen mit Migrationshintergrund 
sollten zur Aufnahme eines Studiums bewegt werden. Nur so könne den ge-
stiegenen Qualifikationsanforderungen einer wissensbasierten Wirtschaft 
entsprochen und ein Fachkräftemangel abgewandt werden.   
 
Mit dem Bologna-Prozess wird auf steigende Studierendenzahlen und auf 
die Notwendigkeit reagiert, vermehrt qualifizierte Ausbildungsangebote zu 
schaffen.  Das  Bachelor-/Mastersystem ist international gebräuchlich, der 
Bologna-Prozess ist europaweit abgestimmt und entwickelt damit die traditi-
onelle europäische Universitätskultur weiter. 
 

 
II. Erhöhung der Mobilität 
 
II.1. Umstellung der Studienstrukturen 

1. Wie bewertet die Landesregierung den Stand bei der beabsichtigten Erhö-
hung der Mobilität? Haben die neuen Studienstrukturen aus Sicht der Lan-
desregierung die Mobilität gefördert oder hat die Einführung des Leistungs-
punktesystems diese eher behindert? Bitte begründen. 
 
Die 327. Kultusministerkonferenz hat am 15.10.2009 den Bericht des Hoch-
schulausschusses vom 17.09.2009 „Mobilität der Studierenden in der gestuf-
ten Studienstruktur“ (RS 309/2009) zur Kenntnis genommen, wonach deut-
sche Studierende im internationalen Vergleich überdurchschnittlich mobil 
sind. Sowohl die Erhebungen zur nationalen Mobilität als auch die zur inter-
nationalen Mobilität kommen zu dem Ergebnis, dass Bachelor- und Master-
Studiengänge durchaus über ein Potential zur stärkeren Mobilität verfügen, 
das in der aktuellen Umsetzungsphase des Bologna-Prozesses jedoch noch 
nicht ausgeschöpft wird. Die Veränderungen in der Studienstruktur führen zu 
quantitativen und qualitativen Veränderungen im Studien- und Mobilitätsver-
halten der Studierenden. Aus der Perspektive der Mobilitätsförderung be-
stand der Vorteil der nicht gestuften Studiengänge darin, dass sie in zeitli-
cher Hinsicht variablere Möglichkeiten für freie Aufenthalte außerhalb der ei-
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genen Hochschule eröffnet haben. Probleme bei der Anrechnung von Stu-
dien- und Prüfungsleistungen und Studienzeitverlängerung galten früher als 
akzeptabler Preis für die gewonnene Auslands- oder Praktikumserfahrung. 
Offensichtlich ist, dass angesichts der konzipierten Dauer der Bachelor-
Studiengänge von 6 bis 7 Semestern Möglichkeiten der Mobilität schwieriger 
zu nutzen sind als in den auf 8 bis 10 Semester angelegten Diplomstudien-
gängen. Deshalb ist festzuhalten, dass Aufenthalte außerhalb der eigenen 
Hochschule in Bachelor-/Master-Studiengängen kürzer ausfallen.  
Angesichts der kürzeren Studiendauer steigt die Bedeutung organisierter 
Mobilität sowie der Einrichtung und Nutzung von Mobilitätsfenstern. Zudem 
ist für bessere Information und Unterstützung durch die entsendende und die 
aufnehmende Hochschule Sorge zu tragen. 
Wenn der Trend sich bestätigt, dass Mobilität seltener innerhalb eines Studi-
engangs stattfindet, sondern zunehmend erst nach der Erlangung des ersten 
Studienabschlusses und gleichzeitig der Bachelorgrad der Hochschulab-
schluss ist, mit dem viele Studierende in die Berufspraxis wechseln, müssen 
verstärkt Vorkehrungen getroffen werden, um internationale Mobilität auch 
innerhalb der Bachelor-Studiengänge zu ermöglichen.  
Für ein umfassendes Bild der Mobilität der Studierenden in der gestuften 
Struktur fehlt es allerdings bislang noch an international vergleichbaren und 
belastbaren statistischen Daten. 
Ungeachtet der nicht unkritischen Datenlage ist festzustellen, dass die Bo-
logna-Reform neue Formen der Mobilität hervorgebracht hat (vertikale Mobili-
tät) sowie andere, institutionalisierte Formen der Mobilität, wie z.B. hoch-
schulübergreifende Kooperationen, die zu „Joint, Multiple oder Double 
Degrees“ führen.  
 
Zu den Mobilitätshindernissen, die im Bericht dargestellt werden, gehören 
u.a. eine inhaltliche Überfrachtung insbesondere der sechssemestrigen Ba-
chelor-Studiengänge, die Spezialisierung bzw. Profilbildung an den Hoch-
schulen bereits in der Bachelorphase, der Verzicht auf in die Curricula inte-
grierte Mobilitätsphasen insbesondere in den Bachelor-Studiengängen, die 
restriktive Anerkennungspraxis in den Hochschulen sowie organisatorische 
und finanzielle Nachteile bei einer Verlängerung der Studienzeit. 
 
Insgesamt können die empirischen Befunde einen Rückgang der internatio-
nalen Mobilität nicht belegen. Umfragen des DAAD lassen erkennen, dass 
gerade bei den Bachelor- und Masterstudierenden künftig eine Zunahme der 
Mobilität erwartet wird. Das INCHER Kassel stellt in seiner aktuellen Absol-
ventenstudie fest, dass bereits 27% aller Absolventinnen bzw. Absolventen 
des gestuften Systems (gegen über 19% der Absolventinnen bzw. Absolven-
ten herkömmlicher Studiengänge) Auslandserfahrungen aufweisen.  
Allerdings kann die Mobilität der Bachelorstudierenden bisher nicht als be-
friedigend gelten. Das betrifft auch die nationalen Praxisphasen. Dagegen 
weisen Masterstudierende im Vergleich mit Studierenden des herkömmlichen 
Studiensystems eine höhere nationale Mobilitätsquote auf. Ob und in wel-
chem Umfang Bachelorstudierende nach ihrem Abschluss die Zeit bis zur 
Immatrikulation in einen Master-Studiengang für nationale Praxisphasen nut-
zen, wird statistisch nicht erfasst. 
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Die Ergebnisse des Berichts treffen grundsätzlich auch für Schleswig-
Holstein zu. Allerdings muss eingeräumt werden, dass in den norddeutschen 
Ländern und damit auch in Schleswig-Holstein die „studentische Mobilität“ im 
Bundesvergleich unterdurchschnittlich ist (Ländercheck des Stifterverbandes 
2009). In Bezug auf die Internationalisierung besteht in Schleswig-Holstein 
noch erhebliches Entwicklungspotential. Die eigenen Studierenden zieht es 
selten ins europäische Ausland und die eigenen Hochschulen scheinen we-
nig attraktiv für ausländische Studierende zu sein.  
Aus diesem Grund sieht auch die Landesregierung gerade in diesem Bereich 
für die Zukunft noch Handlungsbedarf. Hierfür gibt es - auch nach dem KMK-
Bericht - folgende Ansätze: 

 Reform der inhaltlichen Konzeptionen der Studiengänge insbesondere 
im Bachelorbereich  
Die Kompatibilität der Strukturen und die internationale Vergleichbar-
keit sind wesentliche Voraussetzungen für  eine erleichterte Mobilität. 
Die Hochschulen sind aufgefordert, vor allem Aspekte der Studierbar-
keit („work load“, Prüfungsdichte) zu berücksichtigen und zu starke 
Spezialisierungen zurückzuführen. 
Durch die Überarbeitung der Ländergemeinsamen Strukturvorgaben 
am 04.02.2010 wurden bereits Schritte zur Verbesserung der Studier-
barkeit eingeleitet, vgl. hierzu auch Antwort auf Frage I. 5. 
Die Akkreditierungsagenturen sollen Studiengänge künftig stärker auf 
diese Kriterien hin überprüfen. 

 Curricular verankerte Mobilitätsfenster 
Angesichts der kürzeren Studiendauer wächst die Bedeutung von 
Mobilitätsfenstern insbesondere in der Bachelorphase. Bisher ist der 
Anteil von Studiengängen mit obligatorischer Mobilität bundesweit re-
lativ gering (DAAD-Studie zur Auslandsmobilität in Bachelor-/ Master-
Studiengängen, HSJahr 2009/2010). Danach sind in 10% der Ba-
chelor-Studiengänge Auslandaufenthalte verpflichtend vorgesehen, im 
Master-Bereich 14%. Nur in knapp 1/3 der Studiengänge sei ein Aus-
landsaufenthalt im jeweiligen Curriculum empfohlen. Um die Mobilität 
zu erhöhen, ist entsprechend der Ländergemeinsamen Strukturvorga-
ben vom 04.02.2010 ein Mobilitätsfenster in den Studiengängen vor-
zusehen. Der Akkreditierungsrat hat die Akkreditierungsagenturen ge-
beten, verstärkt auf die Möglichkeit zur Integration von Studien- und 
Praxisphasen außerhalb der eigenen Hochschule zu achten. 
In den Zielvereinbarungen mit den schleswig-holsteinischen Hoch-
schulen 2009-2013 haben sich die Hochschulen in der Regel ver-
pflichtet, Mobilitätsfenster für alle Studiengänge entweder im Bachelor 
oder im Master vorzusehen.  
Die Studierendenkritik an der Umsetzung des Bologna-Prozesses hat 
z.B. an der Fachhochschule Kiel dazu geführt, dass in einigen Berei-
chen ein Auslands- und Praxissemester eingeführt wird. 

 Anerkennungspraxis 
Die Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen liegt in der 
Zuständigkeit der Hochschulen. Positiv zu vermerken ist, dass sich 
der Anteil der Leistungsnachweise, die einer strengen Kontrolle durch 
Vorlage der im Ausland erbrachten Leistungen oder sogar durch eine 
mündliche oder schriftliche Überprüfung unterzogen wurden zuguns-
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ten einer rein formalen Überprüfung der Leistungsnachweise im Ver-
gleich zu 2008 bundesweit mehr als halbiert hat (Studie DAAD zur 
Auslandsmobilität HSjahr 2009/2010). Die Kultusministerkonferenz hat 
mit den Strukturvorgaben vom 4.02.2010, das Land Schleswig-
Holstein mit der Novellierung des Hochschulgesetzes am 4.02.2011 
die Grundlagen für eine erleichterte Anerkennung durch Anwendung 
der Lissabon-Konvention geschaffen (vgl. Antwort zu Frage I. 5.); die-
se Vorgabe muss jetzt noch in den Prüfungsordnungen der Hochschu-
len umgesetzt werden. Die Hochschulen haben sich größtenteils in 
den Zielvereinbarungen 2009-13 verpflichtet, Kriterien und Verfahren 
zur erleichterten Anerkennung von an anderen Hochschulen erworbe-
nen Studien- und Prüfungsleistungen zu entwickeln. Die Christian-
Albrechts-Universität zu Kiel hat bereits am 12.05.2011 (NBl.11, S. 
50)  eine Satzung zur Anerkennung von Studienabschlüssen, Studien- 
und Prüfungsleistungen verabschiedet. Danach wird die Entscheidung 
über die Anerkennung von Studienleistungen grundsätzlich durch den 
Prüfungsausschuss des jeweiligen Studiengangs, für den die Studien-
leistung anerkannt werden soll oder für den der Masterzugang begehrt 
wird, getroffen. Für die Profilbereiche gelten abweichende Regelun-
gen (z. B. Entscheidung durch das Zentrum für Lehrerbildung im Fall 
des Profils „Lehramt“).  Die Hochschule kann die Anrechnung nur ver-
sagen, wenn bei einem Vergleich der Lernziele der anzurechnenden 
Studien- und Prüfungsleistungen substantielle Unterschiede nachge-
wiesen werden. Für anerkannte Studien- und Prüfungsleistungen 
werden die Leistungspunkte gutgeschrieben, die den ersetzten Stu-
dien- und Prüfungsleistungen des jeweiligen Studienganges an der 
CAU zugeordnet sind. 
Daneben wird in dem Mobilitätsbericht der KMK die konsequente Ein-
führung bzw. Anwendung von Instrumentarien, die die Anerkennung 
erleichtern, gefordert. Dazu gehören u.a. die Austellung von „Diploma 
Supplements“ und „Transcript of Records“. Die Verpflichtung, jeder 
Abschlussurkunde ein „Diploma Supplement“ beizufügen, wurde in § 
53 Abs. 4 HSG gesetzlich verankert. Das „Transcript of Records“ wird 
auf schriftlichen Antrag ausgestellt. Dieses verzeichnet eine Aufstel-
lung der absolvierten Kurse, der erworbenen Leistungspunkte und der 
einzelnen Noten.  
Als weitere Maßnahme wird die konsequente Vergabe von ECTS zur 
erleichterten Anerkennung propagiert. Ein Zusammenhang zwischen 
der Einführung des Leistungspunktesystems und Problemen bei der 
Mobilität wird nicht gesehen und wurde auch von Kritikern der neuen 
Studienstrukturen bisher nicht hergestellt. Es ist ein wichtiges Hilfsmit-
tel zur Einschätzung der durchschnittlichen Arbeitsbelastung des Stu-
dierenden. Dies ist wichtig für Auslandsaufenthalte. Die Anerkennung 
der Studienleistungen wird durch Leistungspunktesysteme verein-
facht, allerdings ist die korrekte Anwendung nicht überall gegeben. In-
sofern behindert nicht das ECTS an sich die Mobilität, sondern ggf. 
die Art der Anwendung, vgl. Antworten zu den Fragen II.1.2 und  
III.2.6. 
Insgesamt hat sich die Anerkennungssituation bereits deutlich verbes-
sert. Laut HRK (Projekt nexus vom 1.04.2011) liegt nach Angaben der 
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Studiengangsverantwortlichen die vollständige Anerkennung von aus-
ländischen Studienleistungen inzwischen in Bachelor-Studiengängen 
bei 87%, bei Master-Studiengängen sogar bei 90%. Damit liegen die 
deutschen Hochschulen deutlich über dem europäischen Durch-
schnitt. Allerdings ergaben sich bei der Studierendenbefragung 2009 
deutlich schlechtere Werte. 

 Rahmenbedingungen 
Hier ist vor allem an eine finanzielle Förderung u.a. durch Stipendien 
zu denken. Aufgrund der schwierigen Haushaltslage werden die Län-
der hier nur sehr eingeschränkt tätig werden können, aber es käme 
die Auflage von (weiteren) Programmen  des DAAD in Betracht. 
Daneben kommt dem Ausbau der Beratungs- und Betreuungsangebo-
te für die Studierenden wachsende Bedeutung zu. Die überwiegende 
Anzahl der Hochschulen in Schleswig-Holstein verfügen bereits über 
ein entsprechendes Akademisches Auslandsamt bzw. eigene Anlauf-
stellen. Hochschullehrern sollten geeignete Weiterbildungsmaßnah-
men oder Handreichungen zu Kompetenzorientierung, möglichen 
neuen Prüfungsformen und rechtlichen Grundlagen (Lissabon-
Konvention) angeboten werden. Z. B. erwägt die HRK die Entwicklung 
von Handreichungen und Verfahrensstandards zur Anerkennung von 
Studien- und Prüfungsleistungen, der DAAD führt Tagungen zu die-
sem Thema durch und berät Hochschulen bei der Umsetzung von 
ECTS. 
 

Den Austausch von Studierenden und wissenschaftlichem Personal inner-
halb Europas zu verstärken, ist ein wichtiges Ziel des Bologna-Prozesses. 
Aus diesem Grund ist es in Schleswig-Holstein erforderlich, neben den be-
reits genannten Maßnahmen diese Aufgabe  auszubauen. Die schleswig-
holsteinischen Hochschulen verfügen durchaus über viele Partnerschaften 
mit ausländischen Hochschulen, es erscheint jedoch sinnvoll, diese stärker 
zu strukturieren und auf das jeweilige fachliche Profil und die Schwerpunkt-
setzungen abzustimmen. Entscheidend ist nicht die Vielzahl an Kooperatio-
nen, sondern deren Qualität. Der Austausch von Studierenden muss stärker 
organisiert werden, die Anerkennungsverfahren der Hochschulen müssen 
noch transparenter gestaltet werden. Zur Steigerung der Attraktivität der 
Hochschulen für den Austausch internationaler Wissenschaftler sollten Auf-
enthaltsprogramme für ausländische Gastdozenten eingerichtet werden. Ent-
sprechende Verpflichtungen wurden in die Zielvereinbarungen aufgenom-
men. 
  

2. Für wie adäquat hält die Landesregierung das Leistungspunktesystem ECTS 
zur Förderung von Mobilität, wenn es weder bundesweit, noch europaweit 
einheitliche Kriterien zur Vergabe gibt? Hat die Landesregierung Kenntnis 
darüber, ob das Verhältnis Leistungspunkte zu Zeitstunden europaweit signi-
fikant divergiert? Wenn ja, wie bewertet sie dies? 
 
Die Landesregierung hält das Leistungspunktesystem ECTS für adäquat. 
Gesamteuropäisch gilt der ECTS Users’ Guide in der jeweils geltenden Fas-
sung, der von der Europäischen Gemeinschaft veröffentlicht wird (zuletzt 
2009) und in allen beteiligten Staaten Anwendung finden soll. Hier wird von 
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einer Arbeitsbelastung von 1.500 – 1.800 Stunden pro Studienjahr ausge-
gangen. Bundesweite Kriterien sind in den Rahmenvorgaben für die Einfüh-
rung von Leistungspunktsystemen und die Modularisierung von Studiengän-
gen als Anlage zu den Ländergemeinsamen Strukturvorgaben der KMK für 
die Akkreditierung von Bachelor-/Master-Studiengängen vom 10.10.2003 
i.d.F. vom 04.02.2010 festgelegt. Unter Ziffer 1.3 heißt es: „Leistungspunkte 
sind ein quantitatives Maß für die Gesamtbelastung des Studierenden. 
Sie umfassen sowohl den unmittelbaren Unterricht als auch die Zeit für die 
Vor- und Nachbereitung des Lehrstoffes (Präsenz- und Selbststudium), den 
Prüfungsaufwand und die Prüfungsvorbereitungen einschließlich Abschluss- 
und Studienarbeiten sowie gegebenenfalls Praktika. 
In der Regel werden pro Studienjahr 60 Leistungspunkte vergeben, d.h. 30 
pro Semester. Dabei wird für einen Leistungspunkt eine Arbeitsbelastung 
(work load) des Studierenden im Präsenz- und Selbststudium von 25 – max. 
30 Stunden angenommen, so dass die Arbeitsbelastung im Vollzeitstudium 
pro Semester in der Vorlesungs- und der vorlesungsfreien Zeit insgesamt 
750 - 900 Stunden beträgt. Dies entspricht 32 – 39 Stunden pro Woche bei 
46 Wochen pro Jahr. Die Hochschulen haben die Studierbarkeit des Studi-
ums unter Berücksichtigung der Arbeitsbelastung der Studierenden im Ak-
kreditierungsverfahren nachvollziehbar darzulegen.“ In den Rahmenvorga-
ben wird auf den ECTS Users’ Guide Bezug genommen. 
 
In den früheren Rahmenvorgaben der KMK für die Einführung von Leis-
tungspunktesystemen und die Modularisierung von Studiengängen wurde 
von einer Arbeitsbelastung von 30 Stunden pro ECTS-Punkt und 900 Stun-
den pro Semester / 1.800 Stunden pro Studienjahr ausgegangen. Mit der 
Überarbeitung der Ländergemeinsamen Strukturvorgaben und der Rahmen-
vorgaben am 04.02.2010 (vgl. Antwort zu Frage I. 5.) wurde der genannte 
Korridor eingeräumt, der internationalen Standards entspricht, so dass das 
Verhältnis Leistungspunkte zu Zeitstunden europaweit nunmehr einheitlich 
geregelt ist. Die Spannbreite ist vertretbar und sinnvoll. 
 
Die beklagte Überfrachtung der Studiengänge dürfte ihre Ursache weniger in 
der Berechnungsgrundlage haben, die bezogen auf den in einem Jahr rech-
nerisch zur Verfügung stehenden Zeitrahmen eine zumutbare Belastung von 
weniger als 40 Stunden Arbeitszeit pro Woche ergibt, als vielmehr in der 
Festsetzung der „work load“ in der Praxis durch die Hochschulen, für die 
derzeit empirische Grundlagen fehlen. Wesentlich ist, dass die Hochschulen 
die Curricula auch an der „work load“ orientieren. Den Aspekten der Studier-
barkeit und der studentischen „work load“ kommt zukünftig im Rahmen der 
Reakkreditierung besondere Bedeutung zu, vgl. Antwort zu Frage II.1.16. 
 

3. Wie viele Studiengänge in Schleswig-Holstein sind gegenwärtig bereits auf 
die gestufte Studienstruktur umgestellt? 
 
Zum Stichtag 15.07.2011 waren  272 Bachelor-/Master-Studiengänge einge-
führt, es wird auf Anlage 1 zu dieser Großen Anfrage verwiesen. 
 

4. Welche dieser Studiengänge werden konsekutiv angeboten? Welche Master-
Studiengänge sind als Weiterbildungsstudiengänge konzipiert? 
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Es wird auf Anlage 1, Spalte „Bemerkungen“ verwiesen.  
Hinweis: Die Kultusministerkonferenz hat mit der Änderung der Länderge-
meinsamen Strukturvorgaben am 04.02.2010 die Unterscheidung zwischen 
konsekutiven und nicht-konsekutiven Master-Studiengängen aufgehoben. In 
der Liste sind die Master-Studiengänge so aufgeführt, wie sie ursprünglich 
genehmigt wurden; die nicht-konsekutiven Master-Studiengänge werden in-
zwischen als konsekutiv eingestuft. 
 

5. Welche Studiengänge können in Teilzeit oder berufsbegleitend studiert wer-
den? 
 
Es wird auf Anlage 1, Spalte „Bemerkungen“ verwiesen. Überlegungen zu 
weiteren Teilzeitstudiengängen werden derzeit von mehreren Hochschulen 
angestellt. 
Grundsätzlich besteht ein gegenwärtig noch ungelöstes Problem bei der Ein-
richtung von Teilzeitstudiengängen darin, dass es bei Teilzeit-Studiengängen 
derzeit keine BAföG-Förderung gibt. Es bestehen allerdings für schwangere 
Studierende, Studierende, die pflegebedürftige nahe Verwandte pflegen, 
Studierende mit Kind sowie für Studierende mit Behinderung gegenwärtig 
hinreichend Möglichkeiten der BAföG-Förderung bei einer Studienzeitverlän-
gerung. Diese wurden in den letzten Jahren ständig erweitert - zuletzt mit 
Einführung des Kinderbetreuungszuschlages zu Beginn des Jahres 2008 
durch das 22. BAföGÄndG .  
 

6. Wie hoch ist der Anteil der Studierenden, die aktuell bereits in gestuften Stu-
diengängen immatrikuliert sind? 
 
Im Studienjahr 2009 studierten 28.440 Studierende bzw. 56,53% aller Stu-
dierenden in gestuften Studiengängen, damit lag Schleswig-Holstein im Bun-
desdurchschnitt. Dass die Prozentzahl deutlich hinter der der umgestellten 
Studiengänge zurückbleibt, erklärt sich zum einen dadurch, dass es noch 
auslaufende Diplom- und Magisterstudiengänge gibt, zum anderen dadurch, 
dass in den nicht umgestellten Staatsexamensstudiengängen vergleichswei-
se viele Studierende eingeschrieben sind. 
 

7. Sieht die Landesregierung einen Konflikt zwischen der gegenwärtigen Praxis 
der Akkreditierung und Art. 5 GG? Bitte begründen. 
 
Die Stellungnahme der Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen in 
Deutschland zu dem Aussetzungs- und Vorlagebeschluss des VG Arnsberg 
vom 16.04.2010 kommt zu dem Ergebnis, dass die Regelungen zum Akkre-
ditierungsverfahren nicht verfassungswidrig seien. Die Akkreditierung sei ein 
Eingriff in die Wissenschaftsfreiheit nach Art. 5 Abs. 3 GG, dies werde aber 
legitimiert durch verfassungsimmanente Schranken wie der Vergleichbarkeit 
von Studienbedingungen und –abschlüssen und Ausbildungsqualität. Die 
Akkreditierung unterliege mit Blick auf die verfassungsmäßig geschützte 
Lehrfreiheit dem Grundsatz des Gesetzesvorbehalts. Die Pflicht der Hoch-
schulen zur Akkreditierung müsse danach auf einer gesetzlichen Grundlage 
beruhen. Allein die Ländergemeinsamen Strukturvorgaben könnten eine Ak-
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kreditierungspflicht nicht (rechtswirksam) begründen. Zumindest in NRW ge-
be es explizite gesetzliche Regelungen zur Akkreditierungsverpflichtung. Ge-
setzesvorbehalt und rechtsstaatlicher Bestimmtheitsgrundsatz würden nicht 
verletzt. 
Dieser Auffassung des Akkreditierungsrates schließt sich die Landesregie-
rung an. In Schleswig-Holstein ist die Verpflichtung zur Akkreditierung der 
Bachelor-/Master-Studiengänge in den §§ 5, 49 des Hochschulgesetzes 
ausdrücklich festgelegt, so dass der Grundsatz des Gesetzesvorbehalts er-
füllt wird. 
 

8. Wie viele der bereits umgestellten Studiengänge sind bereits akkreditiert? 
 
Es wird auf die Anlagen 1 und 2 verwiesen. Bis auf wenige Ausnahmen (fünf 
Studiengänge) sind alle Bachelor-/Master-Studiengänge (re-)akkreditiert. drei 
Studiengänge werden zum WS 2011/12 eingeführt, die Akkreditierung läuft 
und wird voraussichtlich bis zum Studienbeginn abgeschlossen sein. Im Stu-
diengang Ecohydrology an der CAU, der international akkreditiert werden 
soll, ist die Akkreditierung bis zum 30.06.2012 nachzuweisen. Der Bachelor-
Studiengang Informatik der CAU wird gemeinsam mit anderen Studiengän-
gen reakkreditiert, um Synergien zu nutzen. 
 

9. Wer trägt die Kosten für die Akkreditierung? 
 
Grundsätzlich ist die Qualitätssicherung in den Studiengängen Aufgabe der 
Hochschulen, so dass die Kosten von ihnen zu tragen sind. Um den Umstel-
lungsprozess zu unterstützen, hat das Land in der Vergangenheit  die Durch-
führung von Akkreditierungen in erheblichem Umfang gefördert, in den ers-
ten Jahren (ab 2000) hat es die Kosten der Hochschulen auf Antrag in vollem 
Umfang übernommen (aus unterschiedlichen Programmen wie dem Hoch-
schul- und Wissenschaftsprogramm, dem Innovationsfonds u. a. Titeln). Ab 
2005 wurde im  SH-Fonds ein entsprechender Programmpunkt eingerichtet 
und für die Dauer der Laufzeit bis 2009 insgesamt 1,3 Mio. Euro bereitge-
stellt. Seit 2008 konnten Akkreditierungen zum Teil nur noch anteilig finan-
ziert werden, seit 2010 werden sie nur noch im Einzelfall gefördert.  
 

10. Wie viele Studiengänge wurden mit welchen Auflagen akkreditiert? 
 
Es wird auf Anlage 2 verwiesen. 
 

11. Wie viele Studiengänge wurden nicht akkreditiert? Wie viele Studierende wa-
ren von der Nicht-Akkreditierung betroffen, da sie in einen solchen Studien-
gang bereits eingeschrieben waren? 
 
In Schleswig-Holstein gab es nur wenige Ausnahmefälle, bei denen Studien-
gänge nicht akkreditiert wurden. In der Regel wurde dabei die Akkreditierung 
aufgrund von Mängeln ausgesetzt. Von den Hochschulen  wurden sofortige 
Anstrengungen unternommen, diese zu beheben, so dass die Studiengänge 
später doch noch akkreditiert wurden. Die meisten Studierenden konnten 
deswegen ihr Studium letztendlich in einem akkreditierten Studiengang ab-
schließen. Folgende Studiengänge waren betroffen: 
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 Bei der Erstakkreditierung des Masterstudiengangs Multimedia Pro-
duction an der Fachhochschule Kiel ist das Verfahren mit dem Ergeb-
nis ausgesetzt worden, dass der Studiengang für den Zeitraum 
12.07.05 bis 16.05.06 nicht akkreditiert wurde. In diesem Zeitraum 
haben 12 Studierende den Masterabschluss erworben. 

 Die Re-Akkreditierung des Bachelorstudiengangs Multimedia Produc-
tion an der FH Kiel wurde mit dem Ergebnis ausgesetzt, dass der Stu-
diengang in der Zeit vom 01.09.08 bis 12.08.10 nicht akkreditiert war. 
In diesem Zeitraum haben 52 Studierende den Bachelorabschluss er-
worben. 

 Einem 2002 geplanten einjährigen Master „Wirtschaftsinformatik“ an 
der FH Flensburg wurde seinerzeit die Akkreditierung versagt. Die FH 
führte ihn deshalb nicht ein. Studierende waren nicht eingeschrieben.  

 Der Bachelorstudiengang „Vermittlungswissenschaften“ an der Uni-
versität Flensburg wurde zum WS 2005/2006 mit der Maßgabe einge-
richtet, dass die fehlende Akkreditierung umgehend abgeschlossen 
wird. Am 08.07.2008 hat die Akkreditierungsagentur die Akkreditie-
rung zunächst ausgesetzt, diese jedoch mit Beschluss vom 
14.07.2009 mit Auflagen erteilt. Im Prüfungsjahr 2008 haben 234 Stu-
dierende ihr Studium des Bachelorstudiengangs „Vermittlungswissen-
schaften“ erfolgreich abgeschlossen. Nahezu alle Absolventen wech-
selten im Anschluss in die – akkreditierten – Master-
Lehramtsstudiengänge der Universität Flensburg. 
 

Die Nicht-Akkreditierung führt zwar dazu, dass dem Studiengang kein Güte-
siegel verliehen wird, es hat aber keine Auswirkungen hinsichtlich der Aner-
kennung der Abschlüsse. Sowohl bei den aufgeführten Bachelor- als auch 
bei den Masterabsolventen sind keine Probleme hinsichtlich eines Berufsein-
stiegs bekannt. Hinsichtlich der Aufnahme eines Masterstudiengangs der 
Bachelorabsolventen sind ebenfalls keine Schwierigkeiten bekannt. 
Um solche Fälle gleichwohl zu vermeiden ist es nach § 5 Abs. 2 und § 49 
Abs. 6 HSG erforderlich, dass die Hochschulen  Bachelor-/Master-
Studiengänge in der Regel vor Erteilung der Studiengangsgenehmigung ak-
kreditieren lassen, so dass bei einer Nicht-Akkreditierung keine Studierenden 
eingeschrieben wären. Allerdings könnte sich das Problem weiterhin bei Re-
Akkreditierungen stellen. 
 

12. Inwiefern und mit welchem zeitlichen Abstand wurden Studiengänge bisher 
erfolgreich reakkreditiert? 
 
Es wird auf die Anlagen 1 und 2 verwiesen. 
 

13. Gibt es nach Erkenntnis der Landesregierung Studiengänge in Schleswig-
Holstein, die in absehbarer Zeit nicht auf die gestufte Struktur umgestellt 
werden? 
 
Bei den Staatsexamensstudiengängen Humanmedizin, Zahnmedizin, Phar-
mazie und Rechtswissenschaften plant Schleswig-Holstein die Umstellung 
nur im Rahmen einer bundesweiten Abstimmung. Grundsätzlich teilt die 
Landesregierung die Auffassung der Kultusministerkonferenz, dass die Bo-
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logna-Struktur auch in den staatlich reglementierten Studiengängen reali-
sierbar ist, wie ausländische Beispiele zeigen.  
 

14. Mit welchen Akkreditierungsagenturen arbeiten Schleswig-Holsteinische 
Hochschulen primär zusammen? Gibt es Kooperationsverträge? Wie viel 
Geld erhielten diese Agenturen seit 2004 (bitte nach Hochschulen aufschlüs-
seln)? 
 
Mit welchen Akkreditierungsagenturen die schleswig-holsteinischen Hoch-
schulen zusammen arbeiten, ergibt sich aus Anlage 2. 
Die Hochschulen haben keine Kooperationsverträge mit Akkreditierungs-
agenturen abgeschlossen, allerdings ist die Fachhochschule Flensburg Mit-
glied bei der Akkreditierungsagentur AQAS, die Muthesius Kunsthochschule 
ist Mitglied bei ACQUIN. 
 
Nach Angaben der Hochschulen haben die Akkreditierungsagenturen seit 
2004 Mittel in folgender Höhe erhalten: 
 

Hochschule Akkreditierungsausgaben  
seit 2004 

Universität Flensburg 214.583,-- € 

CAU 329.309,-- € 

Universität zu Lübeck  92.000,-- €  

FH Flensburg 118.616,-- € 

FH Kiel 131.392,-- € 

FH Lübeck 200.000,-- € 

FH Westküste 75.904,-- € 

Muthesius Kunsthochschule  30.785,-- € 

Musikhochschule 38.788,-- € 

FH Wedel 87.917,-- €  

Nordakademie 40.000,-- € 

AKAD k.A.  
 Quelle: Angaben der Hochschulen im Juni 2011 

 
15. Wie viele Akkreditierungsagenturen sind gegenwärtig noch unter Auflagen 

akkreditiert? Ist es ein Problem für die Akzeptanz und Transparenz der Qua-
litätssicherung, wenn Studiengänge von Agenturen akkreditiert werden, die 
die Auflagen des Akkreditierungsrates nicht voll erfüllen? 
 
Die Akkreditierung der Akkreditierungsagenturen ist Aufgabe des länder-
übergreifenden Akkreditierungsrates. Von den von schleswig-holsteinischen 
Hochschulen beauftragten Akkreditierungsagenturen sind die Österreichi-
sche Qualitätssicherungsagentur AQA mit Auflagen akkreditiert, das Akkredi-
tierungs-, Certifizierungs- und Qualitätssicherungs-Institut AQUIN e.V., die 
Akkreditierungsagentur für Studiengänge im Bereich Gesundheit und Sozia-
les e.V. (AHPGS), die Agentur für Qualitätssicherung durch Akkreditierung 
von Studiengängen e. V. (AQAS, ehemals AQUAS) sowie die Foundation for 
International Business Administration Accreditation (FIBAA) mit Auflagen 
reakkreditiert worden. Diese Auflagen wurden zwischenzeitlich erfüllt. 
Die Akkreditierungsagentur für Studiengänge der Ingenieurwissenschaften, 
der Informatik, der Naturwissenschaften und der Mathematik (ASIIN, vormals 
ASII) und die Zentrale Evaluations- und Akkreditierungsagentur Hannover 
(ZEvA) sind ebenfalls jeweils bis zum 31.03.2016 reakkreditiert worden. Hier 
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sind noch jeweils bis zum 15.08.2011 Auflagen zu erfüllen, insofern kann 
noch nicht von einer „Nicht-Erfüllung“ der Auflagen gesprochen werden. 
Sofern Auflagen nicht erfüllt werden, obliegt es dem Akkreditierungsrat ggf. 
die Akkreditierung zu entziehen. In diesen Fällen würden die Länder und 
Hochschulen entsprechend informiert werden, weil diese Agenturen nicht 
mehr das Gütesiegel der Akkreditierung für Studiengänge verleihen dürften. 
Bis jetzt hat sich eine solche Problemlage noch nicht ergeben. 
 

16. Wie bewertet die Landesregierung die Kritik der Studierenden an der Pro-
grammakkreditierung? (Vgl. Asta CAU (2009): Bildung. Lehre. Anerkennung, 
S. 7.) 
 
Die Kritik des AStA der CAU, dass die aktuelle Praxis der Akkreditierung un-
befriedigend, intransparent und inakzeptabel sei, ist sehr pauschal. Die For-
derungen, dass die Kriterien generell gehalten und den Hochschulen die 
größtmögliche Freiheit bei der Ausgestaltung der Studiengänge überlassen 
werden sollte, erscheint widersprüchlich, wenn die Studierenden der CAU 
gleichzeitig fordern, die Studierbarkeit der Studiengänge intensiv zu überprü-
fen (vgl. Antworten zu I.5 und zu III.5.). Auch dass die Akkreditierung in Zu-
kunft durch ein zentrales, demokratisch legitimiertes Gremium auf Bundes-
ebene unter paritätischer Beteiligung von Professoren, Mittelbau und Studie-
renden durchgeführt werden solle, lässt viele Fragen offen.  
 
Das deutsche Akkreditierungssystem ist dezentral organisiert und dadurch 
gekennzeichnet, dass unabhängige Akkreditierungsagenturen Studiengänge 
bzw. hochschulinterne Qualitätssicherungssysteme akkreditieren (vgl. 
www.akkreditierungsrat.de). Die Agenturen ihrerseits werden wiederum von 
der Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen in Deutschland (vom Ak-
kreditierungsrat) akkreditiert. Der Akkreditierungsrat als zentrales Beschluss-
gremium der Stiftung definiert die Grundanforderungen an das Akkreditie-
rungverfahren und trägt dafür Sorge, dass die Akkreditierung auf verlässli-
chen, transparenten und international anerkannten Kriterien beruht. Im Rah-
men der Verträge verpflichten sich die Agenturen zur Anwendung der Be-
schlüsse des Akkreditierungsrates sowie zur Berücksichtigung der Länder-
gemeinsamen Strukturvorgaben der Kultusministerkonferenz in ihrer jeweils 
gültigen Fassung. Zielsetzung des gegenwärtigen Akkreditierungssystems ist 
es, in einem formalisierten, objektivierbaren und transparenten Verfahren 
festzustellen, dass ein Studiengang in fachlich-inhaltlicher Hinsicht und hin-
sichtlich seiner Berufsrelevanz den Mindeststandards entspricht. Die betref-
fende Agentur setzt hierfür eine Gutachtergruppe ein, deren Zusammenset-
zung sowohl die fachlich-inhaltliche Ausrichtung als auch das spezifische 
Profil des Studiengangs widerspiegeln muss. In der Gutachtergruppe arbei-
ten Vertreterinnen bzw. Vertreter der Hochschulen – also Lehrende und auch 
Studierende – sowie Vertreterinnen bzw. Vertreter der Berufspraxis zusam-
men. Die Kultusministerkonferenz hat mit Beschluss vom 15.10.2009 noch 
einmal ausdrücklich die aktive Einbeziehung der Studierenden in diesen qua-
litätsorientierten Weiterentwicklungsprozess befürwortet. 
Mit der Trennung der Aufgaben der Stiftung, in der alle relevanten Stakehol-
der vertreten sind, von den Aufgaben der Agenturen und ihrer alleinigen Ver-
antwortung für die Begutachtung auf der Basis von peer review und für die 

http://www.akkreditierungsrat.de/index.php?id=5
http://www.akkreditierungsrat.de/index.php?id=6
http://www.akkreditierungsrat.de/index.php?id=6
http://www.akkreditierungsrat.de/fileadmin/Seiteninhalte/Dokumente/kmk/KMK_LaendergemeinsameStrukturvorgaben.pdf
http://www.akkreditierungsrat.de/fileadmin/Seiteninhalte/Dokumente/kmk/KMK_LaendergemeinsameStrukturvorgaben.pdf
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Akkreditierungsentscheidung entspricht das System auch den europäischen 
Vorgaben für eine staatsferne Qualitätssicherung. 
 
Die Kritik an dem Akkreditierungssystem bezieht sich darauf, dass es einzel-
ne Fehlentwicklungen der Studienstrukturreform insbesondere im Hinblick 
auf die unter dem Begriff „Studierbarkeit“ zusammengefassten Schwächen 
nicht verhindert hat. Als weitere Kritikpunkte wurden empfundene Überregu-
lierungen, das Gutachtersystem und der Aufwand für die Hochschulen ge-
nannt (vgl. Bericht 348. Hochschulausschuss 8./9.07.2010 „Akkreditierungs-
ssystem - Rechtliche Aspekte der Akkreditierung und Möglichkeiten der Re-
form“). 
 
Dazu haben die Länder in der Kultusministerkonferenz festgestellt, dass die 
Festigung und Steigerung der Reputation deutscher Studiengänge im In- und 
Ausland nur im Wege der Akkreditierung durch unabhängige und wissen-
schaftsnahe Akteure gelingen könne und – nicht zuletzt – durch eine grund-
legende Beständigkeit im System. Ein neuerlicher Paradigmenwechsel, be-
vor die neuen Strukturen sich festigen und konsolidieren konnten, würde die 
Vorzüge einer transparenten wissenschaftsnahen Qualitätssicherung preis-
geben und national wie international gewonnenes Vertrauen verschenken. 
Korrekturen, an deren Notwendigkeit kein Zweifel bestehe, müssten mit dem 
Ziel der Stabilisierung des Systems durchgeführt werden. Darüber hinaus sei 
darauf hinzuweisen, dass das deutsche Akkreditierungssystem in europäi-
sche Standards und Regelwerke (ENQA – European Network for Quality As-
surance in Higher Education) eingebunden sei, was ebenfalls einen grund-
sätzlichen Systemwechsel äußerst problematisch mache. Ziel müsse es da-
her vielmehr sein, die ursprünglichen, im Konsens aller Beteiligten formulier-
ten Kernelemente des Akkreditierungssystems noch einmal herauszuarbei-
ten.  
 
Außerdem wurde die Arbeitsgruppe „Akkreditierungssystem“ des Hochschul-
ausschusses gebeten, sich mit den Problemfeldern rechtliche Aspekte der 
Akkreditierung, Arbeitsweise der Akkreditierungsagenturen und Möglichkei-
ten der Reform zu befassen. 
Ende 2010 wurde ein erster Berichtsentwurf vorgelegt, der deutlich macht, 
dass die vor allem in einem tiefgreifenden Systemwechsel begründeten An-
fangsschwierigkeiten der Akkreditierung nicht dazu führen dürften, ein ur-
sprünglich im Konsens mit allen Beteiligten etabliertes Instrumentarium, des-
sen Rolle durch die jüngsten Beschlüsse der KMK gerade gestärkt worden 
sei, zu beschädigen. Die Beibehaltung des gegenwärtigen Ansatzes schließe 
selbstverständlich Nachjustierungen zur Verbesserung der Funktionsfähig-
keit nicht aus. Im Berichtsentwurf „Weiterentwicklung der Akkreditierung“ des 
Hochschulausschusses vom 15.07.2011 wird außerdem die Vereinheitli-
chung bzw. Formalisierung im Bereich der Datenerhebung und die Reduzie-
rung der Häufigkeit der Programmakkreditierungen vorgeschlagen. 
 
Auch wurde am 15.07.2010  eine Arbeitsgruppe des Wissenschaftsrates 
„Qualitätssicherung im Hochschulsystem“ gebildet, die umfassend das be-
stehende Qualitätssicherungssystem für die deutschen Hochschulen analy-
sieren bzw. hinterfragen und Verbesserungsvorschläge erarbeiten soll. Die 
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Empfehlung soll im November 2011 vorliegen.  
 
Während der Wissenschaftsrat (WR) ursprünglich ein neues externes Ver-
fahren für die  Akkreditierung (Audit) favorisierte, wird nach Angaben des 
352. Hochschulausschusses am 14./15.07.2011 im neuen Empfehlungsent-
wurf konzidiert, dass der hohe Aufwand des jetzigen Systems vor allem der 
Umstellung auf das Bachelor-/Master-System geschuldet sei, die erhebliche 
konzeptionelle Arbeiten nach sich zog und gar nicht dem Verfahren der Pro-
grammakkreditierung angelastet werden könne. Auch stellt der Wissen-
schaftsrat fest, dass es keine einhellige Ablehnung durch die Hochschulen 
gebe und die Zufriedenheitsumfragen positive Ergebnisse lieferten. Ent-
scheidungen der Kultusministerkonferenz, Fehlentwicklungen entgegenzu-
steuern und Hürden abzubauen, werden gewürdigt, gleichwohl seien weitere 
Maßnahmen erforderlich, um den Aufwand der Programmakkreditierung wei-
ter zu vermindern und Anreize für die Systemakkreditierung zu schaffen. Es 
zeichnet sich aber eine Linie ab, zum jetzigen Zeitpunkt keinen grundlegen-
den Wechsel anzustreben, zumal Erfahrungswerte bei der Systemakkreditie-
rung fehlten. 
 
Die Akkreditierungsagenturen selbst bemängeln, dass Hochschulleitungen 
den Einsatz oftmals für personalpolitische Zwecke instrumentalisieren und 
sich bei der Reakkreditierung herausstelle, dass Versprechungen nicht ein-
gehalten würden. Auflagen bezögen sich häufig auf inkonsistente Studien-
pläne, eine unklare personelle Ausstattung und nicht ausreichend lernzielori-
entierte Modulhandbücher. 
 
Der Akkreditierungsrat sieht seine Aufgabe in der Überprüfung der Einhal-
tung von Standards und deswegen die Zukunft vor allem in der Systemak-
kreditierung. Auch die Kultusministerkonferenz hat die Erwartung, dass die 
Hochschulen zukünftig verstärkt Systemakkreditierungen durchführen wer-
den. Auch Systemakkreditierungen wurden jedoch kritisiert, weil sie einen 
hohen zeitlichen, personellen und materiellen Aufwand erforderten. Die Hür-
den für die Aufnahme des Verfahrens und das Risiko des Scheiterns seien 
zu hoch. 
 
Der Akkreditierungsrat hat deswegen in einem ersten Schritt am 10.12.2010 / 
14.01.2011 Erleichterungen bei der Systemakkreditierung und Programmak-
kreditierung beschlossen. Bei der Systemakkreditierung müssen die Hoch-
schulen keine bestimmte Anzahl bereits akkreditierter Studiengänge mehr 
vorweisen, die Programmstichprobe wird auf in der Regel drei Studiengänge 
beschränkt, Akkreditierungen sind auch unter Auflagen möglich und Halb-
zeitstichproben sollen weniger aufwändig gestaltet werden. Bei der Pro-
grammakkreditierung soll die Erstakkreditierung weniger aufwändig sein (der 
Dokumentationsaufwand wird im Jahr 2011 vermindert und die Begutachtung 
verschlankt) und erst in der Reakkreditierung sollen einige zentrale qualitäts-
relevante Fragen (Studierbarkeit, tatsächliche studentische Arbeitsbelastung, 
Berufsrelevanz der Qualifikationsziele, interne Qualitätssicherungsverfahren) 
geprüft werden. Bei „Joint Degrees“ soll die Zahl der Begehungen unabhän-
gig von der Zahl der Lernorte auf eine reduziert und die Anerkennung der 
Entscheidungen anderer Agenturen vereinfacht werden. 
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Grundsätzlich ist aus schleswig-holsteinischer Sicht festzuhalten, dass das 
Akkreditierungssystem als Instrument der Qualitätssicherung im internationa-
len Kontext unverzichtbar ist. Für die gegenseitige Verlässlichkeit und Aner-
kennung sowohl im nationalen, als auch im internationalen Kontext ist das 
eingeführte System unbedingt notwendig. Dies schließt Modifikationen und 
Erleichterung der Verfahren insbesondere für die Re-Akkreditierung nicht 
aus. Durch den Bologna-Prozess und das Qualitätssicherungssystem ist die 
Lehre an den Hochschulen deutlich mehr in den Vordergrund gerückt; die 
Forschung steht nicht mehr allein im Zentrum. Insgesamt gesehen hat es in 
den vergangenen 10 Jahren erhebliche Verbesserungen in der Lehre gege-
ben.  
 
Dabei ist auch darauf hinzuweisen, dass in Deutschland bereits vor der Bo-
logna-Reform Unzufriedenheit mit dem damaligen staatlichen System der 
Qualitätssicherung durch Rahmenprüfungsordnungen geäußert wurde (vgl. 
Berichtsentwurf 352. Hochschulausschuss „Weiterentwicklung der Akkredi-
tierung“, Stand 24.06.2011). Vor dem jetzigen System sollten die Rahmen-
prüfungsordnungen die Gleichwertigkeit der Studien- und Prüfungsleistungen 
sowie der Studienabschlüsse gewährleisten. Die Rahmenordnungen wurden 
zuletzt auf der Grundlage einer Ländervereinbarung durch die von der Hoch-
schulrektorenkonferenz (HRK) und der Kultusministerkonferenz (KMK) gebil-
deten sogenannten „Gemeinsamen Kommission“ beschlossen, die aus Ver-
tretern der Länder, der Hochschulen, des Bundes und der Sozialpartner be-
stand. Sie waren nicht verbindlich, sondern wurden als Empfehlungen verab-
schiedet und standen unter dem generellen Vorbehalt des Landesrechts. Die 
Länder konnten auch in eigener Verantwortung von der Rahmenordnung 
abweichende Prüfungsordnungen genehmigen. Die Rahmenordnungen ga-
ben im Wesentlichen einen lediglich formalen Rahmen für das Studium und 
die Prüfungen vor, inhaltliche Vorgaben gab es nur wenige. Außerdem wur-
den Rahmenordnungen nur für die zahlenmäßig bedeutsamsten Studien-
gänge erarbeitet. Die Wiedereinführung eines solchen Systems würde zwar 
den Forderungen des AStA der CAU nach weitestgehender Gestaltungsfrei-
heit entsprechen, führte aber damals zu erheblicher Kritik. Die staatlichen 
Strukturentscheidungen in Hochschulen, ministerielle Genehmigungsvorbe-
halte und die Rahmenprüfungsordnungen wurden im Hinblick auf die zu-
nehmende Internationalisierung und Globalisierung der Wirtschaft sowie des 
Arbeitsmarktes als zu schwerfällig empfunden. Außerdem fordert die Diffe-
renzierung der Wissenschaften im internationalen Wettbewerb eine Diversifi-
zierung der Hochschulen und der Studiengänge. Daher wurde nicht nur eine 
stärkere Differenzierung und Profilbildung der Hochschulen sowie eine Inter-
nationalisierung der Studienangebote gefordert, sondern auch ein neues 
Qualitätssicherungsverfahren, das die Beachtung von Mindeststandards und 
die Vergleichbarkeit von Lehre, Studium und Abschlüssen sichert (vgl. Be-
schluss des 185. Plenums der HRK vom 6.07.1998). 
 
Das Papier des AStA stammt von 2009 und ist damit veraltet. Es berücksich-
tigt weder die Überarbeitung der Ländergemeinsamen Strukturvorgaben (vgl. 
Antwort zu I.5.), noch die bereits vom Akkreditierungsrat Anfang 2011 be-
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schlossenen Erleichterungen bei der Programm-, als auch Systemakkreditie-
rung. 

 
II.2. Verlauf des Umstellungsprozesses 

1. Wie schätzt die Landesregierung den bisherigen Verlauf des Umstellungs-
prozesses ein? 
 
Die schleswig-holsteinischen Hochschulen sind mit der Umstellung auf das 
zweistufige Studiensystem weit vorangeschritten (vgl. Antwort zu Frage I.4.)  
Die Landesregierung hat von Beginn an den Bologna-Prozess und dessen 
Ziele unterstützt, weil mit dem neuen Studiensystem eine auch inhaltlich 
neue Studienstruktur verbunden ist, die sich an Lernergebnissen, Kompeten-
zen und Berufsfeldbezug sowie Schlüsselqualifikationen orientiert. Zudem ist 
mit dem Bachelor-/Mastersystem der Aufbau eines Qualitätssicherungssys-
tem verknüpft, das international kompatibel ist. Die 272 Bachelor-/ Master-
Studiengänge sind nahezu durchgehend akkreditiert, erfüllen damit fachlich-
inhaltliche Standards und bieten auch im Ausland eine verlässlichen Nach-
weis der Qualitätsanforderungen. Die Umstellung auf das Bachelor-
/Mastersystem ist - jedenfalls formal – weitgehend abgeschlossen. Gleich-
wohl sind die damit verfolgten Ziele noch nicht alle in dem erwarteten Um-
fang erreicht (vgl. Antworten zu den Fragen I.2., I.5. und II.1.1.). 
 

2. Erfolgte die Umstellung jeweils aufgrund autonomer Entscheidungen inner-
halb der Institute bzw. Fachbereiche oder durch Entscheidung der Hoch-
schulleitungen? 
 
Wann und mit welcher fachlichen Ausrichtung die Umstellung erfolgt, wird 
zwischen den Instituten, den Fakultäten, den Fachbereichen und der Hoch-
schulleitung abgestimmt. Der Senat nimmt gemäß § 21 Abs. 1 Nr. 11  HSG 
ebenso Stellung wie der Hochschul- bzw. Universitätsrat gemäß § 19 Abs. 1 
Nr. 8 HSG. Der Antrag auf Studiengangsgenehmigung wird dem Ministerium 
vom Präsidium zugeleitet. 
 

3. In welcher Weise wurden die betroffenen Statusgruppen, insbesondere die 
Studierenden in den Umstellungsprozess einbezogen und an diesbezügli-
chen Entscheidungen beteiligt? 
 
Die Statusgruppen werden über die Gremien in den Umstellungsprozess 
einbezogen und an diesbezüglichen Entscheidungen beteiligt. Bei der Ver-
abschiedung von Studien- und Prüfungsordnungen für Bachelor-/Master-
Studiengänge sind die Studierenden durch ihre in die Konvente entsandten 
Vertreter eingebunden.  
 
An der Fachhochschule Kiel wurden Beschlüsse zur Umstrukturierung z.B. 
im Konsens mit der Studierendenvertretung gefasst. Gegenstand dieser Be-
schlüsse bildeten auch die regelmäßigen Lehrveranstaltungsevaluationen, 
die eine institutionalisierte, unmittelbare Einwirkungsmöglichkeit – auch an 
anderen Hochschulen - auf  den Lehrbetrieb schufen und heute als integraler 
Bestandteil der Lehrkultur aufgefasst werden und die Umsetzung des Bolog-
na-Prozesses vorantreiben. Daneben veranstalteten die Studierenden der 
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Fachhochschule Kiel anlässlich der Studierendenproteste 2009 eine Vollver-
sammlung, bei der einige Punkte herausgearbeitet wurden, die zu Verände-
rungen der Studiengänge führten (Verlängerung der Regelstudienzeit in eini-
gen Bachelor-Studiengängen, Einführung Auslands- und Praxissemester). 
 
Die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel hatte zur Erarbeitung der Rah-
menstrukturen für die Konzeption der Bachelor- und Masterstudiengänge 
sowie deren Koordinierung und praktische Umsetzung eine Projektgruppe 
eingesetzt, die seit August 2004 in regelmäßigen Abständen unter der Lei-
tung des Prorektors für Lehre und der Leiterin des Referates für Studium und 
Prüfung getagt hat. Neben dem Rektorat, dem Zentrum für Lehrerbildung 
und dem Referat für Studium und Lehre waren folgende Mitglieder vertreten: 

 Studiendekane und die Geschäftsführenden der Philosophischen und 
der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät  

 Vertreter der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät und 
der Technischen Fakultät 

 Vertreter des Referats für Struktur-, Entwicklungs- und Ausstattungs-
planung 

 Vertreter des Referats für DV-Organisation, -einsatz und –planung, 

 Vertreter des Referats International Center, 

 Mitarbeiter der beiden großen lehrerbildenden Fakultäten 

 Vertreter der Studierendenschaft. 
 

Die von der Projektgruppe erarbeiteten Rahmenstrukturen für die gestuften 
Studiengänge sind in den Studienausschüssen der Fakultäten sowie im  
Zentralen Studienausschuss diskutiert und in den entsprechenden Gremien 
auf Fakultäts- und Rektoratsebene, die gemäß Hochschulgesetz durch die 
entsprechenden Statusgruppen zusammengesetzt waren, beschlossen wor-
den.  
  
Daneben werden die Studierenden auch bei den Programmakkreditierungen 
beteiligt. Bestandteil jeder Programmakkreditierung ist das „Gespräch mit 
den Studierenden“. In dieser Diskussion können die Studierendenvertre-
ter/innen in Abwesenheit des Lehrpersonals der Expertenkommission über 
die Umsetzung der Studienprogramme berichten – in der Regel unter Mode-
ration der studentischen Vertreterin bzw. des studentischen Vertreters in der 
Gutachtergruppe.  
 
Für die jetzt anstehenden Reakkreditierungen hat die CAU ebenfalls eine 
Kommission gebildet, in der unter der Leitung des Vizepräsidenten für die 
Lehre 10 Studierende und 10 Wissenschaftler vertreten sind. Die Reakkredi-
tierungskommission begleitet den Prozess und erarbeitet Handlungsvor-
schläge für die Fakultäten. 
 
Zudem hat das Ministerium das Thema fortlaufend mit Studierenden in der 
Landes-Asten-Konferenz erörtert. 
 

4. An welchen Hochschulen und/oder Studiengängen gab es Widerstände oder 
Probleme bei der Umstellung auf die gestufte Studienstruktur? Welche waren 
dies? 
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Gemessen an der Tragweite des Reformprozesses mit weitreichenden Aus-
wirkungen, dem großem Änderungsbedarf in den Strukturen und dem mit 
dem Umstellungsprozess verbundenen hohen Aufwand waren die Wider-
stände insgesamt moderat. In wenigen Bereichen gibt es auch heute noch 
Bedenken, im bundesweiten Vergleich ist die Akzeptanz der neuen Struktu-
ren in Schleswig-Holstein aber sehr hoch. Der Umstellungsprozess verläuft 
vergleichsweise unproblematisch. 
 

5. Welche Studiengänge wurden bisher noch nicht auf BA/MA umgestellt?  
 
Derzeit gibt es folgende Studiengänge, die noch nicht auf die Bachelor-/ 
Masterstruktur umgestellt sind: 
 
Hochschule Studiengang Abschluss Begründung 

Universität 
Flensburg 

Erziehungswissenschaften Diplom Master-Studiengang sollte zum WS 
11/12 eingeführt werden. Aufgrund 
nicht ausreichender Ressourcen soll 
geplanter Master-Studiengang  nicht 
eingeführt und Konzept überdacht 
werden. 

CAU Pharmazie Diplom Letztmalige Aufnahme zum SS 2011 

CAU Evangelische Theologie Fakultätsexamen Verständigung mit der Nordelbischen 
Evangelisch-Lutherischen Kirche 
erforderlich 

CAU Psychologie Diplom Umstellung bedarf noch länderüber-
greifender Regelungen 

CAU Rechtswissenschaft Magister 1-Fach-Aufbaustudium für Studieren-
de mit ausländischem rechtswissen-
schaftlichen Studienabschluss 

CAU Humanmedizin Staatsexamen 

bundesweiter Abstimmungsprozess 
läuft noch,  
daher Umstellung zurückgestellt 

CAU Pharmazie Staatsexamen 

CAU Rechtswissenschaft Staatsexamen 

CAU Zahnmedizin Staatsexamen 

Universität zu 
Lübeck  

Humanmedizin Staatsexamen 

AKAD Betriebswirtschaftslehre Diplom 
Studiengänge sollen auslaufen 

AKAD Wirtschaftsinformatik Diplom 

 
6. Wie viele Studierende studieren derzeit noch nach „alter“ Studienordnung 

(Magister, Diplom, Staatsexamen)? Welche Vorgaben gibt es für diese Stu-
dierenden im Hinblick auf den Abschluss ihres Studiums? Bitte aufschlüsseln 
nach Hochschulen und Studiengängen. 
 
Im Studienjahr 2009 studierten 21.867 Studierende bzw. 43,47% aller Stu-
dierenden außerhalb des gestuften Studiensystems. 
Grundsätzlich ist die Genehmigung von Bachelor-/Master-Studiengängen mit 
der Auflage verbunden, den ggf. bestehenden entsprechenden Diplom-/ Ma-
gister-Studiengang einzustellen. Ab Studienbeginn des Bachelor-
Studiengangs werden somit keine Studierenden mehr zum bisherigen  
Diplom-/Magisterstudiengang zugelassen. Die Hochschulen sind jedoch ver-
pflichtet, den bereits eingeschriebenen Studierenden einen ordnungsgemä-
ßen Abschluss ihres Studiums zu ermöglichen. Der Zeitraum, der für das 
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Auslaufen eingeräumt wird, beträgt in der Regel die Regelstudienzeit plus 2 
Semester. Im Einzelfall gibt es darüber hinaus die Möglichkeit zu Nachprü-
fungen.  
Eine Aufschlüsselung der Vorgaben nach Hochschulen und Studiengängen  
wird für entbehrlich gehalten, weil diese Regelung flächendeckend gilt. 
 

7. Welche Regelungen gibt es für die Anerkennung erbrachter Studienleistun-
gen beim Wechsel in das BA/MA Studium? 
 
Es gelten dieselben Regelungen wie bei der Anerkennung von im Ausland 
oder an anderen Hochschulen erbrachten Studien- und Prüfungsleistungen, 
vgl. Antworten zu den Fragen I.5. und II.1.1. Bis zum In-Kraft-Treten der Lis-
sabon-Konvention kam es auf die Gleichwertigkeit der Leistungen an, seit-
dem ist die Anerkennung erleichtert worden, weil eine Anerkennung generell 
erfolgt, wenn keine wesentlichen Unterschiede bestehen. 
Gemäß Ziff. 1.2 der  Rahmenvorgaben für die Einführung von Leistungs-
punktsystemen und die Modularisierung von Studiengängen als Anlage zu 
den Ländergemeinsamen Strukturvorgaben der KMK für die Akkreditierung 
von Bachelor-/Master-Studiengängen vom 10.10.2003 i.d.F. vom 04.02.2010 
ist die wechselseitige Anerkennung von Modulen bei Hochschul- und 
Studiengangswechsel mit handhabbaren Regelungen in den Studien- und 
Prüfungsordnungen zu verankern und in der Akkreditierung zu bestätigen. 
Sie beruht auf der Qualität akkreditierter Studiengänge und der Leistungsfä-
higkeit staatlicher oder akkreditierter nicht staatlicher Hochschulen im Hin-
blick auf die erworbenen Kompetenzen der Studierenden (Lernergebnisse) 
entsprechend den Regelungen der Lissabon-Konvention (Art. III). Demzufol-
ge ist die Anerkennung zu erteilen, sofern keine wesentlichen Unterschiede 
hinsichtlich der erworbenen Kompetenzen bestehen (Art. V).  
Diese Regelung wurde in das schleswig-holsteinische Hochschulgesetz (§ 51 
Abs. 2 HSG) und in die Satzung der CAU zur Anerkennung von Studienab-
schlüssen, Studien- und Prüfungsleistungen vom 12.05.2011 übernommen, 
vgl. Antwort zu Frage II.1.1.  

 
II.3. Durchlässigkeit Bachelor/Master 

1. Wie hat sich in konsekutiven Studiengängen das Verhältnis von Bachelor- 
und Masterstudienplätzen seit 1999 entwickelt? Bitte aufschlüsseln nach 
Hochschulen und Studiengängen. 
 
Mit der Änderung der "Ländergemeinsamen Strukturvorgaben" am 4.02.2010 
hat die Kultusministerkonferenz die Unterscheidung zwischen konsekutiven 
und nicht-konsekutiven Master-Studiengängen aufgehoben, so dass zukünf-
tig nur noch nach konsekutiven und weiterbildenden Master-Studiengängen 
differenziert wird. 
In Anlage 3 sind die Bachelor- und Master-Studienplätze der staatlichen 
Hochschulen des Landes Schleswig-Holstein dargestellt. Die Daten ent-
stammen den Meldungen der Bewerber, Zugelassenen und Eingeschriebe-
nen durch die Hochschulen für das Wintersemester 2005/06 und Sommer-
semester 2006 sowie Wintersemester 2009/10 und Sommersemester 2010. 
Eine Zuordnung der einzelnen Bachelor- zu konsekutiven Masterstudiengän-
gen ist nicht möglich, da die Entscheidung von Bachelorabsolventen für ei-
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nen bestimmten Masterstudiengang bei den zur Verfügung stehenden Ange-
boten je nach persönlicher Interessenlage unterschiedlich ist. Zusätzlich er-
schwert wird dies durch zwischen dem Bachelor- und dem Masterstudium 
möglichen Hochschulwechsel. 
 

2. Wie ist das Verhältnis zwischen BewerberInnen und zugelassenen Studie-
renden jeweils bezogen auf die Bachelor- und Masterstudiengänge seit 
1999? Bitte aufschlüsseln nach Hochschulen und Studiengängen. Wie viele 
Studierende sind seit der Umstellung auf BA/MA in jeweiligen Studiengängen 
real eingeschrieben? Bitte aufschlüsseln nach Hochschulen und Studien-
gängen. 
 
Jede Bewerberin bzw. jeder Bewerber für zulassungsfreie Studiengänge wird 
auch eingeschrieben. Insofern wird das Verhältnis zwischen Bewerberinnen 
bzw. Bewerbern und Zugelassenen nur bezogen auf zulassungsbeschränkte 
Bachelor- und Masterstudiengänge in Anlage 4 dargelegt. Im Jahr 1999 gab 
es nur einzelne Bachelor-Studiengänge an den schleswig-holsteinischen 
Hochschulen. Um die Entwicklung aufzuzeigen, werden in der Anlage zum 
Vergleich die Daten der Studienjahre 2005 und 2009 gegenübergestellt. Im 
Studienjahr 2005 war erstmals ein sprunghafter Anstieg der Bachelor- und 
Master-Studierenden festzustellen.  
Die Anzahl der Studierenden in gestuften Studiengängen ist bei der Antwort 
zu II.1.6. enthalten. 

 
3. Welche speziellen Zugangs- bzw. Auswahlverfahren für den Zugang zu Mas-

terstudiengängen sind der Landesregierung gegenwärtig bekannt? Wie wird 
deren Zweckmäßigkeit eingeschätzt? Sind zusätzliche Auswahlverfahren für 
den Zugang zum Masterstudium nach Ansicht der Landesregierung mit den 
in der Bologna-Erklärung verabredeten Zielen vereinbar? 
 
Nach § 49 Abs. 5 des Hochschulgesetzes können zur Qualitätssicherung und 
aus Kapazitätsgründen für den Zugang zu Master-Studiengängen weitere 
Voraussetzungen in der Prüfungsordnung bestimmt werden (vgl. Antwort zu 
Frage I.5.).  
In der Vergangenheit haben die Hochschulen von dieser Regelung vorwie-
gend in der Weise Gebrauch gemacht, dass eine Mindestnote im vorange-
gangenen Bachelorabschluss als Zugangsvoraussetzung für den Masterstu-
diengang vorgesehen wurde. Dieses Kriterium wird als zweckmäßig einge-
stuft. 
 
Auswahlverfahren spielen lediglich im Rahmen der Hochschulzulassung eine 
Rolle. Hierzu enthält das Hochschulzulassungsgesetz, insbesondere § 4 
Abs. 7 HZG für Masterstudiengänge, entsprechende Regelungen, die sich an 
der aktuellen Rechtsprechung orientieren.  
 
Eine Antwort auf die Frage nach der Vereinbarkeit zusätzlicher Auswahlver-
fahren mit den Zielen der Bologna-Reform erübrigt sich, da wie dargestellt, 
Auswahlverfahren für den Zugang zum Masterstudium nicht vorgesehen 
sind. 
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4. Wie werden nach Kenntnis der Landesregierung die Master-Angebote von 
Menschen genutzt, die keinen Bachelor-Abschluss haben, aber eine ent-
sprechende Zugangsvoraussetzung besitzen? 
 
Gemäß § 49 Abs. 4 Satz 2 des Hochschulgesetzes setzen Master-
Studiengänge einen ersten Hochschulabschluss oder einen gleichwertigen 
Abschluss an einer Berufsakademie voraus. D.h., dass auch Absolventen 
von Diplom- und Magister-Studiengängen zum Master-Studium  zugelassen 
werden können, sofern sie auch die weiteren in den Prüfungsordnungen der 
Hochschulen festgelegten Zugangsvoraussetzungen (z.B. „fachliche Ver-
wandtschaft“) erfüllen. Wie oft hiervon Gebrauch gemacht wurde, ist zahlen-
mäßig nicht erfasst. In der Anfangszeit der Umstellung auf das neue Stu-
diensystem waren die Fälle häufiger als heute. 
 
Die Möglichkeit, den Zugang zu einem weiterbildendes Masterstudium ohne 
einen vorherigen Hochschulabschluss als Zugangsvoraussetzung anzubie-
ten, wurde mit dem Hochschulgesetz vom 28. Feb. 2007 in § 58 Abs. 2 Satz 
2 geschaffen. Die ursprüngliche Fassung gestattete den Hochschulen, in den 
Prüfungsordnungen zu regeln, unter welchen Voraussetzungen Personen, 
die dem Bachelor-Abschluss vergleichbare Kompetenzen in der beruflichen 
Praxis erworben hatten, zu weiterbildenden Master-Studiengängen zugelas-
sen werden konnten. Von dieser Option wollte nur die AKAD-Hochschule 
Pinneberg für einen weiterbildenden Master-Studiengang Gebrauch machen. 
Die dafür erforderliche Akkreditierung kam wegen seinerzeitiger Divergenzen 
der schleswig-holsteinischen Regelung mit den „Ländergemeinsamen Struk-
turvorgaben für Bachelor- und Masterstudiengänge“ der KMK nicht zustande, 
und mithin auch nicht die Zugangsoption. Seit  2010 regeln die Länderge-
meinsamen Strukturvorgaben, dass in „definierten Ausnahmefällen für wei-
terbildende ... Masterstudiengänge an die Stelle des berufsqualifizierenden 
Hochschulabschlusses eine Eingangsprüfung“ treten kann. Entsprechend 
wurde § 58 Abs. 2 Satz 2 HSG mit der Novelle vom 4. Feb. 2011 (GVOBl. 
Schl.-H. 2011, S. 34, ber. GVOBl. Schl.-H. 2011, S. 67) geändert.  
Die AKAD ist bestrebt, auf dieser Grundlage die Zugangsmöglichkeit zum 
Masterstudium ohne vorherigen Bachelorabschluss zu überarbeiten und ak-
kreditieren zu lassen. Von den anderen Hochschulen in Schleswig-Holstein 
ist nicht bekannt, dass sie diesen Weg beschreiten.  
Insofern gibt es in Schleswig-Holstein bislang in diesen Fällen auch keine 
Master-Studierenden ohne vorherigen Bachelor-Abschluss.  

 
5. Wie lang ist nach Kenntnis der Landesregierung der Zeitraum zwischen Ab-

schluss eines Bachelorstudiums und der Aufnahme eines Masterstudiengan-
ges? 
 
Aussagekräftige Angaben können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht ge-
macht werden, da die erste Kohorte der Bachelorstudierenden in vielen Stu-
diengängen ihr Studium noch nicht abgeschlossen hat. Bei den bisher gerin-
gen Fallzahlen zeigt sich die Tendenz, dass insbesondere in den konsekuti-
ven Studiengängen in der Regel direkt anschließend mit dem Masterstudium 
begonnen wird. In Weiterbildungsstudiengängen liegen größere zeitliche Ab-
stände zwischen dem ersten Abschluss und der Aufnahme des Masterstudi-
ums. Im berufsbegleitendem Fernstudium der AKAD liegen durchschnittlich 
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zwei Jahre zwischen erstem Studienabschluss und Beginn des Masterstudi-
ums. An der Nordakademie beginnen etwa 10 % der Bachelor-Absolventen 
unmittelbar mit dem Masterstudium. 
 
Der Zeitraum zwischen Abschluss des Bachelorstudiums und der Aufnahme 
eines Master-Studiengangs ist aber nicht nur abhängig von der individuellen 
Studienplanung der Studierenden, sondern bei zulassungsbeschränkten 
Master-Studiengängen gegebenenfalls auch von der Frage, ob die Studie-
renden im Rahmen des Vergabeverfahrens einen Studienplatz erhalten. 

 
Um den Übergangszeitraum für die Studierenden bei Durchführung eines 
Vergabeverfahrens möglichst kurz zu halten, sieht § 37 Abs. 2 der Hoch-
schulzulassungsverordnung vor, dass eine Beteiligung am Vergabeverfahren 
für Master-Studiengänge schon dann zulässig ist, wenn der Bachelrab-
schluss wegen Fehlens einzelner Prüfungsleistungen noch nicht vorliegt und 
auf Grund des bisherigen Studienverlaufs, insbesondere der bisherigen Prü-
fungsleistungen, zu erwarten ist, dass der Bachelorabschluss erlangt und die 
Zugangsvoraussetzungen zu dem Master-Studiengang rechtzeitig vor Beginn 
des beantragten Masterstudiengangs erfüllt werden.  

 

Mit dieser Regelung wird nach Auffassung der Landesregierung sicherge-
stellt, dass es nicht zu ungewünschten Verzögerungen im Studienablauf für 
die Studierenden kommt, wenn wegen Fehlens einzelner Prüfungsleistungen 
Zulassungsanträge für Vergabeverfahren in Master-Studiengängen ansons-
ten nicht mehr rechtzeitig gestellt werden könnten. 
 

6. Wie unterscheidet sich die Zusammensetzung der Studierendenschaft zwi-
schen Bachelor- und Masterstudiengängen hinsichtlich der Studiengänge? 
Bitte aufschlüsseln nach Alter, Geschlecht und Bafög-Bezieher. 
 
Hinsichtlich des Alters und des Geschlechts wird auf Anlage 5 verwiesen. Ei-
ne Aufschlüsselung nach BAföG-Beziehern ist nicht möglich, da im BAföG-
Bereich nicht hiernach unterschieden wird. 
Im Jahr 2009 gab es im Studierendenbereich in Schleswig-Holstein insge-
samt 14.809 BAföG-Geförderte, davon 7.993 weiblich und 6.816 männlich 
(Quelle: Statistikamt Nord: BAföG-Statistik 2009 Schleswig-Holstein). 
 

7. Wie schätzt die Landesregierung die Durchlässigkeit zwischen Bachelor und 
Master in Schleswig-Holstein ein?  
 
Die Durchlässigkeit zwischen Bachelor- und Master-Studiengängen ist bisher 
als gut zu bezeichnen, vgl. auch Bericht der Landesregierung „Wissen-
schafts- und Studienplatzangebot nachhaltig sichern!“ (Drs. 17/1279 vom 
31.03.2011). Es wurden keine Übergangsquoten seitens der Landesregie-
rung festgelegt. Die staatlichen Hochschulen Schleswig-Holsteins haben im 
Wintersemester 2009/10 und Sommersemester 2010 insgesamt ein Kontin-
gent bei konsekutiven Masterstudiengängen von 4.464 Studienplätzen ange-
boten. Diesem Kontingent an konsekutiven Masterstudienplätzen stand im 
oben genannten Zeitraum ein Kontingent von 8.942 Bachelorstudienplätzen 
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gegenüber. Eine Zuordnung der einzelnen Bachelor- zu den entsprechenden 
konsekutiven Master-Studiengängen ist nicht möglich, da die Entscheidung 
von Bachelorabsolventen für einen bestimmten der zur Verfügung stehenden 
konsekutiven Studiengänge je nach persönlicher Interessenlage unterschied-
lich ist. Zusätzlich erschwert wird dies durch zwischen dem Bachelor- und 
dem Masterstudium möglichen Hochschulwechsel.  
 
Der Hochschulpakt (HSP) Phase 2 finanziert zusätzliche Studienanfänger-
plätze für einen Zeitraum von vier Jahren. Das Bachelorstudium dauert in der 
Regel sechs, in Einzelfällen auch sieben Semester. Damit ist über den HSP 
bei einem dreijährigen Bachelor die Hälfte des Masterstudiums ausfinanziert. 
Anders gerechnet finanziert der HSP also im Schnitt für jeden zweiten Studi-
enanfänger auch das Masterstudium. Eine verlässliche Prognose darüber, 
ob dies ausreichend ist, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht möglich. 

 
Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass das vorhandene Angebot an Mas-
ter-Studiengängen nicht vollständig genutzt wird. Vielmehr sind die Master-
Studiengänge - bis auf einzelne Ausnahmen - überwiegend nicht ausgelas-
tet; teilweise liegt die Nachfrage unter 50% des Angebots an entsprechenden 
Plätzen. Das hat zu Regelungen in den Zielvereinbarungen geführt, nach de-
nen bei Anfängerzahlen in den Masterstudiengängen, die unter 50 % der 
vereinbarten Mindestgröße dieser Studiengänge liegen, die Hochschule den 
jeweiligen Studiengang aufzuheben oder zumindest kritisch zu überprüfen 
hat. 

 
Die Gründe für die geringe Nachfrage können derzeit nur vermutet werden. 
Zum einen sind diese Erfahrungswerte aufgrund der wenigen Jahre, in denen 
nahezu flächendeckend die neue Studienstruktur eingeführt ist, noch nicht 
repräsentativ. Zum anderen wurden – entgegen vieler Prognosen – bereits 
Bachelor-Absolventen (insbesondere in den technischen Studiengängen) 
vom Arbeitsmarkt sehr gut angenommen. Des Weiteren enthielt das Hoch-
schulgesetz auf der Grundlage entsprechender Regelungen in den KMK-
Strukturvorgaben in § 49 Abs. 5 bisher die Regelung, dass für den Zugang 
zum Masterstudium „in der Regel“ besondere Voraussetzungen in der Prü-
fungsordnung festzulegen sind. 

 
Mit der Änderung des Hochschulgesetzes durch Gesetz vom 4.02.2011 (vgl. 
Antwort zu Frage I. 5.) ist aus der vormaligen Soll-Vorschrift eine Kann-
Vorschrift geworden; die Hochschulen haben es damit in der Hand, den Zu-
gang zum Masterstudium faktisch zu erleichtern. Darüber, ob bzw. inwieweit 
derartige „besondere“ oder „weiteren“ Zugangsvoraussetzungen tatsächlich 
Bachelorabsolventen an der Aufnahme eines Masterstudiums gehindert ha-
ben, liegen keine Erkenntnisse vor. 
Vor diesem Hintergrund ist eine Nachfrageprognose für Master-
Studiengänge seriös nicht möglich. 

 
Zu diesem Ergebnis kommt auch die KMK in ihrem Bericht „Situation im Mas-
terbereich und statistische Erfassung von Masterstudienplätzen“ (RS 
130/2011) vom 25.03.2011. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt gibt es danach 
auch bundesweit keine verlässlichen Daten zum Übergangsverhalten vom 
Bachelor in den Master. Aufgrund einzelner Befragungen von Studierenden 
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scheint ein Übergang in den Master von 2/3 bis zu 3/4 der universitären Ba-
chelor-Absolventen und von bis zu 50% der FH-Bachelor-Absolventen realis-
tisch. Diese Zahlen sind aber noch nicht repräsentativ. 
Eine Prognose müsste zudem auch die Entwicklung der Akzeptanz des Ba-
chelor am Arbeitsmarkt berücksichtigen. Erfahrungen aus Ländern mit etab-
lierten Bachelor-/Mastersystemen zeigen, dass etwa in Großbritannien nur 
15% der BA-Absolventen ein Vollzeit-Masterstudium anschließen; weitere  
8% studieren berufsbegleitend.  

 
Die KMK kommt in dem zitierten Bericht deshalb zu dem Ergebnis, dass es 
„wenig zielführend und darüber hinaus empirisch nicht belegbar“ sei, derzeit 
von einem Mangel an Masterstudienplätzen auszugehen oder diesen zu pro-
phezeien. Ein 1:1 Übergang vom Bachelor in den Master entspricht nicht 
dem Bedarf des Arbeitsmarktes oder dem Interesse aller Studierenden. Dies 
ist auch nicht Idee oder Ziel der Bologna-Reform. In einem System gestufter 
Studiengänge stellt der Bachelor-Abschluss als erster berufsqualifizierender 
Abschluss den Regelabschluss dar, der Charakter des Master-Abschlusses 
als weiterer berufsqualifizierender Abschluss wird in den Strukturvorgaben 
betont. Ein Masterstudium kann im Sinne des „Lebenslangen Lernens“ zu-
dem auch später nach Phasen der Berufstätigkeit aufgenommen werden. 
Quantitative Vorgaben im Sinne von Quotierungen für den Übergang von 
Bachelor- zu Master-Studiengängen gibt es nicht, Begrenzungen ergeben 
sich allerdings aufgrund der kapazitären Möglichkeiten. Es gebe derzeit kei-
nen flächendeckenden Handlungsbedarf; die KMK hat in ihrem Papier auch 
die besondere Situation des Hochschulpaktes berücksichtigt.  

 

Diese Einschätzung wird auch von den Hochschulen geteilt, so dass insge-
samt gegenwärtig nicht von einem feststehenden Mehrbedarf ausgegangen 
werden kann. Weitere Maßnahmen seitens der Landesregierung sind daher 
derzeit nicht geplant. Die Landesregierung wird zusammen mit den Hoch-
schulen die Entwicklung  bei der Nachfrage und Auslastung der Master-
Studiengänge beobachten. Die KMK geht in ihrem Bericht davon aus, dass 
die Zahl derer, die in den kommenden Jahren ein Masterstudium aufnehmen 
möchten, allein aufgrund der drastisch ansteigenden Studienanfängerzahlen 
einerseits und ihrer gegenüber traditionellen Studiengängen erwartbaren hö-
heren Absolventenquote andererseits deutlich steigen wird. Bei vorliegenden 
gesicherten Erkenntnissen wird es vorrangig Aufgabe der Hochschulen sein, 
auf eine eventuell gestiegene Nachfrage zu reagieren. Die gesetzlichen 
Rahmenbedingungen für die Durchlässigkeit zum Master-Studiengang sind 
wie beschrieben weiter gelockert worden. Es ist Aufgabe der Hochschulen in 
eigener Zuständigkeit zu entscheiden, in welchem Umfang sie davon Ge-
brauch macht. Darüber hinaus besteht gegenwärtig keine Notwendigkeit, die 
formalen Kriterien für die Durchlässigkeit zwischen Bachelor - und Master-
Studiengängen zu verändern.  

 
II.4. Modularisierung und Wahlfreiheit 

1. In welchen Studiengängen hat sich die Zahl der bis zum Masterabschluss er-
forderlichen Prüfungen gegenüber den vorher gültigen Studienordnungen er-
höht? Um wie viele (bitte je Studiengang aufschlüsseln)? 
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Ein Vergleich ist schon deswegen nicht möglich, weil nicht jeder Studiengang 
des herkömmlichen Systems in ein Bachelor-/Masterprogramm umgewandelt 
wurde. Die Umstellung diente außerdem dem Ziel einer grundlegenden in-
haltlichen und strukturellen Reform der Studiengänge, so dass eine 1:1-
Gegenüberstellung nicht möglich ist. Eine Reihe von Studiengängen wurde 
völlig neu konzipiert. Zudem unterscheiden sich die Regelstudienzeiten. Die-
se betrugen in den Diplomstudiengängen in der Regel 8 Semester an Fach-
hochschulen und 9 Semester an Universitäten, ein konsekutives Bachelor-/ 
Masterprogramm dauert 10 Semester.  
Dass die Zahl der Prüfungen zugenommen hat, ist durch den Systemwech-
sel mit studienbegleitenden Prüfungen und der Modularisierung begründet. 
Nach Einschätzung der Landesregierung hat sich allerdings die Anzahl der 
Prüfungen im Fachhochschulbereich nicht signifikant erhöht. Zu berücksich-
tigen ist außerdem, dass der Umfang (inhaltlich und quantitativ) einer Zwi-
schenprüfung bei den früheren Diplom-Studiengängen deutlich höher war als 
bei einer einzelnen Modulprüfung im Bachelor-/Mastersystem. Insgesamt 
haben Umfang und Gewicht der Einzelprüfungen gegenüber den herkömmli-
chen Studiengängen abgenommen. 
 
Es ist nicht ersichtlich, zu welchem Erkenntnisgewinn die Auszählung der 
Prüfungsanzahl in rd. 600 Studiengängen (herkömmliches und neues Stu-
diensystem) führen soll bzw. kann, deswegen wurde hierauf verzichtet. Dass 
die Prüfungsdichte in den Bachelor-/Master-Studiengängen zum Teil über-
mäßig zugenommen hatte, ist bekannt, vgl. hierzu auch Antworten zu den 
Fragen I.5 und III.5.4. 
 

2. Inwiefern sind die Hochschulen in der Lage, die erhöhte Anzahl an Prüfun-
gen personell abzudecken? 
 
Es ist Aufgabe des Lehrpersonals, Prüfungen abzunehmen. Die Hochschu-
len entscheiden selbst, wie viele Prüfungen in welchem Studiengang abge-
legt werden müssen, ebenso liegt der Personaleinsatz in ihrer Verantwor-
tung. Es ist davon auszugehen, dass die einzelne Hochschule so plant, dass 
die Prüfungen personell abgedeckt werden können. 
 

3. Welcher Anteil der laut Studienordnung für den Abschluss jeweils mindes-
tens erforderlichen Semesterwochenstunden ist durch Pflichtveranstaltungen 
gebunden? Wie hat sich dieser Anteil gegenüber den vorher gültigen Studi-
enordnungen verändert. Bitte je Studiengang angeben? 
 

4. Wie hoch ist der in den Studienordnungen vorgesehene Anteil an Semester-
wochenstunden bzw. Credits zur freien Wahl? Inwiefern sind in den Studien- 
ordnungen Veranstaltungen in studiengangsfremden Bereichen verpflich-
tend? 
 
Antwort zu den Fragen II.4.3 und II.4.4: 
Ein Vergleich ist nicht möglich, weil nicht jeder Studiengang des herkömmli-
chen Systems einem Bachelor-/Masterprogramm zugeordnet werden kann. 
Zudem ist festzustellen, dass die heutigen Bachelor-/Master-Studiengänge 
vielfach deutlich spezialisierter sind. Die Breite des Angebots ist größer, so 
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dass schon im Vorhinein vor Aufnahme des Studiums mehr Wahlmöglichkei-
ten bestehen. Innerhalb der Studiengänge gibt es außerdem häufig eine 
Auswahl an Schwerpunktfächern bzw. Studienschwerpunkten, so dass aus 
Sicht der Landesregierung die Wahlmöglichkeiten der Studierenden nicht 
nennenswert eingeschränkt wurden. 
Veranstaltungen in studiengangsfremden Bereichen können nicht verpflich-
tend sein. Allerdings gibt es aufgrund der Zielsetzungen des Bologna-
Prozesses eine Vielzahl an interdisziplinär ausgerichteten Studiengängen, in 
denen das Lehrangebot von Studiengängen durch Veranstaltungen aus an-
deren Fachbereichen ergänzt wird. Soweit Veranstaltungen anderer Fachbe-
reiche verpflichtende Bestandteile des Curriculums sind, wird dies bei der 
Planung der Kapazitäten berücksichtigt.  
  

5. Inwiefern ist nach Ansicht der Landesregierung ein Besuch von Veranstal-
tungen in studiengangsfremden Bereichen angesichts von Über- bzw. Aus-
lastung von Veranstaltungen bereits durch Studierende des Studienganges 
möglich? 
 
Diese Frage kann nicht für jede Lehrveranstaltung beantwortet werden, weil 
die Situation von Fach zu Fach unterschiedlich ist und auch von Semester zu 
Semester wechseln kann. Grundsätzlich ist der Besuch einer Lehrveranstal-
tung mit definierter Gruppengröße zunächst vorrangig den Studierenden vor-
behalten, nach deren Studienplan die Veranstaltung verpflichtend vorge-
schrieben ist. 
 

 
II.5. Internationales Studium 

1. Welche der in Schleswig-Holstein angebotenen Studiengänge enthalten im 
Rahmen der Studienordnung einen verpflichtenden Auslandsanteil? Wie lang 
ist die vorgeschriebene Aufenthaltsdauer? 
 
Hierzu wird auf Anlage 6 verwiesen. 
 

2. Welche Programme zur Förderung von Auslandsaufenthalten sind seit Einlei-
tung des Reformprozesses mit öffentlichen Mitteln neu aufgelegt oder aufge-
stockt worden? 
 

 Förderung eines Auslandsaufenthaltes gemäß § 5 Bundesausbil-
dungsförderungsgesetz (Auslands-BAföG): 
Eine Möglichkeit Auslandsaufenthalte zu fördern bietet das Bundes-
ausbildungsförderungsgesetz (§ 5 BAföG) in der Fassung der Be-
kanntmachung des Gesetzes vom 6. Juni 1983 (BGBl. I S. 645, 
16680) zuletzt geändert durch Artikel 1 des 23. Änderungsgesetzes 
des BAföG (23. BAföGÄndG) vom 24. Oktober 2010 (BGBl. I S. 
1422). Die Mittel werden zu 65 % vom Bund und zu 35 % vom Land 
bereitgestellt. Sämtliche Gesetzesänderungen des BAföG in dem Zeit-
raum 1999 bis 2010 trugen zur Ausweitung der Förderungsmöglich-
keiten von Auslandsaufenthalten bei.  

 Förderprogramme des Deutschen Akademischen Austausch Diens-
tes: 
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Die Förderprogramme des Deutschen Akademischen Austausch 
Dienstes (DAAD) werden weitgehend aus Mitteln des Bundes (Aus-
wärtiges Amt, Bundesministerium für Bildung und Forschung, Bun-
desministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) 
finanziert. Die Mittel des DAAD sind, abgesehen von einem leichten 
Rückgang zwischen 2002 und 2004, kontinuierlich aufgestockt worden 
und erreichten 2010 – trotz Wirtschaftskrise – mit rund 384 Mio. Euro 
einen neuen Höchstwert (zum Vergleich: Im Jahr 1998 beliefen sich 
die Mittel des DAAD auf rund 200 Mio. Euro). Insgesamt verfügt der 
DAAD über mehr als 250 Förderprogramme. 

 Förderprogramme der Europäischen Union: 
2006 ist die zweite Generation der EU-Bildungsprogramme SOKRA-
TES und LEONARDO DA VINCI zu Ende gegangen. Die jetzige Pha-
se dieser Programme umfasst den Zeitrum 2007 bis 2013 und ist mit 
einem Gesamtbudget in Höhe von 7 Mrd. Euro ausgestattet. Die Eu-
ropäische Kommission hat die verschiedenen Bildungsprogramme der 
EU unter einem einzigen Dach zusammengefasst: Das neue Bil-
dungsdachprogramm „Lebenslanges Lernen“ startete 2007 und er-
setzt die früheren Programme für Bildung, Berufsbildung und e-
Learning, die 2006 ausgelaufen sind. Das neue Dachprogramm ent-
hält u. a. die vier Teilprogramme: Comenius (Schulbildung), ERAS-
MUS (Hochschulbildung), LEONARDO (Berufsbildung) und GRUND-
TVIG (Erwachsenenbildung). Der Programmname Sokrates ist entfal-
len.  
Das Programm Lebenslanges Lernen bietet mit seinen Einzelpro-
grammen (Comenius für Schulen, Erasmus für Hochschulbildung, Le-
onardo für berufliche Aus- und Weiterbildung und Grundtvig für Er-
wachsenenbildung) Einzelpersonen in allen Phasen ihres Lebens die 
Möglichkeit, Lernangebote in ganz Europa wahrzunehmen. Im Rah-
men des Einzelprogramms Erasmus – und seiner Vorgängerpro-
gramme – sollen nach den Zieldefinitionen des Programms bis 2012 
mindestens drei Millionen Personen an der studentischen Mobilität 
teilgenommen haben. 
Ein Großteil der EU-Programme im Bereich der allgemeinen und be-
ruflichen Bildung wird vom DAAD koordiniert und durchgeführt, davon 
ist das größte das europäische Mobilitäts- und Partnerschaftspro-
gramm ERASMUS. 2010 waren es rund 29.000 deutsche Studierende 
(Studium und Praktikum). Seit Beginn des Programms 1987 ist das 
deutsche Budget, bis auf einen leichten Rücklauf 1996-1998, kontinu-
ierlich angehoben worden, zwischen 1998 und 2007 hat sich das 
Budget beinahe verdoppelt (vom 11,7 Mio. Euro auf 22,7 Mio. Euro). 
Zudem kann auf die Ausweitung des europäischen Förderprogramms 
ERASMUS-MUNDUS verwiesen werden. Dieses Programm fördert 
den Austausch mit Drittstaaten und wurde im Jahr 2003 zum ersten 
Mal aufgelegt. Das Budget für die erste Förderperiode (2004-2009) 
betrug 609 Mio. Euro. Dieses Budget ist für die zweite Förderperiode 
(2009-2013) deutlich aufgestockt worden. In der zweiten Phase von 
ERASMUS-MUNDUS, die 2009 angelaufen ist, stehen insgesamt 
mehr als 950 Mio. Euro für Förderungen zur Verfügung. 
Um deutsche Studierende noch stärker für einen Auslandsaufenthalt 
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zu ermutigen und diesen zu ermöglichen, hat der DAAD 2010 ein 
neues Programm zur Steigerung der Mobilität von deutschen Studie-
renden aufgelegt: PROMOS (DAAD-Jahresbericht 2010). 232 Hoch-
schulen vergaben 2010 mit einer Summe von 6,4 Mio. Euro ca. 4.200 
Stipendien. 

 Weitere öffentliche Fördermittel: 
Eine weitere öffentliche Förderungsmöglichkeit stellen die Stipendien 
der Begabtenförderungswerke dar, die auch Zuschüsse für Auslands-
aufenthalte beinhalten. Die Stipendien der zwölf Begabtenförde-
rungswerke werden zum größten Teil durch Bundesmittel (Bundesmi-
nisterium für Bildung und Forschung - BMBF) finanziert. Das BMBF 
und die Begabtenförderungswerke haben gemeinsam den Anteil der 
geförderten Studierenden von 0,7% (im Jahr 2005) auf 1%der Ge-
samtstudierendenzahl erhöht. Um dieses Ziel zu erreichen, sind die 
Mittel des Bundes für die Begabtenförderung im Hochschulbereich 
von 80,5 Mio. Euro (2005) auf 132,3 Mio. Euro (2009) aufgestockt 
worden. 
Mit dem „Deutschlandstipendium“ hat das BMBF ein neues Förder-
programm als nationales Stipendienprogramm des Bundes im Bereich 
der Begabtenförderung aufgelegt, das zum Beginn des Sommerse-
mesters 2011 gestartet ist. 
Darüber hinaus gibt es bundesweit auch lokale Förderprogramme der 
Länder, in Schleswig-Holstein z. B. das 2010/2011 aufgelegte chinesi-
sche Stipendienprogramm der Provinzregierung Zhejiang, mit dem ein 
ein- oder zweisemestriger Studienaufenthalt an einer Hochschule in 
der chinesischen Provinz Zhejiang gefördert wird, oder auch lokale 
Programme auf Basis von Hochschulkooperationen mit ausländischen 
Hochschulen. 

 Praktikantenförderung im DAAD: 
Der DAAD gewährt Fahrtkostenzuschüsse für Praktika außerhalb der 
EU und Kurzstipendien. 2010 wurden insgesamt 3.570 deutsche Stu-
dierende für ein Praktikum im Ausland gefördert (DAAD-Jahresbericht 
2010). 
Für Praktika in Europa gibt es die ERASMUS-Förderung (seit dem 
Jahr 2008), ferner PROMOS-Stipendien (seit 2011) für Praktika (au-
ßerhalb Westeuropas, mindestens sechs Wochen) in Form von Kurz-
stipendien und Fahrtkostenzuschüsse. 
Das Austauschprogramm der International Association for the 
Exchange of Students for Technical Experience (IAESTE) ermöglicht 
jährlich über 1.000 deutschen Studierenden – hauptsächlich aus na-
tur- und ingenieurwissenschaftlichen Fachrichtungen – Praxiserfah-
rungen in über 80 Ländern. 
Seit zehn Jahren vermitteln der DAAD und die Studienstiftung des 
deutschen Volkes im Carlo-Schmid-Programm herausragenden Stu-
dierenden und Graduierten ein Praktikum bei einer Internationalen 
Organisation, einer Institution der EU oder einer internationalen Nicht-
regierungsorganisation. 2010 wurden 107 Stipendien vergeben. 

 
3. Wie viele Studierende der Hochschulen Schleswig-Holsteins absolvieren im 

Rahmen ihres Studiums wenigstens einen Auslandsaufenthalt? Wie lang ist 
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dieser Aufenthalt durchschnittlich? Welcher Anteil von ihnen wird dabei aus 
öffentlichen Mitteln gefördert? Wie haben sich diese Zahlen seit Beginn des 
Studienreformprozesses 1999 verändert? 
 
Erfasst werden nur Auslandsaufenthalte, die aus Förder- oder Stipendien-
programmen unterstützt wurden. Individuell organisierte Auslandsaufenthalte 
werden statistisch nicht erfasst.  
 

 
 Studierende mit Auslandsaufenthalt 

während des Studiums 
Ø Aufenthalts- 
dauer 

Hochschule 1999 2009/10  

Universität Flensburg mind. 15% mind. 15% 1 Semester 

CAU 261 442 6,5 Monate 

Universität zu Lübeck  wird nicht erfasst 

FH Flensburg ca. 25 ca. 80 1 Semester 

FH Kiel 54 100 1 Semester 

FH Lübeck wird nicht erfasst 

FH Westküste 120 120 1 Semester 

Muthesius KH  ca. 10% ca. 10% 4 Monate 

Musikhochschule 0 10 1,5 Semester 

FH Wedel ca. 50% ca. 50% 1 Semester 

Nordakademie ca. 50% ca. 50% 1 Semester 

AKAD k.A. möglich (Fernstudium) 
 Quelle: Angaben der Hochschulen im Juni 2011 
  

Die Zahl der Studierenden, die während ihres Auslandsaufenthaltes BAföG 
erhalten, steigt seit 1999 kontinuierlich. Eine besonders positive Entwicklung 
zeigt sich bei der Auslandsförderung mit einem Anstieg von 94% seit 2005 
auf zuletzt 1.080 Geförderte. Der deutlichste Zuwachs zeigt sich dabei im 
Jahr 2008, in dem allein ein Anstieg von 73% zu verzeichnen war (s. nach-
folgende Tabelle). Laut dem 18. Bericht nach § 35 BAföG erklärt sich dies 
durch die im Zuge des 22. BAföGÄndG (2008) ermöglichte generelle Förde-
rung voller Auslandsstudien innerhalb der EU sowie der Schweiz. 
 
Jahr Studierende an HS in SH, die einen Auslands-

aufenthalt absolvieren und BAföG erhalten 

1999  218 

2000  216 

2001  304 

2002  440 

2003  382 

2004  568 

2005  554 

2006  628 

2007  513 

2008  888 

2009  1.080 
Quelle: Angaben der Bundesländer zu den Erstattungen nach § 56 Abs. 4 BAföG 
 

4. Welche Möglichkeiten zur Finanzierung eines Auslandsaufenthaltes haben 
die Studierenden? Inwiefern konnten Studierende einen Auslandsaufenthalt 
im Rahmen ihres Studiums aufgrund ihrer finanziellen Lage nicht wahrneh-
men? 
 



Schleswig-Holsteinischer Landtag - 17. Wahlperiode Drucksache 17/1921 

 

37 

Zur Finanzierung eines Auslandsaufenthaltes steht den Studierenden eine 
Vielzahl von Förderinstrumenten zur Verfügung, die größtenteils bereits unter 
der Frage II.5.2. genannt wurden. Nachfolgend werden die Bedingungen die-
ser Förderinstrumente erläutert und um einige weitere Finanzierungsmög-
lichkeiten ergänzt. 

 
Das Auslands-BAföG ist eine der bedeutendsten staatlichen Finanzierungs-
möglichkeiten für Auslandsaufenthalte. Prinzipiell hat jeder einen Anspruch 
auf Auslands-BAföG, der auch Inlands-BAföG erhält. Aufgrund höherer Kos-
ten bei den Ausbildungen im Ausland (Studiengebühren, Lebenshaltungskos-
ten etc.) ist es zudem möglich, dass auch Studierende gefördert werden 
können, die im Inland wegen der Höhe des Einkommens ihrer Eltern keine 
Förderung erhalten. Die Voraussetzungen für die Förderung von Auslands-
aufenthalten werden im § 5 BAföG festgelegt. Zusätzlich zu den normalen 
Bedarfssätzen werden für einen Auslandsaufenthalt auch Zuschläge zum 
Bedarf geleistet, wie beispielsweise für nachweisbar notwendige Studienge-
bühren bis 4.600 Euro für längstens ein Jahr. Die Studiengebühren werden 
bei Auslandsaufenthalten in voller Höhe als Zuschuss gewährt und müssen 
somit nicht zurückgezahlt werden. 
 
Weitere Finanzierungsmöglichkeiten bieten die Mobilitätsprogramme der Eu-
ropäischen Union. Es gibt eine Reihe von Förderprogrammen zur Hoch-
schulzusammenarbeit und zur Intensivierung der Mobilität.  
Mit verschiedenen Programmen werden Auslandsaufenthalte für Studieren-
de, etwa ERASMUS und LEONARDO DA VINCI (aus „Studien- und Berufs-
wahl“ der Bundesagentur für Arbeit). Das EU-Programm für Lebenslanges 
Lernen (LLP) hat die Programme SOKRATES und LEONARDO DA VINCI 
unter einem Dach zusammengeführt und umfasst u. a. die Teilprogramme 
COMENIUS (Schulbildung), ERASMUS (Hochschulbildung), LEONARDO DA 
VINCI (berufliche Bildung) und GRUNDTVIG (Erwachsenenbildung).  
 
Die klassischen EU-Förderprogramme im Hochschulbereich werden vom 
DAAD als Nationaler Agentur betreut, dies gilt auch für das Programm  
ERASMUS. Unter dem ERASMUS-Programm laufen Aktionen für den Hoch-
schulbereich, insbesondere können Auslandsaufenthalte von Studierenden 
und Dozenten sowie europaweite Unternehmenspraktika für Studierende ge-
fördert werden. Für eine Förderung im ERASMUS-Mobilitätsprogramm kön-
nen sich Studierende bewerben, die einen Auslandsaufenthalt an einer 
Gasthochschule in einem der Mitgliedsstaaten der EU oder einem der 
ERASMUS-Teilnahmeländer Türkei, Norwegen, Liechtenstein und Island 
planen, ihr erstes Studienjahr abgeschlossen haben und zwischen drei und 
zwölf Monaten im Ausland studieren möchten. ERASMUS-Stipendiatinnen 
und -Stipendiaten werden von den ausländischen Studiengebühren an der 
Gasthochschule befreit und erhalten einen monatlichen Mobilitätszuschuss 
von bis zu 300 Euro. Auch Studierende, die für ein Praktikum ins EU-Ausland 
gehen wollen, können Unterstützung durch das ERASMUS-Programm erhal-
ten. 
 
Das Programm für die Zusammenarbeit in der beruflichen Aus- und Weiter-
bildung LEONARDO DA VINCI richtet sich an Studierende und Absolventen, 
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die ein Unternehmenspraktikum im europäischen Ausland absolvieren möch-
ten. 
 
Die Zusammenarbeit im Hochschulbereich mit Drittstaaten wird zudem durch 
eine Reihe von EU-Programmen gefördert. Zu nennen ist hier das Programm 
ERASMUS MUNDUS, welches eine weltweite Ausrichtung hat. Studierende 
aus der EU können mit einem ERASMUS MUNDUS-Stipendium an einer von 
über 60 Partnerhochschulen aus 28 Staaten außerhalb der EU studieren. 
 
Mit dem Programm zur Steigerung der Mobilität von deutschen Studierenden 
PROMOS können die deutschen Hochschulen über den DAAD, bis zu 
sechsmonatige Auslandsaufenthalte (Studien- oder Forschungsaufenthalte, 
Gruppenreisen, Praktika oder Sprachkurse) ihrer Studierenden, Graduierten 
und Doktoranden fördern. 
 
Das Austauschprogramm IAESTE der International Association for the 
Exchange of Students for Technical Experience fördert weltweite Praktika 
deutscher Studierender in natur- und ingenieurwissenschaftlichen Fachrich-
tungen (in über 80 Ländern). 
 
Zudem besteht eine Vielzahl von Kooperationsabkommen mit bestimmten 
Regionen bzw. einzelnen Ländern. Eine detaillierte Auflistung aller Koopera-
tionen ist aufgrund des Umfangs hier nicht möglich, es wird auf die entspre-
chenden Informationen auf den Homepages des DAAD, des Bundesministe-
riums für Bildung und Forschung (BMBF) sowie der Europäischen Union 
(Generaldirektionen „Bildung und Kultur“ sowie „Forschung“) verwiesen. 
 
Neben den EU-Förderprogrammen bietet der DAAD zahlreiche weitere För-
dermöglichkeiten für Auslandsaufenthalte an (siehe Stipendiendatenbank 
des DAAD). Insgesamt sind dies über 250 Stipendienprogramme. Hierbei 
handelt es sich in der Regel um vom BMBF und weiteren Partnern (Stiftun-
gen, Wirtschaft u. a.) bereitgestellte Stipendien. So gibt es beispielsweise 
Jahresstipendien für besonders begabte Studierende, Stipendien für Studi-
enaufenthalte für Abschlussarbeiten, Stipendien für Sommersprachkurse, 
Stipendien für Gruppenreisen und Studienpraktika im Ausland sowie Fach-
kursstipendien. Als Kooperationsförderung Bund/Partner kann zum Beispiel 
das Carlo-Schmid-Programm für Praktika in Internationalen Organisationen 
(BMBF und Bosch-Stiftung) genannt werden. Für diese Maßnahmen (ein-
schließlich ERASMUS) standen dem DAAD im Jahr 2008 ca. 77 Mio. Euro 
zur Verfügung. 
 
Der DAAD verfügt über eine Datenbank mit weiteren auslandsbezogenen 
Fördermöglichkeiten privater Stipendiengeber.  
Zudem kann auf Stipendienangebote anderer Länder (z. B. das Jahressti-
pendium der französischen Regierung für deutsche Studierende und Promo-
vierende) verwiesen werden, die ebenfalls über die DAAD-
Stipendiendatenbank aufgerufen werden können.  
 
Auch im Rahmen der DAAD-Entwicklungszusammenarbeit gibt es zahlreiche 
Fördermöglichkeiten innerhalb von Kooperationsprojekten mit Entwicklungs-
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ländern (z. B. Stipendien im Rahmen des German-Mexican Master’s Pro-
gramme in „Environment and Ressources Management“). 
 
Die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) bündelt 
seit Januar 2011 die Kompetenzen des Deutschen Entwicklungsdienstes 
(DED), der Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) und der In-
ternationalen Weiterbildung und Entwicklung gGmbH (InWEnt). Unter dem 
Dach von InWEnt gibt es zahlreiche Auslandsprogramme für Studierende, 
die die GIZ auch weiterführt. Unterstützt werden beispielsweise Studierende 
an Fachhochschulen im Praxissemester im Ausland oder Studierende, die 
einen entwicklungspolitischen Aufenthalt anstreben. Das entwicklungspoliti-
sche Lernprogramm ASA bietet Studierenden und jungen Berufstätigen zwi-
schen 21 und 30 Jahren ein Stipendium für einen dreimonatigen Studien- 
oder Arbeitsaufenthalt in Afrika, Asien, Lateinamerika oder Südosteuropa. 
 
Auch die Begabtenförderungswerke bieten Auslandsförderungen für ihre Sti-
pendiaten an. Neben der Bezuschussung von Studienaufenthalten werden 
auch im Ausland anfallende Studiengebühren bis zu einer gewissen Höchst-
summe erstattet. Auslandspraktika, Famulaturen und Sprachkurse, die für 
das Studium sinnvoll sind, können ebenfalls gefördert werden. 
 
Viele deutsche Hochschulen bieten ihren Studierenden sowie Studienanfän-
gerinnen und Studienanfängern, sofern ihr Werdegang herausragende Leis-
tungen in Studium und Beruf erwarten lässt, seit dem Sommersemester oder 
ab dem Wintersemester 2011/2012 das „Deutschlandstipendium“ mit einer 
monatlichen Förderung von 300 Euro (zusätzlich zu BAföG-Leistungen) für 
mindestens zwei Semester (höchstens bis zum Ende der Regelstudienzeit) 
an. Das einkommensunabhängige, auf den Leistungsbegriff abgestellte 
Deutschlandstipendium wird auch während eines fachrichtungsbezogenen 
Auslandsaufenthaltes innerhalb der Bewilligungsdauer weiter gewährt (auch 
dann, wenn der Stipendiat oder die Stipendiatin im Rahmen des ERASMUS-
Programms gleichzeitig einen Mobilitätszuschuss vom DAAD erhält).  
 
Der Bildungskredit des BMBF steht auch für Auslandsaufenthalte zur Verfü-
gung. Der Kredit bietet Schülerinnen und Schülern sowie Studierenden in 
fortgeschrittenen Ausbildungsphasen die Möglichkeit, einen zinsgünstigen 
Kredit nach Maßgabe der Förderbestimmungen des BMBF in Anspruch zu 
nehmen. 
 
Bildungskredite, Studienkredite und Bildungsfonds werden zudem von priva-
ter Seite vergeben. An bundesweiten Angeboten können zum Beispiel ge-
nannt werden: Kreditanstalt für Wiederaufbau („KfW-Studienkredit“ der KfW-
Förderbank), Deutsche Bank („Deutsche Bank StudentenKredit“), Deutsche 
Kreditbank („DKB-Studenten-Bildungsfonds“), Evangelische Kreditgenossen-
schaft („EKK-BildungsKredit“), Deutsche Apotheker- und Ärztebank („apoS-
tudienkredit“), Deutsche Bildung („Deutsche Bildung Studienförderung“, Bil-
dungsfonds), CareerConcept („Bildungsfonds“ von CareerConcept), Festo 
(„Festo Bildungsfonds“).  
 
Das Deutsch-Amerikanische Fulbright-Programm bietet in seinem Kernpro-
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gramm, dem Studierendenaustausch, deutschen Studierenden USA-
Jahresstipendien an. 
 
Nicht zuletzt gibt es zahlreiche Direktaustauschstipendien der Hochschulen 
im Rahmen internationaler Hochschulkooperationen. 
 
Für Studierende der Fachhochschule Nordakademie, Hochschule der Wirt-
schaft in Elmshorn, besteht die Möglichkeit einer Förderung von Auslands-
aufenthalten durch Kooperationsunternehmen.  
 
Die Frage, ob Studierende aufgrund ihrer finanziellen Lage einen Auslands-
aufenthalt nicht wahrnehmen konnten, kann nicht beantwortet werden, da 
entsprechende Daten nicht erhoben werden.  
Den Hochschulen liegen keine Rückmeldungen vor, inwiefern Studierende 
aufgrund ihrer finanziellen Lage einen Auslandsaufenthalt nicht wahrnehmen 
konnten. Die Musikhochschule Lübeck hat jedoch mitgeteilt, dass in zehnjäh-
riger Praxis vier Studierende wegen hoher Lebenshaltungskosten in London 
auf den Austausch verzichten mussten. 
 
Zweifellos sind mit einem Auslandsaufenthalt Mehrkosten verbunden, die 
aber zum großen Teil mittels der genannten Förderungsmöglichkeiten oder 
ggf. durch eine Nebenbeschäftigung (Jobs) finanziert werden können. 

 
 
5. Wie werden nach Erkenntnissen der Landesregierung im Ausland erbrachte 

Studienleistungen an den Hochschulen in Schleswig-Holstein anerkannt? 
 
Studienleistungen werden nach den Vorgaben des § 51 Abs. 2 des Hoch-
schulgesetzes sowie den Strukturvorgaben der KMK anerkannt, wenn die 
Hochschule keine wesentlichen Unterschiede zu den Leistungen, die sie er-
setzen sollen, nachweist (Lissabon-Konvention, vgl. auch Antworten zu den 
Fragen I.5 und II.1.1.). Die Anerkennung im Einzelnen ist in den entspre-
chenden Satzungen der Hochschulen geregelt.  
Im Rahmen von Austauschprogrammen wird die Anerkennung darüber hin-
aus z. T. in Studienvereinbarungen (ECTS Learning Agreement) geregelt. 
Nach Auskunft der Hochschulen treten bei der Anerkennung nur selten Prob-
leme auf.   

 
 
II.6. Förderung des Wissenschaftsaustausches 

1. Wie viele ausländische WissenschaftlerInnen sind gegenwärtig ständig an 
den schleswig-holsteinischen Hochschulen in Lehre und Forschung tätig? 

2. Wie viele sind nur zeitweilig tätig? Wie lang ist bei den zeitweilig Beschäftig-
ten die Beschäftigungsdauer? 

3. Auf welcher Grundlage sind diese ausländischen WissenschaftlerInnen be-
schäftigt (z.B. Austauschprogramme, Arbeitsverträge etc.)? 

4. Wie hoch ist ihr Anteil am gesamten wissenschaftlichen Personal (bitte nach 
Hochschulen und Geschlecht aufschlüsseln)? 
 
Antwort zu den Fragen II.6.1. - 4.: 
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Es wird auf Anlage 7 verwiesen. 
 

5. Welche Programme zur Förderung des Austausches von Wissenschaftlern 
bzw. zur Förderung von Gastaufenthalten sind seit Einleitung des Reform-
prozesses mit öffentlichen Mitteln neu aufgelegt oder aufgestockt worden 
(bitte nach Europa-, Bundes- und Landesprogrammen unterscheiden)? Wie 
viele WissenschaftlerInnen sind im Rahmen solcher Programme an Hoch-
schulen Schleswig-Holsteins tätig? 
 
Europäische Programme: 
ERASMUS 
Interreg  
FP7-Vorprogramm 

 
Bundesprogramme: 
DAAD-Einwerbungen 

 
Landesförderung: 

 ISH-Programm 

 WTSH-Förderung 

 ISH-Transferprämie 
 

Hochschulforscher in Schleswig-Holstein, die sich für Wissenstransfer und 
Kooperation mit der Wirtschaft engagieren, werden seit 2010 mit der ISH-
Transferprämie belohnt. Die Innovationsstiftung Schleswig-Holstein (ISH) 
stellt dafür in einem bundesweit einmaligen Pilotprogramm jährlich 300.000 
Euro  an Fördermitteln bereit. Die transferaktiven Wissenschaftler können bis 
zu 20.000 Euro frei verfügbare Sach- und Personalmittel erhalten, die sie für 
Kooperations- und Transferaktivitäten einsetzen können. Darüber hinaus ver-
leiht die ISH künftig den mit 10.000 Euro dotierten ISH-Transferpreis an ei-
nen besonders transferaktiven Wissenschaftler aus Universitäten und Fach-
hochschulen. 

 
Eine auswertbare statistische Erfassung der ausländischen Wissenschaft-
ler/innen wird aufgrund der stark variierenden Aufenthaltsdauer an den 
Hochschulen nicht durchgeführt. Insofern liegen der Landesregierung keine 
validen Daten über die Zahl der im Rahmen der o. g. Programme geförderten 
ausländischen Wissenschaftler/innen vor. 

 
 
III. Wettbewerbsfähigkeit und Vergleichbarkeit 
 
III.1. Ausländische Studierende 

1. Wie hoch ist der Anteil ausländischer Studierender an Hochschulen in 
Schleswig-Holstein (bitte nach Geschlecht und Fachrichtung aufschlüsseln)? 
 
Bei der Erfassung der nichtdeutschen Studierenden an Hochschulen in 
Schleswig-Holstein durch die amtliche Hochschulstatistik wird zwischen Bil-
dungsinländern und Bildungsausländern unterschieden. 



Drucksache 17/1921 Schleswig-Holsteinischer Landtag - 17. Wahlperiode 

 

42 

Gemäß Definitionenkatalog der Schlüsselverzeichnisse für die Studenten- 
und Prüfungsstatistik mit Stand WS 2010/2011 und SS 2011 sind Bildungsin-
länder ausländische Studierende, die ihre Hochschulzugangsberechtigung in 
Deutschland, aber nicht an einem Studienkolleg, erworben haben. Bildungs-
ausländer sind dementsprechend ausländische Studierende, die ihre Hoch-
schulzugangsberechtigung an einem Studienkolleg oder außerhalb Deutsch-
lands erworben haben. Der Anteil ausländischer Studierender an Hochschu-
len in Schleswig-Holstein ist in Anlage 8 dargestellt. 
 

2. Wie viele dieser Studierenden sind bereits in gestuften Studiengängen im-
matrikuliert? 
 
Die Anzahl der Bildungsausländer in gestuften Studiengängen ist in der Ant-
wort zu III.1.1. enthalten (vgl. Anlage 8). 
 

3. Wie viele dieser Studierenden werden für ihren Studienaufenthalt aus Mitteln 
des Landes, des Bundes oder der Europäischen Union gefördert (bitte nach 
Geschlecht aufschlüsseln)?  

4. Wie haben sich die unter 1.1. bis 1.3. abgefragten Daten seit Beginn des Re-
formprozesses verändert? 
 
Antwort zu den Fragen III.1.3 und III.1.4: 
 
Mit Ausnahme der BaföG-Förderung liegen der Landesregierung hierzu kei-
ne verlässlichen Gesamtdaten vor, da die Studierenden nicht verpflichtet 
sind, eine Förderung bei den Hochschulen anzugeben. Die EU-Förderung 
wird zudem teilweise über die ausländischen Hochschulen abgewickelt, so 
dass hierzu keine Angaben vorliegen.  
Im Jahr 2009 wurden insgesamt 435 ausländische Studierende (davon 205 
männlich und 230 weiblich) für ihren Studienaufenthalt mit Mitteln aus dem 
BAföG gefördert. Die Mittel werden zu 65% vom Bund und zu 35% vom Land 
bereitgestellt, vgl. Anlage 9. Die Zunahme der Geförderten ausländischer 
Staatsangehörigkeit seit Beginn des Reformprozesses um 36% ist deutlich 
und geht auf die umfassende Neugestaltung des § 8 BAföG durch das 22. 
BAföGÄndG vom 23. Dezember 2007 (BGBl. I S. 3254) zurück. Seit dem 
Jahr 2006 überwiegt der Anteil der weiblichen Geförderten den der männli-
chen deutlich (vgl. Anlage 9). 
 
Eine Abfrage unter den schleswig-holsteinischen Hochschulen im Juni 2011 
zeigt, dass es ansonsten kaum verlässliche Daten gibt, vgl. Anlage 10.  
 
Die Veränderungen hinsichtlich des Anteils der ausländischen Studierenden 
seit Beginn des Reformprozesses 1999 sind bei der Antwort zu III.1.1. ent-
halten. 

 
5. Welche Möglichkeiten haben ausländische Studierende, ihren Studienauf-

enthalt hier zu finanzieren? Inwiefern machen sie in Schleswig-Holstein da-
von Gebrauch? 
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Grundsätzlich gelten für ausländische Studierende aus den EU-Staaten die 
unter II.5.2 und II.5.4 genannten Förderprogramme der Europäischen Union. 
Für Studierende aus so genannten Drittstaaten kann ebenfalls auf die oben 
aufgeführten Förderungsmöglichkeiten für Drittstaaten (ERASMUS MUNDUS 
etc.) verwiesen werden. 

 
Weiterhin bietet auch der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) 
spezielle Förderungsmöglichkeiten für Studierende (aus höheren Semestern) 
aus dem Ausland an, z. B. Intensivsprachkurse, Studienreisen und Studien-
praktika.  
Die „klassische“ Variante des DAAD-Stipendiums für Ausländer/innen war 
und ist das Promotionsstipendium (DAAD-Jahresbericht 2010), das den Stu-
dierenden ermöglicht, für Teilbereiche einer im Heimatland geplanten Promo-
tion an einer deutschen Hochschule zu forschen oder vollständig in Deutsch-
land zu promovieren. Das Spektrum ist aber breiter: Angeboten werden z. B. 
Stipendien für kürzere Forschungsaufenthalte und für die Teilnahme an Mas-
ter-Programmen, die sich an spätere Führungskräfte in Wirtschaft, Verwal-
tung, Politik und Medien richten. Außerdem fördert der DAAD Studierende 
aus Entwicklungsländern mit Master- und Promotionsstipendien in für die 
Region relevanten Fachgebieten und bietet Stipendien für Sommerkurse an 
deutschen Hochschulen an. 

 
 Auch ausländische Studierende können ihren Studienaufenthalt in Deutsch-

land durch ein „Deutschlandstipendium“ finanzieren, sofern sie die Voraus-
setzungen dafür erfüllen. 

 
Unter bestimmten Voraussetzungen haben ausländische Studierende die 
Möglichkeit, eine Förderung nach dem BAföG zu erhalten, sofern die auch 
für Deutsche geltenden Kriterien erfüllt sind. Gemäß § 8 BAföG sind grund-
sätzlich Ausländer/innen BAföG-berechtigt, die bereits in die Gesellschaft in-
tegriert sind und in Deutschland eine Bleibeperspektive haben (s. 18. Bericht 
nach § 35 BAföG). Förderungsberechtigt sind z.B. Ausländer/innen, die ein 
Daueraufenthaltsrecht nach dem Freizügigkeitsgesetz/EU, eine Niederlas-
sungserlaubnis oder eine Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EG nach dem Auf-
enthaltsgesetz besitzen. Aufgrund der umfangreichen Sonderregelungen 
kann eine ausführliche Darstellung hier nicht geleistet werden. 

 
Die Begabtenförderungswerke vergeben auch in begrenztem Umfang Sti-
pendien an ausländische Studierende. 

 
 Weiterhin haben ausländische Studierende die Möglichkeit, durch einen pri-

vaten Stipendiengeber gefördert zu werden, z. B. durch Stiftungen, zum Teil 
gibt es auch Förderungsmöglichkeiten in ihren Heimatländern. 

 
Zu der Frage, inwiefern sie davon in Schleswig-Holstein Gebrauch machen, 
wird auf die Antwort zu der Frage III.1.3. verwiesen.  
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III.2. Anerkennung von Studienleistungen 

1. Wie hoch ist der Anteil von Schleswig-Holsteins BA-AbsolventInnen, die an-
schließend ein MA-Studium im europäischen Ausland oder einem anderen 
Bundesland aufnehmen? 

2. Wie hoch ist nach Erkenntnissen der Landesregierung etwa der Anteil abge-
lehnter BewerberInnen? Welche Gründe bestehen ggf. für die Ablehnung? 
 
Antwort zu den Fragen III.2.1. und III.2.2.: 
Hierzu liegen keine Angaben vor, weil aus Datenschutzgründen keine Studi-
enverlaufsstatistiken geführt werden, vgl. auch Antwort zu Frage III.4.8.  
 

3. Über welche Erkenntnisse verfügt die Landesregierung bezüglich der Aner-
kennung in Schleswig-Holstein erworbener Studienleistungen an Hochschu-
len im europäischen Ausland? 
 
Anhaltspunkte dafür, dass Studienleistungen nicht anerkannt werden, liegen 
bisher nicht vor. Nur die Nordakademie hat mitgeteilt, dass einzelne nieder-
ländische Hochschulen nur Bachelorabsolventinnen bzw. Bachelorabsolven-
ten von Universitäten zulassen. Dies entspricht nicht den Vereinbarungen 
aus dem Bologna-Prozess, kann aber auf nationaler Ebene nicht gelöst wer-
den. Es ist davon auszugehen, dass solche Probleme mit zunehmendem 
Kenntnisstand über die unterschiedlichen Hochschulsysteme und mit der 
Weiterentwicklung des Bologna-Prozesses abnehmen werden. 
 

4. Wie gestaltet sich nach Kenntnis der Landesregierung die Anerkennung von 
Studienleistungen schleswig-holsteinischer Studierender in anderen Bundes-
ländern bzw. Studierender anderer Bundesländer an Schleswig-Holsteins 
Hochschulen? 
 
Nach derzeitigem Kenntnisstand spielt es bei Wechslerinnen bzw. Wechslern 
nach Schleswig-Holstein keine Rolle, in welchem Bundesland die Leistungen 
erworben wurden. 
Teilweise ist aber bundesweit zu beobachten, dass Hochschulen sich durch 
extrem enge Definition ihrer Zulassungsbedingungen gegen Bewerber/innen 
anderer Hochschulen abschotten. Es ist davon auszugehen, dass sich dies 
durch die Änderung der Strukturvorgaben und der nachfolgenden Maßnah-
men der Länder und Hochschulen verbessern wird (vgl. Antwort zu I.5.).  
 

5. Inwiefern sind nach Kenntnis der Landesregierung Studienleistungen in glei-
chen oder ähnlichen Studiengängen an Schleswig-Holsteins Hochschulen 
miteinander kompatibel bzw. vergleichbar?  
 
Grundsätzlich sind Studienleistungen in gleichen oder ähnlichen Studien-
gängen an Schleswig-Holsteins Hochschulen miteinander kompatibel bzw. 
vergleichbar. Vor allem an den Fachhochschulen gibt es in den am meisten 
frequentierten Fachgebieten Betriebswirtschaftslehre, Elektrotechnik, Infor-
matik und Maschinenbau ähnliche Studiengänge, die von mehreren Fach-
hochschulen in Schleswig-Holstein angeboten werden. Abgesehen von ihren 
jeweils schwerpunktbezogenen unterschiedlichen Ausprägungen sind sie 
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von ihrer Ausrichtung her in ihrem jeweiligen Fach grundsätzlich wesens-
gleich, so dass viele Module und damit auch die entsprechenden Studienleis-
tungen kompatibel sind. Damit können die Studienleistungen bei einem 
Hochschulwechsel jeweils ohne Probleme nach § 51 Abs. 2 Sätze 1 und 2 
HSG anerkannt werden. 
 
An den Universitäten gibt es eher wenige unmittelbar vergleichbare Studien-
angebote, außer z.B. in der Informatik an der CAU und der Universität zu 
Lübeck. 
Ein für das Lehramt qualifizierendes Studium ist in Schleswig-Holstein an der 
CAU und an der Universität Flensburg möglich. An beiden Hochschulen 
bauen die lehramtsbezogenen Masterstudiengänge direkt auf den an der 
Hochschule vorhandenen Bachelorstudiengang auf (konsekutiv). Studienziel 
des Bachelorstudiengangs „Vermittlungswissenschaften“ an der Universität 
Flensburg sind die Lehrämter an Grund- und Hauptschulen, Realschulen und 
Sonderschulen. Studienziel des 2-Fächer-Bachelorstudiengangs an der CAU 
ist die fachliche Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern an Gymnasien. Der 
2-Fächer-Bachelorstudiengang der CAU hat im Vergleich zum Bachelorstu-
diengang „Vermittlungswissenschaften“ an der Universität Flensburg einen 
höheren fachwissenschaftlichen Anteil. Die beiden Bachelorstudiengänge 
unterscheiden sich daher von Inhalt, Umfang und wissenschaftlichen Anfor-
derungen und sind damit nicht gleich. Studierende, die den Master an der 
jeweils anderen Universität belegen wollen, müssen die Zugangsvorausset-
zungen, die in der jeweiligen Prüfungsordnung festgelegt sind, erfüllen. Bei 
der Prüfung der Zugangsvoraussetzungen wird dabei ermittelt, ob die Studi-
engänge wesentliche Unterschiede aufweisen. Bei unterschiedlichen Fä-
chern kann dies zu unterschiedlichen Ergebnissen führen.  
Aus Sicht des Ministeriums für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr (MWV) 
sollte die Zulassung von Bachelorabsolventinnen bzw. -absolventen der Uni-
versität Flensburg und umgekehrt der CAU möglichst großzügig gehandhabt 
werden, um die Mobilität der Studierenden sicherzustellen. Hierfür hat sich 
das MWV in der Vergangenheit gegenüber den Hochschulen eingesetzt und 
wird es auch weiterhin tun. Im Einzelfall kann die Prüfung der Zugangsvo-
raussetzungen jedoch auch ergeben, dass die Zulassung nur mit der Auflage 
eines Nachstudiums erteilt oder – auch im Interesse der Studierenden – ver-
sagt wird, wenn nämlich nicht zu erwarten ist, dass die Studierenden ihr Stu-
dium erfolgreich absolvieren. 

 
6. Wie schätzt die Landesregierung generell die Verbindlichkeit und Vergleich-

barkeit des ECTS gegenwärtig und für die Zukunft ein? Wo sieht sie ggf. Än-
derungs- bzw. Verbesserungsbedarf? Wie steht die Landesregierung zum 
Vorwurf von Studierenden, dass das ECTS kein adäquates Mittel zur Mes-
sung des Lernfortschrittes sei, da es Studienfortschritt mit quantitativen 
Merkmalen zu messen versucht? (Vgl. Asta CAU (2009): Bildung. Lehre. An-
erkennung, S. 6.) 
 
Beim ECTS selbst handelt  es sich dem Grunde nach um ein quantitatives, 
nicht um ein qualitatives Berechnungsverfahren (es ist nicht der Anspruch 
von Leistungspunktsystemen, qualitativ Lernfortschritte zu messen). Es ist 
verbindlich und vergleichbar, vgl. Antwort zu Frage II.1.2. ECTS werden je-
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doch  in der Regel nur vergeben, wenn durch eine Prüfungsleistung der er-
folgreiche Abschluss einer Lehreinheit eines Moduls nachgewiesen wurde. 
Insofern wird im ECTS auch der Lernfortschritt abgebildet. Allerdings bein-
halten die ECTS-Punkte keine Aussagen über Noten der Prüfungsleistungen 
sowie über die Anforderungen in dem jeweiligen Modul. 
Insofern ist die Kritik, dass es kein adäquates Mittel sei, um den akademi-
schen Lernfortschritt zu messen, nicht sachgerecht. Richtig ist aber, dass es 
nicht alleiniges Kriterium für die Anerkennung sein sollte. 
 
Im Jahr 2008 wurde die Neufassung des ECTS Users´Guide entwickelt, ein 
zentrales Element ist die Betonung von Lernergebnissen („learning outco-
mes“). Die Anerkennung von im Ausland erbrachten Leistungen sollte dabei 
eben nicht nur auf der Grundlage von Quantität (credits), sondern auch auf 
Qualität (Lernergebnis) beruhen, wobei letztere den Ausschlag gibt. Der 
DAAD hat im Juni 2010 festgestellt, dass das Verfahren in Deutschland zwar 
formal eingeführt wurden, aber nicht zielführend genutzt wird. So wird zwar 
das ECTS angewendet, das „Transcript of Records“ wird aber oftmals nicht 
ausgestellt (in Schleswig-Holstein auf Antrag, vgl. Antwort zu Frage II.1.1.) 
Die Erhebung des DAAD 2010 zeigte deutlich die Bevorzugung von quantita-
tiven Grundlagen für die Anerkennungsentscheidung. Überwiegend seien 
nicht wie vielfach erwartet Lehrinhalte oder Benotung Gegenstand von Inte-
resse, Überprüfung und Anerkennungsentscheidung, sondern der bloße Um-
fang. Der DAAD empfiehlt insbesondere die Einführung einer „relativen No-
te“, dementsprechend regeln die Ländergemeinsamen Strukturvorgaben, 
dass eine relative Note auszuweisen ist. Schleswig-Holstein hat bereits in 
der Landesverordnung über Studiengänge und die Qualitätssicherung an 
den staatlichen Hochschulen (HSQVO) vom 30.04.2008 festgelegt, dass ne-
ben der Note auf der Grundlage der deutschen Notenskala auch eine relative 
Note (ECTS-Note) auszuweisen ist. Einzelheiten zum Verfahren sind durch 
die Hochschulen in den Prüfungsordnungen oder in den Prüfungsverfah-
rensordnungen zu regeln.  
Allerdings tun sich die deutschen – und auch die schleswig-holsteinischen – 
Hochschulen mit der Einführung der relativen Note schwer. Dies wurde bei 
einer Länderumfrage deutlich, die die Kultusministerkonferenz wegen Anfra-
gen zur Auslegung der geänderten Strukturvorgaben  und zu den prakti-
schen Problemen bei der Umsetzung im August 2010 durchgeführt hatte. Die 
schleswig-holsteinischen Hochschulen wurden durch das Ministerium für 
Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr schriftlich eingebunden. Bei der Um-
frage hatten eine Reihe von - auch schleswig-holsteinischen - Hochschulen 
bei der Anwendung Probleme gesehen.  
Es wurde festgestellt, dass es einer besseren Information über das neue 
System des ECTS Users´Guide bedarf, welches das Verfahren deutlich ver-
einfacht hat. In den Prüfungsordnungen ist überwiegend noch die alte ECTS-
Bewertungsskala verankert. Der Transfer von Credits und Grades erfolgt ab 
2009 nicht mehr nach dem bisherigen Buchstaben-Noten-Schema von 
ECTS-Noten, das den besten 10% der Noten die ECTS Note A, den folgen-
den 25% die Note B, den folgenden 30% die Note C, den folgenden 25% die 
Note D und den letzten 10% die Note E zuwies. Dieses starre Notenschema 
wurde verworfen. 
Das neue System ist ein reines Transparenzinstrument, das dokumentiert, 
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welche Bewertungen in einer Vergleichskohorte vergeben werden und wie 
häufig. Dies ist vergleichbar mit dem aus dem schulischen Bereich vertrauten 
„Notenspiegel“ und erlaubt – unabhängig von der Notenkultur eines Landes 
oder Fachs – eine Einordnung von Leistungen von einer anderen Hochschu-
le. Die statistischen Daten zu den Notenverteilungen werden miteinander 
verglichen, dabei wird deutlich, wie oft welche Note innerhalb der Kohorte 
vergeben wurde. Die notwendigen statistischen Daten sind für die allermeis-
ten Studiengänge ohne großen Aufwand erhebbar. Werden die Notenvertei-
lungen verglichen, so kann eine Zuordnung deutlich gerechter als nach dem 
alten ECTS-Buchstaben-Notensystem vorgenommen werden. Das Noten-
transfersystem ist von jeder europäischen Hochschule unmittelbar und un-
missverständlich anwendbar. 
Insofern sah der Hochschulausschuss keinen weiteren Auslegungsbedarf, al-
lerdings wurde am 15.07.2011 eine Arbeitsgruppe mit dem Auftrag einge-
setzt, Vorschläge für die Ausgestaltung des Systems relativer Noten zu ent-
wickeln. 
Die schleswig-holsteinischen Hochschulen wurden mit Schreiben vom 
26..April 2011 gebeten, ihre Prüfungsordnungen entsprechend zu überprüfen 
und ggf. anzupassen, dazu ist aber noch eine Überarbeitungszeit notwendig. 
Das Ziel, Studiengänge stärker auf Kompetenzziele auszurichten und die  
Orientierung an Lernergebnissen in den Vordergrund zu stellen, ist auch bei 
der Modularisierung zu verfolgen und umzusetzen. 
  

III.3. Studierquote 
1. Wie hoch ist der Anteil von Schleswig-Holsteins AbiturientInnen, die inner-

halb eines Jahres nach dem Erwerb der Hochschulreife ein Studium auf-
nehmen? 
 
Der Anteil von Schleswig-Holsteins Abiturientinnen bzw. Abiturienten, die in-
nerhalb von einem Jahr nach dem Erwerb der Hochschulreife ein Studium 
aufnahmen, wird dargestellt durch die Schulabgänger/innen, die ihre Hoch-
schulzugangsberechtigung – auch Hochschulreife genannt – an einer 
schleswig-holsteinischen Schule erworben haben und innerhalb von einem 
Jahr nach Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung als Studienanfän-
ger/innen im ersten Hochschulsemester an einer deutschen Hochschule ein 
Studium beginnen. 
Für das Studienjahr 2010 liegen noch keine amtlichen Zahlen vor, daher sind 
die studienberechtigten Schulabgänger/innen, die ihre Hochschulzugangsbe-
rechtigung in Schleswig-Holstein im Jahr 2009 erworben haben, aber erst im 
Studienjahr 2010 ihr Studium begonnen haben, noch nicht enthalten. Daraus 
resultiert die im Vergleich zu den Vorjahren niedrige Quote in Höhe von 
31,84%. 
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Tabelle 1 -  Studienberechtigte Schulabgänger/innen und Studienanfänger/innen 
innerhalb eines Jahres nach Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung 

Jahr des Erwerbs der 
HZB 

in Schleswig-Holstein 

Studienberechtigte 
Schulabgänger/innen 

Studienanfän-
ger/innen 

(1. Hochschul-
semester) 

Anteil Studienanfän-
ger/innen 

an Schulabgängern 

1999 9.224 5.149 55,82% 

2000 9.502 5.279 55,56% 

2001 9.936 6.142 61,82% 

2002 10.282 6.155 59,86% 

2003 10.238 6.393 62,44% 

2004 10.898 6.166 56,58% 

2005 11.155 6.478 58,07% 

2006 12.312 6.629 53,84% 

2007 13.019 7.076 54,35% 

2008 13.319 7.350 55,18% 

2009 14.182 4.515 31,84% 
Quelle: Hochschulstatistik, Statistisches Bundesamt 

 

2. Wie viele dieser StudienanfängerInnen nehmen ihr Studium an einer 
Schleswig-Holsteinischen Hochschule auf? 
 
Von den Schulabgängerinnen bzw. -abgängern, die ihre Hochschulzugangs-
berechtigung an einer schleswig-holsteinischen Schule erworben haben und 
innerhalb von einem Jahr nach Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung 
als Studienanfänger/innen im ersten Hochschulsemester an einer deutschen 
Hochschule ein Studium beginnen, tun dies seit Beginn des Reformprozes-
ses 1999 mehr als die Hälfte an einer schleswig-holsteinischen Hochschule. 
Für das Studienjahr 2010 liegen noch keine amtlichen Zahlen vor, daher sind 
die studienberechtigten Schulabgänger/innen, die ihre Hochschulzugangsbe-
rechtigung in Schleswig-Holstein im Jahr 2009 erworben haben, aber erst im 
Studienjahr 2010 ihr Studium an einer schleswig-holsteinischen Hochschule 
begonnen haben, noch nicht enthalten. 
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Tabelle 2 - Studienanfängerinnen und Studienanfänger in Schleswig-Holstein 

Jahr des Erwerbs der 
HZB 

in Schleswig-Holstein 

Studienanfän-
ger/innen gesamt 

(1. Hochschul-
semester) 

Studienanfän-
ger/innen 

in Schleswig-Holstein 
(1. Hochschul-

semester) 

Anteil Studienanfän-
ger/innen in SH 

an Studienanfängern 
gesamt 

1999 5.149 2.916 56,63% 

2000 5.279 3.046 57,70% 

2001 6.142 3.360 54,71% 

2002 6.155 3.402 55,27% 

2003 6.393 3.435 53,73% 

2004 6.166 3.588 58,19% 

2005 6.478 3.495 53,95% 

2006 6.629 3.496 52,74% 

2007 7.076 3.568 50,42% 

2008 7.350 3.595 48,91% 

2009 4.515 2.513 55,66% 
Quelle: Hochschulstatistik, Statistisches Bundesamt, Statistikamt Nord 

 

3. Wie haben sich die Zahlen unter 3.1. und 3.2. seit Beginn des Reformpro-
zesses 1999 verändert? 
 
Die Veränderungen seit Beginn des Reformprozesses 1999 sind jeweils in 
den Antworten zu III.3.1. und III.3.2. enthalten. 
 

4. Welche Maßnahmen plant oder realisierte die Landesregierung bereits, um 
die Studierbereitschaft junger Schleswig-HolsteinerInnen zu erhöhen? 
 
Mit der Broschüre „Berufs- und Studienorientierung am Gymnasium und der 
Oberstufe der Gemeinschaftsschule“ vom Oktober 2008 liegt das Instrument 
vor, mit dem die Schulen den Prozess der Berufs- und Studienorientierung 
systematisch gestalten können. In Zusammenarbeit mit der Agentur für Ar-
beit wird einmal in der Oberstufe eine Grundinformation zum Studium und 
auf Nachfrage eine individuelle Grundinformation für die Schülerinnen und 
Schüler durchgeführt. An weitere Informationsmöglichkeiten werden die 
Schülerinnen und Schüler über das Internet und über schriftliche Publikatio-
nen herangeführt. Die Schulen nutzen die Hochschultage in Kiel, Lübeck, 
Flensburg, Heide, Hamburg und Lüneburg zur weitergehenden Studienbera-
tung. 
Die Koordinatorinnen und Koordinatoren für Schule-Wirtschaft in den Kreisen 
beraten die schulischen Beauftragten für Berufsorientierung. Ziel ist es, dass 
alle Abiturientinnen und Abiturienten mit dem Abitur Klarheit über ihren weite-
ren Studien- und Berufsweg haben sollen. Da sich als ein wesentlicher Fak-
tor herausgestellt hat, dass ein Teil der Oberstufenschülerinnen und -schüler 
sich über die eigene Studierfähigkeit und die Studienwahl nicht im Klaren ist 
und langfristige Unterstützung im Prozess der Entscheidungsfindung 
braucht, wird angestrebt, die Studienorientierung über spezifisch zugeschnit-
tene Online-Module zu verbessern. Online-Module eröffnen Schülerinnen 



Drucksache 17/1921 Schleswig-Holsteinischer Landtag - 17. Wahlperiode 

 

50 

und Schülern einen zeitgemäßen, vertrauten Zugang, sie sind flexibel ein-
setzbar, weit weniger zeitintensiv als traditionelle Assessments und vor allem 
auch deutlich kostengünstiger. 
Ein Modul „Kompetenzfeststellung - Profiling“ soll den Schülerinnen und 
Schülern helfen, sich Klarheit über ihre Studierfähigkeit und die Studienrich-
tung zu verschaffen. Das Modul stellt eine Kombination aus Leistungs-, Per-
sönlichkeits- und Interessen-Test dar. Es soll am Ende der Sekundarstufe I 
oder im ersten Jahr der Oberstufe eingesetzt werden, damit die Schülerinnen 
und Schüler anhand ihres Stärken-Schwächen-Profils an der Verbesserung 
ihrer Fähigkeiten gezielt arbeiten können. Erfahrungen in anderen Bundes-
ländern zeigen, dass dadurch wesentlich besser als durch Sachinformation 
über Studiengänge die Anzahl von Studienabbrecherinnen bzw. Studienab-
brechern oder Studienwechslerinnen bzw. Studienwechslern reduziert wer-
den kann. 
Ergänzend dazu soll ein Modul Bewerbungstraining erarbeitet werden, das 
auf die Bedürfnisse von Abiturientinnen bzw. Abiturienten zugeschnitten wird. 
Das Training soll typische Situationen umfassen, denen Studierende begeg-
nen (Zulassungsverfahren, Praktikumsbewerbungen, Auslandsbewerbungen, 
Internet-, Telefon- und persönliche Bewerbung, usw.). Dieses Training soll 
geeignet sein, Kenntnisse und Sicherheit zu vermitteln und die Persönlich-
keitsentwicklung zu unterstützen. Auch hierin wird ein wichtiger Beitrag zur 
Verbesserung der Studienorientierung gesehen. 
Erste Ergebnisse sollen bis Ende des Jahres 2011 vorliegen. 
 
Als Maßnahme zur Attraktivitätssteigerung des Lehramtsstudiums dient der 
Aufbau einer Internetplattform zum Berufsziel Schule. Dieses Projekt wird 
von den an der Lehrerausbildung beteiligten Institutionen (Universitäten, Mi-
nisterien, IQSH) getragen und soll bis zum Sommer 2012 abgeschlossen 
werden. 
 
Das Ministerium für Bildung und Kultur und die Regionaldirektion Nord der 
Bundesagentur für Arbeit arbeiten auf der Basis der „Vereinbarung über die 
Zusammenarbeit von Schule und Berufsberatung in Schleswig-Holstein“ 
auch bei dem Angebot und der Pflege eines Programms zur Berufs- und 
Studienorientierung zusammen. Ziel ist es dabei, Schülerinnen und Schüler 
sowie deren Eltern über Bildungswege und Bildungsangebote im schuli-
schen, hochschulischen und betrieblichen Ausbildungssystem zu informie-
ren. 
 
Die Berufsbildenden Schulen und Regionalen Berufsbildungszentren (RBZ) 
und die allgemein bildenden Schulen in Schleswig-Holstein arbeiten im 
Rahmen der Berufs- und Studienorientierung sehr eng zusammen. Diese gu-
te Zusammenarbeit führt u.a. dazu, dass die regionalen Angebote zum Er-
werb der Fachhochschul- und der Hochschulreife an den Berufsbildenden 
Schulen und Regionalen Berufsbildungszentren bedarfsgerecht angepasst 
werden. 
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Absolventinnen und Absolventen der berufsbildenden Schulen mit 
Fachhochschulreife und Hochschulreife in den Entlassjahren 2005 bis 2009 

- öffentliche und private Schulen - 

  Entlassjahre 

Art des Abschlusses Schulart/Bildungsgang 2005 2006 2007 2008 2009 

Fachhochschulreife Jgdl. mit Ausbildungsverhältnis 128 192 142 212 236 

 Berufsfachschule 913 1.026 921 1.078 1.203 

 Fachoberschule 904 806 835 820 761 

 Berufliches Gymnasium 247 255 202 192 235 

 zusammen 2.192 2.279 2.100 2.302 2.435 

Hochschulreife Berufsoberschule 319 363 381 348 344 

 Berufliches Gymnasium 1.526 1.693 1.809 1.804 2.015 

 zusammen 1.845 2.056 2.190 2.152 2.359 

 

Die Ausstattungen der Berufsbildenden Schulen und der Regionalen Berufs-
bildungszentren sowie deren Nähe zur Wirtschaft und den Betrieben bieten 
den Jugendlichen in den angebotenen Bildungsgängen und deren Profilen 
reale berufliche Anknüpfungsmöglichkeiten. Damit können die Jugendlichen 
ihre Stärken und Neigungen besser in die Lernprozesse einbringen und hie-
raus eine konkretere Studienorientierung entwickeln. Die Beruflichen Schulen 
und Regionalen Berufsbildungszentren leisten mit ihren Angeboten für den 
Zugang zu den Fachhochschulen und Hochschulen damit auch einen Bei-
trag, um mehr Jugendliche für ein Studium in den MINT-Berufen zu interes-
sieren und zu qualifizieren. 
 
Das „Enrichment-Programm Schleswig-Holstein“ bietet besonders begabten 
Schülerinnen und Schülern ein ihre Schulzeit begleitendes Kursprogramm, in 
dem auf einem hohen, akademischen Niveau eine fachliche und methodi-
sche Studienorientierung geboten wird. Im aktuellen Schuljahr 2010/11 ha-
ben daran landesweit 1.978 Schülerinnen und Schüler aller Altersstufen teil-
genommen. 
Mit der alljährlich stattfindenden JuniorAkademie für die Klassenstufen 8-10 
in St. Peter-Ording erfahren die teilnehmenden Jugendlichen schon frühzeitig 
eine studienorientierende Vertiefung ihrer Fach- und Methodenkompetenz. 
Seit 2006 werden in diesem Jahr 360 Schülerinnen und Schüler aus Schles-
wig-Holstein an dieser fünfzehntägigen Sommerakademie teilgenommen ha-
ben. 
Im Rahmen des START-Schülerstipendiums für engagierte Jugendliche mit 
Migrationshintergrund werden diese gezielt gefördert und beraten, um deren 
Studierfähigkeit zu sichern und vorzubereiten. 88% aller START-Alumni in 
Schleswig-Holstein haben inzwischen ein Studium aufgegriffen, das in 55% 
aller Fälle durch ein Studienstipendium gefördert wird. 
Das Ministerium für Bildung und Kultur plant in Kooperation mit der ZEIT-
Stiftung die Einrichtung eines Schülercampus „Mehr Migranten werden Leh-
rer“, in dem in einem jährlichen Workshop speziell Jugendliche mit Migrati-
onshintergrund eingehend über den Lehrerberuf informiert werden, um so die 
Anzahl der Lehramtstudierenden mit Migrationshintergrund entsprechend der 
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demographischen Entwicklung zu erhöhen. 
 
Auch auf Seiten der Hochschulen gibt es eine Vielzahl von Initiativen, um 
Studierende zu gewinnen. 
Die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel bemüht sich, insbesondere für die 
technischen Fächer mehr junge Menschen zu gewinnen. Hierfür hält die 
Technische Fakultät der CAU seit Jahren ein breites Angebot vor. Das An-
gebot reicht von der Ausrichtung des Landeswettbewerbs „Jugend forscht – 
Schüler experimentieren“, Klassenbesuchen an der Fakultät, Projekttagen für 
Schülerinnen und Schüler, der Bereitstellung von Unterrichtsmaterial zu 
technischen Themen bis hin zu den „Power Girls & Power Boys Tagen“ für 5. 
und 6. Klassen. Darüber hinaus unterstützt die Landesregierung zusammen 
mit Unternehmen die Technische Fakultät der CAU finanziell bei der Soft-
ware Challenge, einem Programmierwettbewerb, der ab 2012 erstmalig auf 
das gesamte Bundesgebiet ausgeweitet wird. 

 
Neben den Angeboten der Technischen Fakultät bietet die CAU Schülerin-
nen und Schülern sowie Studieninteressierten die Möglichkeit eines Schnup-
perstudiums, bei dem ausgewählte Seminare und Vorlesungen besucht wer-
den können.  

 
Auch andere Hochschulen in Schleswig-Holstein haben Konzepte entwickelt, 
die die Studierbereitschaft erhöhen sollen. Die Universität zu Lübeck bietet 
beispielsweise das „Lübecker offene Labor“, kurz LOLA, an. Das LOLA leis-
tet Öffentlichkeitsarbeit im naturwissenschaftlichen Bereich. Im Mittelpunkt 
stehen experimentelle Kurse für Schülerinnen und Schüler, die einen Einblick 
in Ziele, Methoden und Entwicklungstendenzen der modernen Biowissen-
schaften bieten, sowie Begeisterung und Verständnis für wissenschaftliche 
Tätigkeiten fördern. Zusätzlich informiert die Universität zu Lübeck beim all-
jährlich stattfindenden Uni-Schnuppertag über ihre Studiengänge. 
 
In den Zielvereinbarungen 2009-2013 hat das Land mit den Fachhochschu-
len verschiedene Maßnahmen zur Erhöhung der Studierbereitschaft in 
Schleswig-Holstein vereinbart. Zu den Maßnahmen gehören: 

 Durchführung eines Schnupperstudiums 

 Kinder- und Schülerakademien 

 Girls` Day 

 Besondere Informationsveranstaltungen für Schülerinnen und Schüler 
in den Bereichen Informatik, Naturwissenschaften und Technik 

 Einrichtung einer Junior Ingenieur Akademie 
Überwiegend werden die Veranstaltungen bereits seit Jahren durchgeführt 
und weiterentwickelt. 

 
 
III.4. Qualitätssicherung in der Lehre 
Vorbemerkung der Landesregierung zu III.4.: 
Die Anforderungen an die Organisation von Studium, Forschung und Lehre haben 
sich in den vergangenen Jahren stetig erhöht. Dies reicht von Bewerbungs- und 
Studierendenverwaltung, über Studien- und Leistungsmanagement (u.a. Prüfungs-
ordnungen, ECTS) bis zu komplexeren Studienstrukturen in Folge der BA-/MA-
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Einführung und gewachsener Autonomie. Zugleich erwarten Studierende ebenso 
wie wissenschaftliche Community sowie Politik und Verwaltung hohe qualitative 
Standards in komplexen Prozessen. Das Management von Steuerungs- und Ver-
waltungsprozessen hat deshalb eine zunehmende Bedeutung erlangt. Das Ma-
nagement von Leistungsprozessen einschließlich Qualitätssicherungsmaßnahmen 
wird seit einigen Jahren unter dem Begriff „Qualitätsmanagement“ zusammenge-
fasst, mit dem alle organisierten Maßnahmen, die der Verbesserung von Produkten, 
Prozessen oder Leistungen jeglicher Art dienen, beschrieben werden. Das Quali-
tätsmanagement ist prozessorientiert statt ergebnisorientiert, legt eine Qualitätspoli-
tik fest und definiert Ziele und Verantwortung, um Qualitätssicherung und  
-verbesserungen zu erreichen. In einer Reihe von Branchen wie der Medizintechnik 
oder der Arznei- und Lebensmittelherstellung ist ein Qualitätsmanagementsystem 
selbstverständlicher Bestandteil von Steuerungsprozessen und z.T. vorgeschrie-
ben. 
 
Mehr und mehr gewinnt dies auch Relevanz für Hochschulen. Qualität umfasst - 
gerade im Kontext des Bologna-Prozesses - insbesondere auch Organisationsfra-
gen: Die einzelne Lehrveranstaltung ist Bestandteil von Modulen, die Bestandteil 
verschiedener Studiengänge sein können, die, wie etwa in der Lehrerausbildung, 
von verschiedenen Fakultäten/Fachbereichen angeboten/nachgefragt werden. Hier 
greifen viele Prozesse ineinander und erzeugen wechselseitige Wirkungen. So 
hängt die Qualität von Lehre und Studium beispielsweise auch ab von der Raumsi-
tuation (Raummanagement), unterstützenden Angeboten wie Lernplattformen etc., 
der Beratungsqualität in Sprechstunden, Studien- und Prüfungssekretariaten, der 
Abstimmung der Lerninhalte zwischen Lehrveranstaltungen in einzelnen Modulen 
und zwischen den Modulen (Stichwort: Curriculums-Management). Entsprechend 
kann sich die Qualitätssicherung weder auf einzelne Gruppen, wie z.B. Hochschul-
lehrer, noch auf einzelne Instrumente beschränken. Insofern bedarf es eines aufei-
nander abgestimmten Prozesses innerhalb der Hochschule, der sich von der Hoch-
schulleitung, über Stab und Verwaltung, Fakultäts- bzw- Fachbereichsleitungen, 
Lehrende bis hin zu den Studierenden erstreckt.  
 
Im Kontext der gewachsenen Autonomie der Hochschulen und der steigenden Füh-
rungsverantwortung der Präsidien beschreibt Qualitätsmanagement einen übergrei-
fenden Führungsansatz als Paradigmenwechsel von traditionellen Verfahren hin zu 
Managementkonzepten und neuen Instrumenten. Zugleich handelt es sich um eine 
Erweiterung der bisherigen Qualitätssicherungsverfahren, namentlich der im Hoch-
schulgesetz enthaltenen Akkreditierung von Studiengängen, der Lehrevaluation 
(Studierendenfeedback) sowie der internen und externen Evaluation von Lehre, 
Forschung, wissenschaftlicher Weiterbildung sowie Technologietransfer. 
 
Diese Aufgabe hat deshalb Eingang in die Zielvereinbarungen 2009 bis 2013 mit 
den Hochschulen gefunden, etwa mit der Formulierung: „Ministerium und Hoch-
schule (xy) stimmen darin überein, dass die Hochschule in den vergangenen Jah-
ren eine Reihe von einzelnen Maßnahmen zur Qualitätssicherung eingeführt und 
durchgeführt hat. Es fehlt jedoch noch an integrierten, spürbar steuernden Syste-
men, die alle wichtigen und alle wesentlichen Qualitätsdimensionen umfassen, kon-
tinuierlich verbessern und trotzdem den bürokratischen Aufwand auf ein Mindest-
maß reduzieren. Diese Systemlücke soll ein hochschuladäquates Qualitätsmana-
gementsystem schließen.“ 

http://de.wikipedia.org/wiki/Qualit%C3%A4t
http://de.wikipedia.org/wiki/Medizintechnik
http://de.wikipedia.org/wiki/Lebensmittel
http://de.wikipedia.org/wiki/Qualit%C3%A4tsmanagementsystem
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Die Auswertung einer Umfrage zum Aufbau des Qualitätsmanagements entspre-
chend der Zielvereinbarungen sowie den Anforderungen von HSG und Qualitätssi-
cherungsverordnung ergab 2010, dass die Umsetzung der Qualitäts-Anforderungen 
an den Hochschulen sehr unterschiedlich erfolgt. Zwar waren unterschiedliche An-
sätze und Konzepte für verschiedene Themen- bzw. Aufgabenstellungen vorhan-
den, es bestanden jedoch Defizite im Bereich des – maßnahmeübergreifenden – 
Qualitätsmanagements. Zugleich war erkennbar, dass es ein breites Interesse an 
der Weiterentwicklung und der Förderung des Qualitätsmanagements gibt. 
 
In Anbetracht der großen Bedeutung dieses Themas für Wettbewerbsfähigkeit und 
Zukunftschancen der Hochschulen sowie der Diskussionen über Konzepte und 
Strategien für eine Verbesserung der Lehre hat das Wissenschaftsministerium den 
Hochschulen angeboten, aus Mitteln des ehemaligen Programms der Bund-Länder-
Kommission (BLK) einen besonderen Schwerpunkt zum Auf- und Ausbau des Qua-
litätsmanagements zu fördern. Hierzu wurden die Hochschulen unter Hinweis auf 
die bestehende Richtlinie für die Vergabe der BLK-Mittel „Modellversuche im Hoch-
schulbereich“ vom 29.12.2008, die als Gegenstand der Förderung an erster Stelle 
die Verbesserung des Qualitätsmanagements und der Qualitätssicherung nennt, 
um Projektanträge gebeten, die auf Entwicklung und Implementation von Quali-
tätsmanagement zielen. Ausdrückliches Ziel war insbesondere die Nachhaltigkeit 
der Maßnahmen und Konzepte sowie die Etablierung eines Gesamtkonzeptes im 
Kontext der Hochschulentwicklung. 
 
Bislang werden in diesem Zusammenhang vier Projekte mit einem Gesamtvolumen 
von rd. 1.100 TEuro mit einer Laufzeit bis zum 31.12. 2013 gefördert:  
 
Die Fachhochschule Kiel wird im Zuge der Entwicklung und der Implementierung 
eines Qualitätskonzepts ein umfassendes, IT-gestütztes Informationssystem auf-
bauen. Dies dient zugleich dazu, die Systemakkreditierung der Hochschule vorzu-
bereiten.  
Die Fachhochschule Flensburg entwickelt das Qualitätsmanagementsystems QMS. 
Ziel ist es, die relevanten Prozesse der Lehre und der Prüfungen einschließlich der 
vor- und nachgelagerten Prozesse in ihrer Qualität zu erfassen und zu verbessern. 
Neben der Prozessqualität soll dies auch die Organisationsstruktur optimieren.  
Die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel etabliert eine strategische Arbeitseinheit 
zur Entwicklung und Einführung eines integrierten Qualitätsmanagementkonzepts. 
Die bisherigen Instrumente der Qualitätssicherung in der Lehre werden überprüft 
und erweitert. Aufbauend auf die Erfahrungen in der Lehre werden Tools und Pro-
zesse in den Bereichen Verwaltung und Forschung etabliert. Auch hier ist es das 
Ziel, die Voraussetzungen für die Systemakkreditierung zu verbessern bzw. zu 
schaffen.  
An der Fachhochschule Westküste wird ein selbsttragendes Qualitätsmanagement 
aufgebaut. Hierzu wird ein Gesamtkonzept entwickelt und realisiert. Wesentliches 
Instrument hierzu ist Qualitätshandbuch, das unter Beteiligung der Hochschulmit-
glieder entwickelt wird.  
Zwei weitere Anträge werden gegenwärtig im Hinblick auf die o.g. Anforderung ei-
ner Orientierung auf die Etablierung von übergreifenden Gesamtkonzepten überar-
beitet. Es ist beabsichtigt, im Rahmen vorhandener Mittel weitere Projekte zum 
Ausbau des Qualitätsmanagements zu fördern.  



Schleswig-Holsteinischer Landtag - 17. Wahlperiode Drucksache 17/1921 

 

55 

 
1. Welche institutionalisierten Systeme der Qualitätssicherung werden gegen-

wärtig an Schleswig-Holsteins Hochschulen angewendet? 
 
Auf der Grundlage von § 5 des Hochschulgesetzes werden folgende instituti-
onalisierten Systeme der Qualitätssicherung an schleswig-holsteinischen 
Hochschulen angewendet: 

(1) Programmakkreditierung (Akkreditierung von Studiengängen, vgl. 
Antworten zu den Fragen II.1.8. ff.) 
An der Fachhochschule Flensburg werden neben der herkömmlichen 
Programmakkreditierung der seefahrtsbezogenen Studiengänge die 
dort stattfindende Seefahrtsausbildung und schiffstechnische Ausbil-
dung in ihrer Gesamtheit auf der Grundlage des Internationalen Über-
einkommens über Normen für die Ausbildung, die Erteilung von Befä-
higungszeugnissen und den Wachdienst von Seeleuten (STCW-
Übereinkommen = Standards of Training, Certification and Watchkee-
ping for Seafarers) regelmäßig durch den Germanischen Lloyd nach 
ISO 9001 zertifiziert. 

(2) Systemakkreditierung 
Eine Systemakkreditierung der gesamten Hochschule, die bei Erfolg 
auch die Reakkreditierung bestehender und Einzelakkreditierung neu-
er Studiengänge ersetzt, findet derzeit an der FH „Nordakademie“ 
(Elmshorn) statt. Die Fachhochschule Kiel bereitet sich auf eine Sys-
temakkreditierung vor. 

(3) Evaluationen incl. Studierendenfeedback (vgl. auch Antwort zu Frage 
III.4.2.) 
In den Zielvereinbarungen 2009-13 haben sich fast alle Hochschulen 
verpflichtet, während der Laufzeit eine Evaluation zu einem Themen-
schwerpunkt (z.B. Prüfungsverwaltung) durchzuführen.  
Die Universitäten beteiligen sich daneben im Verbund Norddeutscher 
Universitäten an externen fächerspezifischen Evaluationszyklen von 
Studiengängen. 
Darüber hinaus werden anlassbezogene Gutachten in Auftrag gege-
ben, z.B. in jüngster Zeit Evaluationen der gesamten Universität 
Flensburg und der Musikhochschule Lübeck. 

 
2. Welche einheitlichen Standards (Kriterien und Methoden) mit welcher Reich-

weite (landesweit, bundesweit, europäisch) liegen diesen Systemen zu 
Grunde? 
 
Für den Aufbau von Qualitätsmanagementsystemen gelten die in den Stan-
dards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Educati-
on Area (ESG) Teil I, vom Mai 2005 definierten Kriterien und Ansatzpunkte, 
die den Maßstab für die Feststellung der Zielerreichung bilden (vgl. Antwort 
zu Frage III.4.4.). Damit sind die formalen Eckpunkte der Qualitätssicherung 
sowie Kernelemente wie die Expertenbegutachtung/ Peer Review internatio-
nal einheitlich vorgegeben. 
Das deutsche System der Qualitätssicherung ist in die einschlägigen interna-
tionalen Netzwerke eingebunden. Das deutsche Akkreditierungssystem wur-
de inzwischen in zwei Evaluationsverfahren unter internationaler Beteiligung 
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bestätigt. Dabei wurde auch die Übereinstimmung des deutschen Qualitäts-
sicherungssystems mit den europäischen Vorgaben „European Standards 
and Guidelines“ (ESG) und des „European Consortium for Accreditation in 
Higher Education“ (ECA) als Voraussetzung für die Vollmitgliedschaft des 
deutschen Akkreditierungsrates in der „European Association for Quality As-
surance in Higher Education“ (ENQA) ausdrücklich festgestellt. 
Der Ablauf von Akkreditierungen (sowohl Programm-, als auch System-
akkreditierung) ist bundeseinheitlich durch den Akkreditierungsrat geregelt, 
das Verfahren ist europäisch anerkannt. Zudem gelten die Ländergemein-
samen Strukturvorgaben der Kultusministerkonferenz bundesweit.  
Ziel von Evaluation in der Lehre ist in erster Linie, die besonderen Stärken 
und Schwächen der Fachbereiche im Hinblick auf die angestrebten Ziele und 
Standards herauszuarbeiten. Dabei soll sie helfen, den Leistungsstand der 
Studiengänge/Fachbereiche besser einzuschätzen, Qualitätsmängel zu er-
kennen und zu beheben. Die internen Selbstkontrollmechanismen sollen ge-
stärkt und damit zu systematischeren Strategien der Qualitätssicherung und  
-verbesserung führen. Der allgemeine Standard an Methoden und Verfahren 
hat sich anhand der Empfehlungen von Hochschulrektorenkonferenz und 
Wissenschaftsrat bundesweit durchgesetzt. Sie stimmen im Wesentlichen 
überein mit den einschlägigen Anforderungen, die das Berliner Kommuniqué 
des Bologna-Prozesses formuliert: 

 Selbstevaluation (interne Evaluation) 
Die Selbstevaluation wird durch eine interne Arbeitsgruppe der Hoch-
schule/der Fakultät bzw. des Fachbereiches vorbereitet, die auf Lehr-
berichte und Interviews mit Studierenden („Studierendenfeedback“) 
und Personal zurückgreift. Auf dieser Grundlage erfolgt eine kritisch-
abwägende Selbsteinschätzung der erreichten Resultate. 

 Externe Evaluation (peer review) 
Die externe Evaluation wird von einer Sachverständigengruppe (aus-
gewählt von den Agenturen) durchgeführt und von einer Agentur or-
ganisatorisch vorbereitet und betreut. Die peers erhalten die Selbste-
valuationsergebnisse und machen sich anhand einer Begehung des 
Fachbereichs/ Studiengangs ein eigenes Bild. In einem Abschlussbe-
richt wird die Stellungnahme dem Fachbereich/Studiengang übermit-
telt, mit der Möglichkeit zur Stellungnahme. Im Abschlussbericht wird 
auch die Selbstevaluation kritisch gewürdigt. Abschließend bietet eine 
gemeinsame Sitzung aller beteiligten Institutionen die Möglichkeit, den 
Evaluationsprozess insgesamt zu erörtern. 

 Studierenden-Beteiligung 
Die Studierenden werden am Evaluationsverfahren beteiligt. 

 Umsetzung und Veröffentlichung der Evaluationsergebnisse 
Zur Umsetzung der Evaluationsergebnisse werden in der Regel hoch-
schulinterne Zielvereinbarungen zwischen den Präsidien und den Fa-
kultäten/Fachbereichen abgeschlossen. Die Evaluationsergebnisse 
sind zu veröffentlichen. 
  

3. Plant die Landesregierung die Einführung eines einheitlichen Systems zur 
Qualitätskontrolle, -sicherung, -entwicklung und -bewertung für die Hoch-
schulen in Schleswig-Holstein, ggf. in einem bundesweiten oder europäi-
schen Rahmen? 
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Nein. 
 

4. Welche einheitlichen Standards existieren gegenwärtig auf europäischer 
Ebene zur Bewertung von Qualitätssicherungssystemen? 
 
Im Berliner Kommuniqué vom 19. September 2003 forderten die Ministerin-
nen und Minister der Bologna-Unterzeichnerstaaten das European Network 
for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) auf, „ein vereinbartes 
System von Normen, Verfahren und Leitlinien zur Qualitätssicherung zu ent-
wickeln, Möglichkeiten zur Gewährleistung eines geeigneten Begutach-
tungsprozesses (Peer Review) für Agenturen und Einrichtungen zur Quali-
tätssicherung und/oder Akkreditierung zu prüfen“.  

 
Die von dem ENQA vorgelegten „Standards und Leitlinien für die Qualitätssi-
cherung im Europäischen Hochschulraum“ (European Standards and Guide-
lines for Quality Assurance - ESG) wurden von den Ministerinnen und Minis-
tern der Unterzeichnerstaaten auf ihrer Konferenz in Bergen 2005 ange-
nommen. 

 
Es wurden folgende europäische Standards zur internen Qualitätssicherung 
an Hochschulen vorgeschlagen: 

 

 Hochschulen sollten über ein Konzept zur Sicherung der Qualität und 
Standards ihrer Programme und Abschlüsse verfügen. Außerdem sollten 
sie sich explizit einer Kultur verschreiben, die die Bedeutung von Qualität 
und Qualitätssicherung in ihrer Arbeit anerkennt. Um dies zu erreichen, 
sollten Hochschulen eine Strategie für eine kontinuierliche Qualitätsent-
wicklung erarbeiten und umsetzen. 

 Hochschulen sollten über formale Mechanismen für die Genehmigung, 
die regelmäßige Überprüfung und das Monitoring ihrer Programme und 
Abschlüsse verfügen. 

 Die Studierenden sollten unter Anwendung veröffentlichter und einheitli-
cher Kriterien, Vorschriften und Verfahren beurteilt werden. 

 Hochschulen sollten über Möglichkeiten verfügen, zu überprüfen, dass 
Lehrkräfte qualifiziert und kompetent sind. Diese Möglichkeiten sollten 
denjenigen zugänglich sein, die externe Überprüfungen durchführen, und 
in Berichten kommentiert werden. 

 Die Hochschulen sollten sicherstellen, dass die den Studierenden zur 
Verfügung stehende Ausstattung und Betreuung für jedes einzelne Pro-
gramm angemessen und geeignet ist. 

 Die Hochschulen sollten sicherstellen, dass sie die für das effektive Ma-
nagement ihrer Studienprogramme und sonstigen Aktivitäten relevanten 
Informationen sammeln, analysieren und verwenden. 

 Die Hochschulen sollten regelmäßig aktuelle, unparteiische und objektive 
Informationen – und zwar sowohl quantitativer als auch qualitativer Art – 
über die von ihnen angebotenen Programme und Abschlüsse veröffentli-
chen. 
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Ferner wurden folgende Vorschläge für Standards zur externen Qualitätssi-
cherung im Hochschulbereich vorgelegt: 

 

 Externe Qualitätssicherungsverfahren sollten die Wirksamkeit der inter-
nen Qualitätssicherungsprozesse in die Begutachtung mit einbeziehen. 

 Die Zwecke und Zielsetzungen der Qualitätssicherungsprozesse sollten 
festgelegt werden, bevor die Prozesse selbst entwickelt werden, und zwar 
von allen Verantwortlichen (einschließlich der Hochschulen); außerdem 
sollten sie zusammen mit einer Beschreibung der anzuwendenden Ver-
fahren veröffentlicht werden. 

 Jede formale Entscheidung, die aufgrund einer externen Qualitätssiche-
rungsaktivität getroffen wird, sollte auf expliziten, veröffentlichten und ein-
heitlich angewandten Kriterien beruhen. 

 Alle externen Qualitätssicherungsprozesse sollten ausdrücklich so entwi-
ckelt werden, dass ihre Zweckmäßigkeit für die Erreichung der genannten 
Ziele sichergestellt ist. 

 Berichte sollten so veröffentlicht bzw. abgefasst werden, dass sie für die 
vorgesehene Leserschaft klar verständlich und leicht zugänglich sind. In 
den Berichten genannte Entscheidungen, Erwähnungen und Empfehlun-
gen müssen vom Leser leicht gefunden werden. 

 Qualitätssicherungsprozesse, die Empfehlungen für Maßnahmen enthal-
ten oder einen anschließenden Aktionsplan erfordern, sollten ein im Vo-
raus festgelegtes Follow-up-Verfahren beinhalten, das einheitlich umge-
setzt wird. 

 Die externe Qualitätssicherung von Hochschulen und/oder Programmen 
sollte periodisch durchgeführt werden. Die Dauer der Perioden und die 
anzuwendenden Überprüfungsverfahren sollten klar definiert und im Vo-
raus veröffentlicht werden. 

 Qualitätssicherungsagenturen sollten von Zeit zu Zeit umfassende Berich-
te erstellen, in denen die allgemeinen Ergebnisse ihrer Überprüfungen, 
Evaluationen, Beurteilungen usw. beschrieben und analysiert werden. 

 
Zusätzlich wurden drittens Europäische Standards für externe Qualitätssiche-
rungsagenturen empfohlen: 

 

 Die externe Qualitätssicherung der Agenturen sollte die Existenz und die 
Wirksamkeit der in Teil 2 der europäischen Standards und Leitlinien be-
schriebenen externen Qualitätssicherungsprozesse einbeziehen. 

 Die Agenturen sollten formal von den zuständigen Behörden im Europäi-
schen Hochschulraum als Agenturen anerkannt werden, denen externe 
Qualitätssicherung obliegt. 

 Die Agenturen sollten regelmäßig externe Qualitätssicherungsaktivitäten 
durchführen. 

 Die Agenturen sollten über angemessene personelle und finanzielle Res-
sourcen verfügen, damit sie ihre(n) externen Qualitätssicherungspro-
zess(e) effektiv und effizient organisieren und durchführen können. 

 Die Agenturen sollten für ihre Arbeit klare und eindeutige Ziele haben, die 
in einem der Öffentlichkeit zugänglichen Statement enthalten sind. 

 Die Agenturen sollten in einem Maße unabhängig sein, dass sie die Ei-
genverantwortung für ihre Aktivitäten tragen und die Entscheidungen und 
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Empfehlungen in ihren Bereichen nicht von Dritten, wie etwa Hochschu-
len, Ministerien und anderen Akteuren, beeinflusst werden. 

 Die von den Agenturen angewandten Abläufe, Kriterien und Verfahren 
sollten im Voraus festgelegt werden und der Öffentlichkeit zugänglich 
sein. 

 Die Agenturen sollten über Verfahren verfügen, die über ihre Aktivitäten 
Rechenschaft geben. 

 
Neben diesen Standards und dem bereits genannten ECTS Users’ Guide 
(vgl. Antworten zu den Fragen II.1.2 und III.2.6) gibt es das 2005 auf der Fol-
gekonferenz in Bergen von den Bildungsministerinnen und – ministern be-
schlossene „Übereinkommen über die Anerkennung von Qualifikationen im 
Hochschulbereich in der europäischen Region“, das Ende 2007 von Deutsch-
land ratifiziert wurde. Die Unterzeichnerstaaten verpflichteten sich zur Erar-
beitung nationaler Qualifikationsrahmen. Die nationalen Qualifikationsrahmen 
stellen auf ein drei Zyklen umfassendes Studiensystem ab und enthalten all-
gemeine Deskriptoren auf der Grundlage von Lernergebnissen, Kompeten-
zen und Leistungspunkten für die ersten beiden Zyklen. Deutschland hat sei-
nen „Qualifikationsrahmen für Deutsche Hochschulabschlüsse“ bereits 2005 
im Zusammenwirken von Hochschulrektorenkonferenz, Kultusministerkonfe-
renz und Bundesministerium für Bildung und Forschung erarbeitet. 

 
Das Europäische Parlament und der Rat entschieden im Zusammenhang mit 
der Lissabon-Strategie einen Europäischen Qualifikationsrahmen für lebens-
langes Lernen (EQR) einzuführen, der im April 2008 in Kraft trat. Die acht Ni-
veaustufen des EQR beschreiben jeweils die Kompetenzen, die für die Er-
langung einer Qualifikation erforderlich sind. Die Mitgliedsstaaten waren auf-
gefordert, bis 2010 ihre nationalen Qualifikationssysteme in Relation zum 
EQR zu setzen. Die Einrichtung nationaler Qualifikationsrahmen hat sich je-
doch als eine der größten Herausforderungen der vergangenen Jahre her-
ausgestellt, so dass noch nicht alle Staaten ein derartiges Übersetzungssys-
tem geschaffen haben. Deutschland legte bereits 2009 einen Diskussions-
vorschlag eines deutschen Qualifikationsrahmens für Lebenslanges Lernen 
(DQR) vor. Er wird zurzeit durch beispielhafte Zuordnung von Qualifikationen 
auf seine Funktionsfähigkeit geprüft. In diesen Zuordnungsprozess sind in 
Arbeitsgruppen Vertreter der Sozialpartner einbezogen, so dass mit einer 
hohen Akzeptanz des DQR zu rechnen ist. Für die Niveaustufen des tertiären 
Bereichs wurde der „Qualifikationsrahmen für Deutsche Hochschulabschlüs-
se“ in den DQR übernommen. 

 
 
5. Welche konkreten Projekte zur europäischen Zusammenarbeit im Bereich 

der Qualitätssicherung werden gegenwärtig unter Beteiligung von Schleswig-
Holsteinischen Hochschulen durchgeführt? 
 
An der Fachhochschule Kiel hat eine internationale Akkreditierung des wei-
terbildenden MBA-Studiengangs International Management stattgefunden. 
Der Studiengang wird in Kooperation mit der Universität von Kantabrien in 
Santander angeboten. Nachdem an beiden Hochschulstandorten Vor-Ort-
Begehungen durchgeführt wurden, hat die Akkreditierungsagentur FIBAA 
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den Masterstudiengang am 02.04.2007 bis zum Ende des Sommersemes-
ters 2012 akkreditiert. Auch im Master-Studiengang Ecohydrology an der 
CAU ist die Durchführung einer internationalen Akkreditierung geplant. 
 

6. Welche Vorgaben macht die Landesregierung den Hochschulen im Bereich 
der Qualitätsentwicklung? 
 
Gemäß § 5 Abs. 1 des Hochschulgesetzes trägt das Präsidium die Gesamt-
verantwortung für die Qualität von Lehre, Forschung, Technologietransfer, 
wissenschaftlicher Weiterbildung, Gender Mainstreaming, Entscheidungs- 
und Verwaltungsprozessen sowie der Organisationsstruktur der Hochschule 
(§ 18 Abs. 2 Satz 5) und betreibt ein systematisches Qualitätsmanagement 
für die gesamte Hochschule. Die Qualität der Studienangebote sichert das 
Präsidium durch Akkreditierung und Studierendenfeedback; es gewährleistet 
eine regelmäßige Bewertung von Lehre, Forschung, wissenschaftlicher Wei-
terbildung sowie Technologietransfer durch interne und externe Evaluation. 
Die Programmakkreditierung nach § 5 Abs.  2 kann nach Etablierung ent-
sprechender Systeme durch andere Akkreditierungssysteme ergänzt oder 
ersetzt werden. 
Nach § 5 Abs. 3 HSG kann das Ministerium das Verhältnis zwischen Akkre-
ditierung und Evaluierung, die zeitliche Abfolge sowie die Fristen durch Ver-
ordnung regeln. Das Ministerium hat von dieser Verodnungsermächtigung 
mit der Landesverordnung über Studiengänge und die Qualitätssicherung an 
den staatlichen Hochschulen (Hochschulqualitätssicherungsverordnung – 
HSQVO) vom 30.04.2008 (NBl. MWV. Schl.-H.  2008, S. 125 ff.) Gebrauch 
gemacht und Einzelheiten u.a. zur Programm- und zur Systemakkreditierung 
sowie zu fachbezogenen Evaluationen geregelt.  
  
Weitere Einzelheiten zu den Qualitätssicherungsmaßnahmen regelt nach § 5 
Abs. 3 HSG der Senat durch Satzung. Er regelt darin insbesondere Stan-
dards, Verfahren, Datenerhebung sowie die Beteiligung der Studierenden 
und bestimmt, welches Mitglied des Präsidiums für die Qualitätssicherung 
verantwortlich ist. Alle staatlichen Hochschulen haben bereits entsprechende 
Satzungen veröffentlicht. 
 
In den Zielvereinbarungen mit den staatlichen Hochschulen für die Jahre 
2009-13 haben sich die Hochschulen verpflichtet, als Voraussetzung für die 
Einführung eines Qualitätsmanagementsystems für die gesamte Hochschule 
(§ 5 Abs. 1, letzter Satz HSG) ihre unter Qualitätsaspekten relevanten Felder 
definieren sowie ihr Qualitätsverständnis insgesamt (Q-Leitlinien) darzulegen 
und die Q-Kommunikation und Anreize für Qualitätsdenken und –handeln in 
der Hochschule zu beschreiben. Die in den Standards and Guidelines for 
Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG) Teil I, vom 
Mai 2005 definierten Kriterien und Ansatzpunkte bilden den Maßstab für die 
Feststellung der Zielerreichung.  

 
7. Welche Maßnahmen im Bereich der Qualitätsentwicklung an Hochschulen 

führt die Landesregierung selbst durch? 
 
Keine. 
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8. Wie ist aktuell die Abbrecherquote in den Bachelor- und Masterstudiengän-
gen? Wie hoch ist sie im Vergleich zu den Diplom-, Staatsexamens- und 
Magisterstudiengängen? 
 
Umfassende statistische Daten über Studienabbrecher/innen liegen nicht 
vor. In Deutschland existiert keine amtliche Statistik über Studienabbre-
cher/innen, da das Hochschulstatistiksystem dieses Merkmal nicht ausweist. 
In der Auswertung der Veränderungen im Studienverlauf würden Studien-
fachwechslerinnen bzw. Studienfachwechsler, Hochschulwechslerinnen bzw. 
Hochschulwechsler etc. nicht erkannt werden, so dass Fragen hierzu nicht 
beantwortet werden können. Zwar gibt es Studien, z.B. der HIS und anderer 
Verbände (vgl. Antwort zu Frage III.5.6.), die aber auf freiwilligen Angaben 
von Studierenden und Hochschulen beruhen sowie ggf. aus anderen Befra-
gungen resultieren und v.a. nach Hochschularten und Fächergruppen unter-
scheiden. 
 
Studienverlaufsauswertungen aller Studierender sind in Deutschland allein 
aus Datenschutzgründen nicht möglich. So sind die schleswig-holsteinischen 
Hochschulen gemäß § 45 Satz 3 des Hochschulgesetzes in Verbindung mit 
der Anlage zur Landesverordnung zur Erhebung und Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten der Studienbewerberinnen, Studienbewerber, Studie-
renden, Prüfungskandidatinnen und Prüfungskandidaten für Verwaltungs-
zwecke der Hochschule (StudDatenVO) nicht berechtigt, diese Daten von 
den Studienbewerberinnen, Studienbewerbern, Studierenden, Prüfungskan-
didatinnen und Prüfungskandidaten zu erheben und zu verarbeiten. 
Abseits der datenschutzrechtlichen Versagungsgründe wäre die exakte Er-
mittlung des Umfangs des Studienabbruchs methodisch zudem sehr auf-
wändig. Jede Hochschule wäre verpflichtet, jede Studienanfängerin und je-
den Studienanfänger in einem Studiengang bis zum Hochschulexamen oder 
bis zum endgültigen Studienabbruch dokumentarisch zu „begleiten“, unab-
hängig davon, ob und wie häufig im Laufe des Studiums der Studiengang 
oder die Hochschule gewechselt oder wie häufig und wie lange das Studium 
zeitweilig unterbrochen wird. 

 
9. Wie ist derzeit das Verhältnis von StudienanfängerInnen und AbsolventInnen 

(bitte für die Fragen III.4.8. und III.4.9. nach Hochschulen und Fachbereich 
aufschlüsseln)? 
 
Um einen validen Zusammenhang zwischen Studienanfängerinnen und Stu-
dienanfängern auf der einen Seite und den später daraus hervorgehenden 
Absolventinnen und Absolventen auf der anderen Seite herstellen zu können, 
wäre eine statistische Erfassung von Studienverläufen erforderlich. Diese 
Studienverlaufserfassungen und -auswertungen sind in Deutschland allein 
aus Datenschutzgründen nicht möglich, vgl. Antwort zu Frage II.4.8.  
Um dennoch das Verhältnis annäherungsweise zu erfassen, wurden unter 
der Annahme, dass alle Studienanfängerinnen und –anfänger im 1. Fachse-
mester im Durchschnitt fünf Jahre bis zum erfolgreichen Abschluss des von 
ihnen ursprünglich gewählten Studiengangs benötigen, in Anlage 11 exem-
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plarisch die Studienanfängerinnen und –anfänger des Studienjahres 2004 
den Absolventinnen und Absolventen des Prüfungsjahres 2009 (Studiengän-
ge sowohl des herkömmlichen, als auch des neuen Studiensystems) gegen-
über gestellt. Dadurch lassen sich jedoch nicht die Unschärfen im Zusam-
menhang mit Studiengangs- oder Hochschulwechsel, zeitweiliger Unterbre-
chung oder endgültigem Abbruch des Studiums sowie tatsächlicher Dauer 
des Studiums beseitigen. Rückschlüsse auf Studienabbruchsquoten können 
nicht gezogen werden, weil Abschlüsse auch noch nach mehr als 5-jähriger 
Studienzeit möglich sind. 
Hinsichtlich des neuen Studiensystems sind die Zahlen auch deswegen we-
nig aussagekräftig, weil im Jahr 2004 nur wenige Bachelor-/Master-
Studiengänge eingeführt waren und es dementsprechend 2009 auch nur we-
nige Absolventinnen und Absolventen dieser Studiengänge gab. 
 

10. Inwiefern hat sich die Studiendauer nach Einführung der neuen Studienstruk-
tur verändert? Inwiefern hat sich das Verhältnis von Regelstudienzeit und 
Studiendauer in den jeweiligen Studiengängen vor und nach der Studien-
strukturreform verändert? 
 
Die durchschnittlichen Studienzeiten liegen bundesweit in den neuen Studi-
engängen vergleichsweise viel näher an den Regelstudienzeiten als in den 
traditionellen Studiengängen. Das zeigen folgende Erhebungen: 

 „Bildung in Deutschland 2010: Ein indikatorengestützter Bericht“: Ge-
genüber dem Jahr 2006 hat sich die Gesamtstudiendauer kaum ver-
ändert. Auch nachdem die Zahl der Bachelorabsolventinnen bzw. -
absolventen deutlich angestiegen ist, liegt ihre Studiendauer immer 
noch bei etwa 6 Semestern und entspricht damit der Regelstudienzeit 
(RSZ), die für die meisten Bachelor-Studiengänge vorgesehen ist. 

 „Bachelor-Absolventenbefragung 2007, Universität Bochum 10/2009“: 
49% der Bachelor-Studierenden schließen das Studium in der RSZ 
ab, vergleichsweise weniger hingegen die herkömmlichen Studien-
gänge (Magister: 25%, Diplom: 27%).  

 Bericht des Statistischen Bundesamtes zur Fachstudiendauer 2009: 
Studierende brauchen im Schnitt 5,9 Semester für einen Bachelor-
Abschluss. Die mittlere Gesamtstudiendauer für ein Bachelor-
Masterprogramm betrug 10,5 Semester (Regelstudienzeit 10 Semes-
ter). 

 „HRK-Hochschulstatistik 01/2010“: Für Bachelorabsolventinnen bzw. -
absolventen zeigt sich, dass ihre Fachstudiendauer bei 6,7 Semestern 
liegt – also nahe an der durchschnittlichen RSZ der Bachelor-
Studiengänge von 6,2 Semestern. 

 
Für Schleswig-Holstein sind die Zahlen noch nicht aussagekräftig. In einer 
Vielzahl von Bachelor-Studiengängen hat noch nicht einmal die 1.Kohorte 
den Studiengang durchlaufen. 

 
III.5. Studierbarkeit 

1. In welchen Studiengängen gibt es eine Anwesenheitspflicht? Wie wird sie 
überprüft? Wie ist sie geregelt (z.B. Prüfungsordnung oder Entscheidung der 
DozentInnen) (bitte nach Hochschulen und Fachrichtungen aufschlüsseln)? 
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Angaben der Hochschulen sind in Anlage 12 aufgeführt. 
Von schleswig-holsteinischen Studierenden wurde im Rahmen der Studie-
rendenproteste auch bemängelt, dass häufig Anwesenheitspflicht an den 
Hochschulen bestehe. Im Gespräch mit den Präsidien der Hochschulen am 
01.03.2010 erklärte das Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Ver-
kehr, dass  es für sinnvoller gehalten werde, - wie im ECTS Users’ Guide 
vorgesehen – auf das „learning outcome“ abzustellen. Die Hochschulvertre-
ter/innen berichteten, dass Anwesenheit in Praktika, bei Prüfungen und auch 
bei Veranstaltungen notwendig sei, in denen Referate gehalten würden, an-
sonsten würde dem Anliegen entsprochen. 
 

2. Wie schätzt die Landesregierung den Prüfungsdruck nach der Einführung der 
neuen Studiengänge ein? Inwiefern sind ihr Zahlen über einen gestiegenen 
psychologischen Beratungsbedarf der Studierenden bekannt? 
 
Der Prüfungsdruck hat sich insoweit verändert, als dass studienbegleitende 
Prüfungen durchgeführt werden, deren Umfang aber geringer ist als bei den 
Zwischen- und Abschlussprüfungen in den früheren Diplom- und Magister-
Studiengängen, vgl. Antwort zu Frage II.4.1. Im herkömmlichen System war 
der Druck insbesondere vor der Abschlussprüfung sehr groß. Dies zeigte 
sich darin, dass viele Studierende sich aus Prüfungsangst nicht oder nur mit 
deutlicher zeitlicher Verzögerung zu dieser entscheidenden Prüfung melde-
ten. Im neuen Studiensystem entstand im universitären Bereich Druck durch 
die z.T. übermäßige Anzahl an Prüfungen, vgl. Antwort zu Frage I.5. Hier 
sind aber bereits Verbesserungen erkennbar. 
 
Gemäß Auskunft des Studentenwerks Schleswig-Holstein ist der Beratungs-
bedarf der Studierenden an psychologischer Beratung stetig gestiegen. Ob-
wohl der Beratungsbedarf stetig gestiegen ist, kann daraus kein eindeutiger 
Schluss gezogen werden, dass ausschließlich die Einführung der neuen Stu-
diengänge die Ursache dafür ist. 
In der folgenden Tabelle ist die Entwicklung der Nachfrage beim Studenten-
werk in Kiel dargestellt. 

 
Zur zahlenmäßige Entwicklung: 
 

2007 2008 2009 2010 

Durchgeführte Einzelberatungen (á 50 Minuten) 
 

638 599 731 733 

Zahl der Studierenden, die die Beratungsstelle 
des Studentenwerks aufgesucht haben 

232 265 302 334 

Entspricht einer Zunahme gegenüber dem Vor-
jahr um % 

14 14 14 11 

Durchschnittliche Anzahl der Beratungsgesprä-
che pro Klient   

2,75 2,26 2,42 2,19 

 
Das Studentenwerk Schleswig-Holstein reagiert seit dem Jahr 2000 auf die 
steigende Nachfrage. Seitdem wurde das Angebot der psychologischen Be-
ratung von sechs Beratungsstunden auf derzeit 30 Beratungsstunden erwei-
tert.  
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3. Teilt die Landesregierung die Einschätzung, dass wissenschaftliche Arbeiten 
(Hausarbeiten) als Leistungsnachweis zunehmend durch Klausuren - vor al-
lem als multiple choice - ersetzt werden? Inwiefern sieht sie hier eine Gefahr 
für das wissenschaftliche Arbeiten im Ganzen und den wissenschaftlichen 
Nachwuchs im Speziellen? 
 
Die Gestaltung der Prüfungen liegt in der Verantwortung der Hochschulen. 
Bisher ist der Landesregierung nicht bekannt geworden, dass Leistungs-
nachweise in signifikanter Weise durch Klausuren im multiple choice-
Verfahren  ersetzt wurden. Es gibt auch keine Hinweise aus den Hochschu-
len, dass Gefahren für das wissenschaftliche Arbeiten im Ganzen und den 
wissenschaftlichen Nachwuchs im Speziellen bestehen. 
 

4. Inwiefern teilt die Landesregierung die Einschätzung, dass aufgrund der ho-
hen zeitlichen Belastung in den neuen Studiengängen Aktivitäten neben dem 
Studium (z.B. ehrenamtliches Engagement, Jobben) kaum noch möglich 
sind? Inwiefern teilt die Landesregierung die Einschätzung, dass mit der Um-
stellung auf BA/MA die Studieninhalte wesentlich verdichtet und Studienplä-
ne überladen wurden? 
 
Zu der Frage der Verdichtung der Studieninhalte und Überfrachtung der Stu-
dienpläne wird auch auf die Antworten zu den Fragen I.5. und II.4.1. verwie-
sen.  
Laut Studierendensurvey 1983-2010 im Auftrag des Bundesministeriums für 
Bildung und Forschung (durch die Universität Konstanz) haben Leistungs-
druck und Stress an den Hochschulen bundesweit  - insbesondere an den 
Universitäten - zugenommen: 51% der Uni-Studierenden sprechen von einer 
hohen Leistungsanforderung, 2001 waren es noch 39%. Diese Zunahme 
ergibt sich weniger aus der Stoffmenge, die Hauptgründe liegen lt. der Um-
frage in organisatorischen Problemen in den Bachelor-Studiengängen. 40% 
stimmen der Aussage zu, dass es zu viele Einzelprüfungen pro Semester 
gebe. Wie in der Antwort zu der Frage I.5. dargelegt, haben die Länder und 
Hochschulen dies in der Praxis erkannt und arbeiten intensiv an Verbesse-
rungen. 
 
Nach dem Studierendensurvey verschärft sich das zeitliche Problem der 
Studierenden durch eine weit verbreitete Erwerbstätigkeit neben dem Studi-
um. 67% der Uni-Studierenden arbeiten in den Semesterferien, etwa 60% 
während des Semesters. Bei jedem 5. erwerbstätigem Uni-Studierenden und 
jedem 3. von der FH wird an 2 kompletten Tagen „gejobbt“. An den Universi-
täten berichten 60%, dass sie sich durch diese intensive Erwerbsarbeit stark 
belastet fühlen. 
 
Allerdings muss das Problem der Zeitnot differenziert betrachtet werden, weil 
es sich auch um subjektive Wahrnehmungen handelt. So hat die 3. Ba-
chelorbefragung der CAU („Wie kommt der Bachelor an?“ SS 2010) eine 
deutlich geringere Arbeitsbelastung ergeben als im Zuge der Reform vermu-
tet wurde. Rund 40% arbeiten nach Selbsteinschätzung 29 und weniger 
Stunden pro Woche für das Studium und liegen damit deutlich unter dem für 
Bachelor-Studiengänge berechneten Zeitmaß. Weniger als 1/3 der Studie-
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renden gab an, in der Vorlesungszeit mehr als 40 Stunden pro Woche in das 
Studium zu investieren. In der vorlesungsfreien Zeit sind es sogar weniger 
als 10%. Mehr als die Hälfte gab an, in der vorlesungsfreien Zeit unter 20 
Stunden für das Studium aufzuwenden. Knapp 43% der Befragten schätzten, 
dass der Aufwand größer ist als mit dem ECTS berechnet. Dies steht im Wi-
derspruch zu der Tatsache, dass wie dargelegt rund 40% nur 29 Stunden 
oder weniger pro Woche in der Vorlesungszeit für ihr Studium aufwenden. Es 
gibt also eine nennenswerte Anzahl an Studierenden, die annimmt, der Ar-
beitsaufwand insgesamt pro Modul sei zu hoch, aber gleichzeitig nach eige-
ner Einschätzung unter 29 oder sogar unter 20 Stunden pro Woche in das 
Studium investiert. 
 
Auch eine erste Studie des Zentrums für Hochschul- und Weiterbildung 
(ZHW) der Universität Hamburg an 4 deutschen Universitäten in 2010 zeigt, 
dass die Ausgangshypothese von einer sehr hohen zeitlichen Belastung der 
Bachelor-Studierenden nicht belegt werden kann. So werden z.B. in der 
Summe von den Studierenden zwischen 52% und 72% der von den Bolog-
na-Vorgaben für die Lehrveranstaltungen vorgesehenen Zeit auch tatsäch-
lich für das Studium aufgewendet. Der zeitliche Studienaufwand von Ba-
chelorstudierenden (Fachhochschulen und Universitäten) fällt nach der 19. 
Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks (2009) mit 37 Wochenstun-
den 3 Stunden geringer aus als der von Diplomanden (Universitäten) mit 40 
Wochenstunden. Der gesamte Aufwand Studierender für Studium und Er-
werbstätigkeit ist hier sogar beim universitären Bachelor mit 41 Stunden am 
geringsten, beim Bachelor an Fachhochschulen mit 43 Stunden etwas höher, 
Fachhochschuldiplomanden investieren durchschnittlich 44 Wochenstunden. 
Am höchsten ist der Zeitaufwand für Staatsexamensstudierende mit 41 
(Lehramt) bzw. 47 Stunden (ohne Lehramt). 
 
Insofern gibt es zwar bei den Studienplänen noch Nachbesserungsbedarf, 
die genannten Studien bestätigen jedoch nicht die Einschätzung, dass kei-
nerlei Aktivitäten neben dem Studium mehr möglich sind. 
 

5. Wie schätzt die Landesregierung generell die Studierbarkeit in den BA/MA-
Studiengängen ein? Inwiefern hat sich die Studierbarkeit im Vergleich zu der 
früheren Studienstruktur verbessert oder verschlechtert? 
 
Hier wird für die schleswig-holsteinischen Universitäten noch Verbesse-
rungsbedarf gesehen, vgl. Antworten zu den Fragen I.2. und I.5. sowie zur 
vorherigen Frage III.5.4.  Die Ländergemeinsamen Strukturvorgaben und das 
HSG sind in dieser Hinsicht überarbeitet worden, die Neuregelungen müssen 
noch in den Studiengängen und in den Prüfungsordnungen verankert und 
umgesetzt werden. Die Schlüssigkeit des Studienkonzepts und die Studier-
barkeit des Studiums unter Einbeziehung des Selbststudiums sind von der 
Hochschule sicher zu stellen und in der Akkreditierung zu überprüfen und zu 
bestätigen. 
 
In Schleswig-Holstein stehen bereits viele Bachelor-/Master-Studiengänge 
zur Reakkreditierung an, gerade in diesen Verfahren wird der Frage der Stu-
dierbarkeit hohe Bedeutung beigemessen und es erfolgt eine intensive Prü-
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fung (vgl. Antwort zu Frage II.1.16.). Erste Schritte wurden von den Hoch-
schulen bereits unternommen, so dass eine stetige Verbesserung zu erwar-
ten ist. 
 
Im Bereich der Fachhochschulen verursachte die Überleitung von den Dip-
lom-Studiengängen auf die Bachelor- und Master-Studiengänge vergleichs-
weise weniger Umstellungsschwierigkeiten als auf dem Gebiet der universi-
tären Studiengänge. Dies hat seine Ursache vor allem darin, dass die bislang 
an den Fachhochschulen vorgehaltenen Diplomstudiengänge bereits alle 
modularisiert waren und ein semester- und modulbezogenes studienbeglei-
tendes Prüfungsverfahren die Regel war. Es war insofern für die Studieren-
den auch bei diesen Studiengängen erforderlich, das Studienprogramm von 
Anfang an konsequent zu bestreiten.  
Unter diesem Aspekt brachten die Bachelor-Studiengänge wenig Verände-
rung. Allerdings wurden sie in der Anfangsphase zuweilen in der Form eines 
verdichteten Diplom-Studiengangs angeboten, was zu erhöhten Problemen 
bei der Bewältigung des Stoffes führte. Daher war gerade im Fachhoch-
schulbereich ein Anstieg bei der Abbrecherquote bei Studierenden der Ba-
chelor-Studiengänge zu verzeichnen. 
Inzwischen wurden im Hinblick auf die sich herauskristallisierten konkreten 
Anforderungen eines ersten berufsqualifizierenden Hochschulabschlusses 
verbesserte Studiengangsstrukturen geschaffen, die die Gewichtung zwi-
schen dem Bachelor und dem wissenschaftlich vertiefenderen Master ange-
messen verteilte. So wurden insbesondere in den technischen Studiengän-
gen die von der Wirtschaft stets als wichtig eingeschätzten Praxisphasen 
wieder verlängert, so dass - KMK-konform - auf diesen Gebieten die Regel-
studienzeit der Bachelor-Studiengänge von 6 auf 7 Semester ausgedehnt 
werden konnte. Dies erlaubt einerseits ein gut studierbares Bachelorpro-
gramm und lässt noch genügend Raum für einen qualifizierten Master.  

Daneben hat das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) im 
Rahmen der gemeinsamen Qualifizierungsinitiative für Deutschland im Früh-
jahr 2010 ein Programm zur Qualitätsverbesserung der Lehre an den Hoch-
schulen vorgeschlagen. Neben dem quantitativ ausgerichteten Hochschul-
pakt und der auf Forschung zielenden Exzellenzinitiative ging es dabei um 
eine gesonderte Förderung für bessere Studienbedingungen und mehr Quali-
tät in der Lehre als dritte Säule des Hochschulpakts 2020. Damit wurden zu-
gleich die Empfehlungen des Wissenschaftsrats zur Qualitätsverbesserung 
von Lehre und Studium vom 4. Juli 2008 wie auch die Kritik an zum Teil un-
zureichender Umsetzung der Ziele des Bologna-Prozesses an den Hoch-
schulen aufgegriffen. 

 
Die Verwaltungsvereinbarung für das gemeinsame Programm des Bundes 
und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der 
Lehre („Qualitätspakt Lehre“), die im Herbst 2010 unterzeichnet wurde, sieht 
eine Unterstützung der Hochschulen vor, um die Betreuung der Studierenden 
und die Lehrqualität in der Breite der Hochschullandschaft zu verbessern und 
die Erfolge der Studienreform zu sichern. Ermöglicht werden soll eine inten-
sivere Betreuung und Beratung der Studierenden, um zu besseren Studien-
bedingungen, mehr Lehrqualität und höheren Abschlussquoten an Hoch-
schulen beizutragen. Vorgesehen ist eine gleichmäßige Entwicklung der 
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Hochschulen in der Bundesrepublik und eine regionale Ausgewogenheit der 
Förderung. Zur Finanzierung sieht die Vereinbarung vor, dass der Bund die 
für die Durchführung der bewilligten Maßnahmen erforderlichen Personal- 
und Sachausgaben der Hochschulen in voller Höhe finanziert und das jewei-
lige Sitzland die Gesamtfinanzierung sicherstellt. 

Insgesamt beabsichtigt das BMBF für das Programm 1,9 Mrd. Euro für die 
Laufzeit von 2011 bis 2020 zur Verfügung zu stellen, darunter 1.115  Mio. 
Euro für die erste Förderphase bis 2016. Mit einer Förderdauer von bis zu 
fünf Jahren und einer Verlängerungsmöglichkeit bis zum Ende der Pro-
grammlaufzeit im Dezember 2020 erhalten die Hochschulen langfristige Pla-
nungssicherheit. Für die Verteilung ist eine Quotierung auf die Länder vorge-
sehen. Demnach entfallen auf Schleswig-Holstein in der ersten Förderperio-
de rd. 30 Mio. Euro und in der zweiten weitere 22 Mio. Euro. Allerdings setzt 
dies voraus, dass die Hochschulen angemessene Konzepte entwickeln, die 
von dem vorgesehenen Gutachterausschuss befürwortet werden.  

Zur ersten Antragsrunde haben die Schleswig-Holsteinischen Hochschulen 
mit Unterstützung des Wissenschaftsministeriums 7 Einzelanträge sowie 2 
weitere Verbundanträge als Skizzen eingereicht. Zustimmung der Gutachter 
fanden die Antragsskizzen der Universität Flensburg, der Universität zu 
Lübeck, der Fachhochschule Kiel und der Muthesius Kunsthochschule Kiel. 
Außerdem wurde ein Verbundantrag von Universität zu Lübeck und Fach-
hochschule Lübeck befürwortet.  

Diese Anträge umfassen folgende Maßnahmen: 
 

Der Antrag der Universität Flensburg für ein „Qualitätskonzept Teaching De-
velopment“ stellt insbesondere auf die Verbesserung der Studienbedingun-
gen und der Lehrqualität im Bereich des auf ein Lehramt vorbereitenden Stu-
diums ab. Hierfür sind Maßnahmen im Spektrum von verbesserter Personal-
ausstattung, Fortbildung Lehrender, erweiterter Einbeziehung von Lehrbeauf-
tragten in den Lehrbetrieb und konzeptioneller Weiterentwicklung des Studi-
ums einschließlich der Einführung eines Tutorenprogramms vorgesehen. Die 
Maßnahmen werden unter anderem Verbesserungen im Bereich der profil-
gebenden Vermittlungswissenschaften ermöglichen.  
Der Förderantrag der Universität zu Lübeck umfasst Maßnahmen zur Ver-
besserung der didaktischen Fähigkeiten des Lehrpersonals, zur internationa-
len Ausrichtung und für Arbeits- und Lernräume für Studierende. Dabei ist die 
vorgesehene Einrichtung eines Dozierenden Service-Centers eine strukturel-
le Maßnahme, die nun realisiert werden soll.  
Der Verbundantrag „Einstiege ins Studium“ von Universität zu Lübeck und 
Fachhochschule Lübeck zielt darauf, den Einstieg in das Studium in den 
MINT-Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) zu 
erleichtern, die Abbrecherquote zu senken und den Übergang zwischen den 
beiden Verbundpartnern, Universität zu Lübeck und Fachhochschule 
Lübeck, zu erleichtern.  
Der Antrag der Fachhochschule Kiel „Lehre vielfältig gestalten - qualifizierte 
Betreuung und innovative Studienmodelle“  zielt im Kern darauf, die mit dem 
Konzept der Bachelor-/Master-Studiengänge verbundene Kompetenzorien-
tierung durch veränderte Studienorganisation und innovative Studienmodelle 
zu realisieren. Mit dieser Aufgabenstellung wird ein Problemfeld bearbeitet, 
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das in Form von Kritik an Überlastung und Verschulung einen der Ausgangs-
punkte für das Bund-Länder-Programm bildete.  
Der Antrag der Muthesius Kunsthochschule Kiel hat die Verbesserung der 
Vorqualifikation der Studienanfänger/innen, den Ausbau des Projektstudiums 
und die Verbesserung der Präsentationsqualität zum Ziel. Projektstudium 
und Präsentation sind für die künstlerische Ausrichtung der Hochschule von 
zentraler Bedeutung, da die künstlerisch-gestalterische Entwicklung der Stu-
dierenden wie auch die Auseinandersetzung und Kommunikation mit der Ge-
sellschaft wesentliche Ziele der Lehre bilden.    

 
Die bislang nicht berücksichtigten Hochschulen beabsichtigen ebenso wie 
die Fachhochschule Flensburg, die zur ersten Runde noch keine Skizze ein-
gereicht hatte, für die zweite Bewilligungsrunde zum 30. September 2011 
Skizzen vorzulegen. Im Erfolgsfalle wird die Förderung zum Sommersemes-
ter 2012 wirksam.  

 
Insgesamt ist absehbar, dass mit dem Bund-Länder-Programm die Voraus-
setzungen für wichtige Anliegen des Reformprozesses deutlich verbessert 
werden. Die von den schleswig-holsteinischen Hochschulen erarbeiteten 
Skizzen dokumentieren eine intensive Auseinandersetzung mit den eingangs 
erwähnten zentralen Zielen der Bologna-Reform. Mit der im Antragsverfahren 
vorgesehenen datengestützten Bestandsaufnahme über Stärken und 
Schwächen in der Beratung und Betreuung von Studierenden, in der Lehr-
qualität sowie hinsichtlich des Studienerfolgs sowie der hierauf basierenden 
Ziel- und Maßnahmenplanung haben die Hochschulen wichtige Grundlagen 
für weitere nachhaltige Verbesserungen der Studienqualität gelegt. Die fi-
nanzielle Förderung des Programms ermöglicht eine Reihe von Maßnahmen, 
die neben Studienqualität und -erfolg auch die Akzeptanz des Reformpro-
zesses verbessern werden. 

 
6. In der HIS-Studie 2009 ist nachzulesen, dass „der Anteil der Studienabbre-

cher, die angaben, dass Schwierigkeiten, den Anforderungen des Studiums 
gerecht zu werden, eine Rolle beim Studienabbruch gespielt haben, um 15 
Prozentpunkte [gestiegen ist]“. Wie bewertet die Landesregierung dieses Er-
gebnis? 
 
Grundsätzlich ist anzumerken, dass die Gründe und Ursachen für einen Stu-
dienabbruch vielfältig sind. Tatsächlich ist die Quote 2008 auf insgesamt 
24% angestiegen („Bildung in Deutschland 2010“). Mit einer Abbruchquote 
von 25% im Bachelor-Studium haben sich die Erwartungen eines geringeren 
Studienabbruchs noch nicht erfüllt, allerdings ist die Quote gegenüber 2006 
um 5%-Punkte gesunken. Die Entwicklung könnte darauf hindeuten, dass 
sich die Studienbedingungen und die Studierbarkeit gegenüber den ersten 
Absolventenjahrgängen bereits verbessert haben. 
Auch muss das Problem des Studienabbruchs differenziert betrachtet wer-
den. Die Trennungslinie verläuft zwischen Hochschularten,  zwischen Studi-
engangsarten und zwischen Fächergruppen.  
 
An Universitäten ist die Abbrecherquote durch die Einführung von Bachelor-
Studiengängen gesunken (Studie des BDA, BDI, Stifterverbandes „Bachelor 
welcome 2010). Die Hälfte der Master-Studiengänge verzeichnet einen 
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Rückgang der Abbrecherzahlen (Studie des DAAD Hs jahr 2009/10). An den 
Fachhochschulen ist sie, besonders in den Ingenieurwissenschaften, gestie-
gen. Nach einer bundesweiten Umfrage des VDMA von 2009 in diesen Fä-
chern haben sich 3 Hauptmotive für den Studienabbruch herauskristallisiert: 

 Leistungsprobleme (z.B. in der Mathematik) 

 Prüfungsversagen 

 Finanzielle Motive. 
 

Der VDMA hat aufgrund dessen hochschulpolitische Empfehlungen formu-
liert, die von den schleswig-holsteinischen Fachhochschulen aufgegriffen 
und weitestgehend umgesetzt werden. So wurde die Betreuung insbesonde-
re in der Studieneingangsphase (vorrangig in den Fächern Mathematik und 
Physik) intensiviert, auch werden Brückenkurse und Vorbereitungskurse an-
geboten. Teilweise wurden die Regelstudienzeiten in den Bachelor-
Studiengängen auf sieben Semester verlängert und duale sowie berufsbe-
gleitende Studiengangsmodelle ausgebaut. Die Fachhochschule Flensburg 
hat eine „Junior Ingenieur Akademie“ eingerichtet, die Fachhochschule Kiel 
führt jährlich das praxisorientierte Projekt „starting“ durch. 
 
Die genannte HIS-Studie sagt, dass bei den Studienabbruchquoten die Fä-
chergruppen unterschieden werden müssen (vgl. Bericht KMK „“Mobilität der 
Studierenden in der gestuften Studienstruktur“ vom 17.09.2009, RS 
309/2009). So ist z.B. die Abbruchquote in den Sprach- und Kulturwissen-
schaften an den Universitäten von 40% auf  32 % gesunken, eine positive 
Tendenz zeigt sich in den Naturwissenschaften. Die Studie vermutet, dass 
die Studienbedingungen in entsprechenden Bachelor-Studiengängen zu die-
ser Verringerung beigetragen haben, weil die Bachelor-Studiengänge eine 
stringentere Studienstruktur, bessere Orientierung sowie eine Ausrichtung 
auf Berufsfelder bieten und mit dem Master-Studium auch die Möglichkeit zur 
Korrektur der Studienentscheidung gegeben ist. Nach Überzeugung der HIS 
können die hohen Abbruchquoten nicht dazu dienen, den Bologna-Prozess 
in Frage zu stellen.  
Zudem könne die höhere Abbruchquote auch ein Indiz dafür sein, dass Stu-
dierende und Hochschulen fehlenden Studienerfolg in den neuen Studien-
gängen schneller erkennen und hieraus Konsequenzen ziehen. Auch die 
Studie des BDA, BDI, Stifterverbandes „Bachelor welcome 2010“  erläutert, 
dass der Studienabbruch deutlich früher als in den herkömmlichen Studien-
gängen erfolgt, was eine schnellere Neuorientierung ermöglicht. Dies ist 
durchaus positiv, weil Studierende damit noch in jungen Jahren die Möglich-
keit haben, einen anderen Berufsweg einzuschlagen. 
 
Dennoch ist die Situation auch aus Sicht der Landesregierung noch verbes-
serungswürdig. Alle Hochschulen überprüfen insbesondere die Gestaltung 
der Studieneingangsphase, um Lösungen zu finden. So führt z.B. die Univer-
sität zu Lübeck in Kooperation mit der Fachhochschule Lübeck seit 2008 ein 
von der Bund-Länder-Kommission mit 300 TEuro gefördertes Projekt „Indivi-
duelles E-Learning in den Mathematik-Veranstaltungen des Grundstudiums“ 
durch. Erfahrungen hatten gezeigt, dass häufig fehlende Kompetenzen beim 
eigenverantwortlichen Lernen wesentliche Faktoren sind, die zu einem Miss-
erfolg der Studierenden in der Mathematik und damit zu einer hohen Ab-
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bruchquote führten. Durch die computergestützten Methoden des E-Learning 
sollten neue Möglichkeiten der individuellen Kontrolle und Interaktion er-
schlossen werden. Eine erste Bilanz im Juni 2011 zeigt, dass das Projekt er-
folgreich ist, ein Verlängerungsantrag wurde gestellt. 
 
Daten über hohe Abbruchquoten beruhen derzeit noch auf kleinen Grundge-
samtheiten von Bachelor-Studierenden, die weitere Entwicklung muss inten-
siv beobachtet werden, um ggf. weitere Maßnahmen zu ergreifen. 
 

 
IV. Förderung der Beschäftigungsfähigkeit 
 
IV.1. Kooperation Wirtschaft und Hochschule 

1. Welche Formen der Kooperation zwischen Unternehmen und Hochschulen 
gibt es gegenwärtig in Schleswig-Holstein? 
 
In den Studiengängen gibt es folgende Formen der Kooperation zwischen 
Unternehmen und Hochschulen: 

 Industriebegleitendes Studium  
Innerhalb des Studiums werden die praktischen Studieninhalte bei 
dem Unternehmen, mit dem der Studierende einen Ausbildungsver-
trag schließt, abgeleistet. Die Praxisphasen werden in der Regel in 
den Semesterferien durchgeführt. Während der Studiendauer erhält 
der Studierende für die Mitarbeit im Unternehmen eine monatliche 
Vergütung. 

 Dualer/Trialer Studiengang 
Bei dieser Kooperationsform werden berufliche Ausbildung und Hoch-
schulausbildung so miteinander verknüpft, dass die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer in einer verkürzten Gesamtzeit einen Ausbildungsab-
schluss und einen Hochschulgrad erwerben. 

 Stiftungsprofessur 
Ein Unternehmen beteiligt sich an einem Studiengang oder Studien-
feld, in dem es Mittel für eine bestimmte Stiftungsprofessur (meistens 
befristet) zur Verfügung stellt; nicht zuletzt auch, um das Studienfeld 
an der jeweiligen Hochschule  nachhaltig anzuschieben.  

 Besonderheit: weiterbildender Masterstudiengang Journalismus und 
Medienwirtschaft an der FH Kiel 
Bei dieser Kooperation mit der Medienholding Nord werden das Vo-
lontariat bei Unternehmen der Medienholding Nord und ein Weiterbil-
dungsmasterstudiengang miteinander verknüpft. Die bzw. der Studie-
rende muss einen Arbeitsvertrag nachweisen. Der Kooperations-
partner finanziert die Kosten des Masterstudiengangs voll.  
 

Daneben gibt es weitere Formen der Kooperation:  
Im Bereich der Wirtschaftswissenschaften hat die Universität Flensburg ge-
meinsam mit der FH Flensburg das „Kompetenzzentrum für Unternehmertum 
und Mittelstand“ gegründet, das durch externe Drittmittel unterstützt und ge-
fördert wird. Das Zentrum hat die Aufgaben 

 in enger Rückbindung an die Herausforderungen der deutsch-dänischen 
Wirtschaftsregion zu arbeiten, 
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 Entwicklungspotenziale der Grenzregion zu analysieren, 

 Einzelunternehmen in ihrer strategischen Ausrichtung zu beraten und  

 den Zusammenhang von nachhaltigem Management und gesellschaftli-
cher Verantwortung zu reflektieren. 

Das Kompetenzzentrum dient auch der Verzahnung von Praxis und Theorie 
und der Weiterentwicklung der grenzüberschreitenden Kooperationen. 
 
Die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel kooperiert in verschiedenen For-
men und Bereichen mit der Wirtschaft. Die CAU forscht zum Beispiel im 
Rahmen von Forschungs- und Entwicklungsverträgen gemeinsam mit Unter-
nehmen an einer wissenschaftlichen Fragestellung. Die Unternehmen haben 
jedoch auch die Möglichkeit, die Hochschule mit einer bestimmten For-
schungsaufgabe zu beauftragen. Über Kooperationsverträge können Unter-
nehmen und Universität auch mit dem Ziel kooperieren, gemeinsames Know-
How zu optimieren oder Einsatzmöglichkeiten zu erproben. Darüber hinaus 
kooperieren die Universität und Unternehmen zur Erzielung von Wissens-
transfer durch die Mitarbeit von Firmenangehörigen in der Universität und 
umgekehrt. Zudem bringt die CAU zusammen mit Unternehmen und anderen 
Einrichtungen ihre Kenntnisse in Kompetenzzenten und Innovationsprojekte 
ein, wie z. B. Molecular Imaging North Competence Center (MOIN CC), CE-
wind, Marine Aquakultur oder das Maritime Cluster Norddeutschland.  
 
Am 01.01.2012 startet der „Wissenschaftscampus Lübeck“. Forscher, Firmen 
und Existenzgründer werden dann gemeinsam den Wissenschaftsstandort 
stärken und auch neue Arbeitsplätze schaffen. Ein Beispiel für die Schaffung 
von Arbeitsplätzen ist die Firma Euroimmun, eine Ausgründung der Universi-
tät zu Lübeck. Ab 01.01.2012 werden die Universität zu Lübeck, die Fach-
hochschule Lübeck sowie die Fraunhofer- und Leibniz-Gruppen gemeinsam 
an Projekten arbeiten. Das Vorhaben wird aus dem Zukunftsprogramm Wirt-
schaft des Landes gefördert.  

 
2. Wie viele und welche Studiengänge werden in Schleswig-Holstein im Rah-

men fester Kooperationsvereinbarungen zwischen Unternehmen und Hoch-
schulen organisiert? 
 
Das industriebegleitete Studium wird bei allen Bachelor- und Master-
Studiengängen der Fachbereiche Maschinenwesen und Informatik und Elekt-
rotechnik an der FH Kiel angeboten. Dies sind insgesamt 12 Studiengänge (7 
Bachelor- und 5 Masterstudiengänge). Die Hochschule arbeitet mit 3 Part-
nerunternehmen im Bereich I&E und mit 5 Unternehmen im Bereich MW zu-
sammen.  

 
Ab dem WS 2011/2012 bietet die FH Westküste den Bachelor-Studiengang 
„Facility and Environmental Engineering an. Auch hier wird die Praxis in den 
Unternehmen vermittelt, mit dem die bzw. der Studierende einen Arbeitsver-
trag abgeschlossen hat. Hier ist zu erwähnen, dass das Studiengangskon-
zept mit führenden Unternehmen aus der Gebäudeautomation und dem 
Baugewerbe abgestimmt wurde. Es gibt feste Kooperationsvereinbarungen 
zwischen Unternehmen und der Hochschule. 
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Duale und Triale Studienmodelle gibt es wie folgt: 

 Bachelor-Studiengang Physiotherapie an der FH Kiel mit den Physio-
therapieschulen Lubinusklinik, Ostseeklinik Damp und der Akademie 
für Gesundheits- und Sozialberufe Itzehoe, 

 Bachelor-Studiengänge Elektrotechnik und Maschinenbau an der FH 
Lübeck mit der Handwerkskammer und der IHK zu Lübeck, 

 Bachelor-Studiengang Betriebswirtschaft der FH Westküste mit Aus-
richtung Bank und Steuern. Die Partnerunternehmen sind Kreditinsti-
tute und Steuerberatungsunternehmen. 

 Ferner ist das gesamte Bachelor-Programm der  FH „Nordakademie“ 
auf dem Prinzip des dualen Studiums aufgebaut. Die Studierenden 
sind Praktikantinnen und Praktikanten bei den kooperierenden Firmen. 
Diese zahlen die Studiengebühren. Die Studierenden erleben ihr Stu-
dium zu gleichen Teilen wechselseitig im Semester am Lernort „Be-
trieb“ und am Lernort „Hochschule“. Industriepartner sind vornehmlich 
die Betriebe der Unternehmensgruppe „Nordmetall“ aber auch andere 
Unternehmen im Raum HH / Schleswig-Holstein (insg. etwa 400 Ko-
operationspartner). 

 
Unternehmen der Lebensmittelbranche arbeiten mit der FH Lübeck im Ba-
chelor-Studiengang „Food Processing“, der zum WS 2011/2012 eingeführt 
werden soll, im Rahmen des Netzwerkes „foodRegio“ zusammen. Hier geht 
es um eine finanzielle Unterstützung einer Stiftungsprofessur. Zwei wichtige 
Stiftungsprofessuren mit einem erhöhten Forschungsanteil über fünf Jahre 
für das Arbeitsfeld Windenergie und den Aufbau eines Instituts für Windener-
gie finanziert seit 2010 einerseits die „Innovationsstiftung Schleswig-Holstein“ 
(ISH) und andererseits ein Konsortium von Unternehmen der Windkraftanla-
genindustrie. 
Stiftungsprofessuren durch Unternehmen gibt es auch an den Universitäten. 
An der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel: 

 für Ökonomie der Milch- und Ernährungswissenschaften (W2) durch 
die Milchwirtschaft SH (div. Unternehmen) 

 für Marine Aquakultur (W2) durch die ISH 

 für Spezielle Gastroenterologie entzündlicher Erkrankungen (W3) 
durch die Abbott GmbH & Co. KG 

 für Pneumologie (W3) durch die KKH Großhansdorf GmbH 

 für Gynäkologische Onkologie (W2) durch Novartis 

 für Molekulare Medizin (W2) durch die Hans Hofschneider Stiftung 

 für Sportrecht (W3) durch die Telekom 
Die Universität zu Lübeck verfügt derzeit über 3 Stiftungsprofessuren für 
Neurologie (W3), Hämatopathologie (W2) und „Circadian Clocks & Metabo-
lism“, die von Unternehmensstiftungen finanziert werden (Schilling-Stiftung, 
Possehl-Stiftung, VolkswagenStiftung), weitere Verfahren laufen. Der Univer-
sität Flensburg hatte in der Vergangenheit auch Stiftungsprofessuren inne, 
aktuell gibt es jedoch keine. 

 
An der Fachhochschule Flensburg ist vor allem das Engagement des Ver-
bandes Deutscher Reeder in den Jahren 2007-09 bei dem Aufbau insbeson-
dere des neuen nautischen Bachelor-Studienganges hervorzuheben. Ferner 
trugen auch Spenden anderer Reeder zum Aufbau der seefahrtsbezogenen 
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Ausbildungsinfrastruktur in Flensburg bei.  
 

3. Wie viele gemeinsame Berufungen auf Professuren gibt es in Schleswig-
Holstein? In welchen Studiengängen liegen diese vor? 
 
Das Hochschulgesetz sieht  keine gemeinsamen Berufungen von Professo-
ren/Professorinnen durch Unternehmen und Hochschulen in Schleswig-
Holstein vor, sondern lediglich mit Forschungseinrichtungen. Bei Stiftungs-
professuren beruft allein die Hochschule. 

 
IV.2. Praktische Ausbildungsanteile während des Studiums 

1. In wie vielen BA/MA-Studiengängen sind Praktika im Rahmen der Studien-
ordnung verpflichtend vorgesehen? In welchem Umfang? 

2. Inwiefern haben sich Zahl und Umfang der Praktika gegenüber den jeweils 
vorher angebotenen Studiengängen verändert? 

3. In wie vielen und welchen Studiengängen werden verpflichtende Praktika 
über Kooperationen oder Vermittlung der Studierenden durch die Hochschu-
le realisiert? 

4. Inwiefern erhalten die Studierenden vor und während ihres Praktikums Un-
terstützung in Form von z. B. Rechtsberatung? 
 
Antwort zu den Fragen IV.2.1. - 4.: 
Es wird auf Anlage 13 verwiesen. Ob und inwieweit sich Zahl und Umfang 
der Praktika gegenüber den jeweils vorher angebotenen Studiengängen ver-
ändert haben, kann nicht ermittelt werden, weil die Studiengänge nicht ver-
gleichbar sind (vgl. Antworten  zu den Fragen II.4.1. und II.4.3.) 

 
IV.3. Wertigkeit von Abschlüssen auf dem Arbeitsmarkt 

1. Wie viele Bachelor-AbsolventInnen nehmen in konsekutiven Studiengängen 
im Anschluss auch das entsprechende Master-Angebot wahr? 

2. Wie viele Bachelor-AbsolventInnen bewerben sich nach Abschluss direkt auf 
dem ersten Arbeitsmarkt? 

3. Wie hoch ist die Vermittlungsquote von Bachelor-AbsolventInnen, die nach 
ihrem Abschluss kein konsekutives Master-Angebot wahrnehmen, ein Jahr 
nach Studienabschluss? 
 
Antwort zu den Fragen IV.3.1.-3.: 
Es gibt keine amtlichen Studienverlaufsstatistiken, vgl. Antwort zu Frage         
III.4.8. Grundsätzlich ist die Situation von Studiengang zu Studiengang un-
terschiedlich, z.B. bewerben sich viele Bachelorabsolventinnen bzw.  
-absolventen aus technischen Studiengängen direkt auf dem ersten Arbeits-
markt, während in naturwissenschaftlichen Fächern oft ein Masterabschluss 
angestrebt wird. 
Die schleswig-holsteinischen Hochschulen führen zwischenzeitlich in fast al-
len Bereichen Absolventenbefragungen durch. Auch wurde in den Zielver-
einbarungen 2009-13 oftmals vereinbart, dass die Hochschulen Verbleibe-
verläufe prüfen und dazu berichten würden, um die Datenlage zu verbes-
sern.  
Diese Datensätze befinden sich aber noch im Aufbau und sind derzeit noch 
nicht aussagekräftig, weil in einer Reihe von Bachelor-/Master-
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Studiengängen noch keine Kohorte das gesamte Programm durchlaufen hat. 
 

4. Wie schätzt die Landesregierung die Wertigkeit und Akzeptanz von Bachelor-
Abschlüssen gegenüber bisherigen Diplom- oder Magisterabschlüssen hin-
sichtlich Vermittlungschancen auf dem ersten Arbeitsmarkt ein? 
 
Befürchtungen, dass Bachelorabsolventinnen bzw. -absolventen nicht aus-
reichend berufsbefähigt seien und vom Arbeitsmarkt nicht angenommen 
würden, haben sich nicht bewahrheitet. Insgesamt haben Bachelorabsolven-
tinnen bzw. -absolventen gute Berufschancen. Sie finden laut Studie „Ba-
chelor Welcome 2010“ des BDA, des BDI und des Stifterverbandes für die 
Deutsche Wissenschaft ebenso schnell eine Arbeitsstelle wie Absolventinnen 
bzw. Absolventen mit anderen akademischen Abschlüssen. Vertreter aus der 
Praxis sind durchweg an der Akkreditierung der Studiengänge beteiligt und 
prüfen insbesondere deren Kompetenzorientierung und berufliche Relevanz. 
Stärken und Schwächen von Studiengängen werden von Bachelorstudieren-
den sowie Absolventinnen und Absolventen kaum anders bewertet als von 
Studierenden traditioneller Studiengänge. Die Unterschiede manifestieren 
sich vor allem zwischen Fächerkulturen und Hochschultypen. Zu diesem Er-
gebnis kommt die gemeinsame Studie von Stifterverband, HIS und Institut 
der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln "Mit dem Bachelor in den Beruf". Das 
gilt auch für die Einschätzung der beruflichen Perspektiven und Erwartungs-
haltungen. Die Studie, für die auch 1500 Unternehmen befragt wurden, be-
stätigt zudem, dass Bachelorabsolventinnen und -absolventen der Berufs-
einstieg meist reibungslos gelingt. Bachelorabsolventinnen und -absolventen 
steigen meist auf einem ähnlichen Niveau ein wie Absolventinnen bzw. Ab-
solventen mit anderen Abschlüssen und sind mit Vergütung und Perspekti-
ven mehrheitlich zufrieden. Die Bedeutung des Master-Abschlusses für die 
Karriere wird von den Studierenden meist wichtiger eingeschätzt als von Un-
ternehmen. 
 
Nach dem CHE-Hochschulranking „Bachelor auf Erfolgskurs?“ (05/2010) hat 
sich der Indikator Berufsqualifizierung im Studiengang am deutlichsten zu-
gunsten der Bachelorstudierenden gewandelt. An Universitäten halten beim 
Diplom in den Geisteswissenschaften knapp 29% der Studierenden den Ar-
beitsmarktbezug für gut oder sehr gut, im Bachelorstudium sind es 43%. In 
den Naturwissenschaften stieg dieser Wert von 33% auf 44%, in den 
Sprachwissenschaften nur leicht von unter 19% auf über 21%. Auch an den 
Fachhochschulen wurde dieser Indikator von den Bachelorstudierenden po-
sitiver bewertet als von den Diplomstudierenden. Nur bei den Ingenieurwis-
senschaften an Universitäten kam es zu einer geringfügigen Verschlechte-
rung. Insgesamt zeigen diese Werte allerdings, dass die berufliche Orientie-
rung der Studiengänge weiter verbessert werden muss.  
 
Damit der Bachelorabschluss erfolgreich in eine erste Berufstätigkeit ein-
münden kann, sind weitere Anstrengungen erforderlich, um noch bestehende 
Informationsdefizite bei künftigen Arbeitgebern – hier insbesondere kleineren 
und mittleren Unternehmen – weiter abzubauen. Die Länder empfehlen da-
her den Hochschulen nachdrücklich, Studieninhalte und zu erwerbende 
Kompetenzen mit möglichen zukünftigen Arbeitgebern zu diskutieren, ihre 
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Alumni in die Weiterentwicklung der Studiengänge einzubinden und Absol-
ventinnen und Absolventen auch auf die Option der beruflichen Selbständig-
keit vorzubereiten (KMK-Beschluss 15.10.2009). Die Länder entwickeln 
Maßnahmen, um den Absolventinnen bzw. Absolventen bessere Chancen 
für ihren Berufsstart zu ermöglichen, z.B. in der Initiative „Bachelor Welcome“ 
des Stifterverbandes für die Deutsche Wissenschaft, BDI und BDA. 
 

5. Wie beabsichtigt die Landesregierung, speziell in Lehramtsstudiengängen 
auftretenden Zweifeln am berufsqualifizierenden Wert eines Bachelor-
Abschlusses zu begegnen? 
 
Das Bachelor-Studium ist sowohl an der Universität Flensburg als auch an 
der CAU grundsätzlich polyvalent ausgerichtet. Es integriert grundlegende 
fachwissenschaftliche  Anteile, pädagogische Kernkompetenzen, Metho-
denkompetenzen und Schlüsselqualifikationen in einem Ausbildungsgang. 
Dabei handelt es sich um Studiengänge, die nicht nur auf die Vorbereitung 
auf eine berufliche Tätigkeit im Schuldienst ausgerichtet sind. Der Bachelor 
Vermittlungswissenschaften an der Universität Flensburg qualifiziert insbe-
sondere auch für Berufsfelder im Umfeld von Kultur, Medien und Kommuni-
kation; die Bachelor-Studiengänge an der CAU sind stärker darauf ausge-
richtet, die Anschlussfähigkeit an außerschulische Master-Studiengänge si-
cherzustellen. Den Studierenden stehen nach dem Bachelor-Studium damit 
grundsätzlich drei Wahlmöglichkeiten offen: 

 Fachwissenschaftliches Master-Studium 

 Master-Studium für das Lehramt 

 Unmittelbarer Einstieg in die berufliche Praxis. 
Die für die Ausübung des Lehrerinnen- und Lehrerberufs schulart- spezifi-
schen pädagogischen Studieninhalte werden überwiegend erst im Master-
Studium vermittelt. Studieninteressierte haben die Möglichkeit, sich über den 
Aufbau des Studiums und die mit dem jeweiligen Abschluss verbundenen 
Berufsmöglichkeiten zu informieren. Weitere Maßnahmen sind aus Sicht der 
Landesregierung nicht erforderlich. 

 
6. Welche Erfahrungen gibt es nach Erkenntnissen der Landesregierung hin-

sichtlich der Anerkennung von deutschen Bachelor-Abschlüssen bei Bewer-
bungen um einen Master-Studiengang im europäischen Ausland? 
 
Aufgrund der bisher geringen Absolventenzahlen liegen noch keine validen 
Erkenntnisse vor. Anhaltspunkte dafür, dass Bachelor-Abschlüsse nicht an-
erkannt werden, gibt es bisher nicht. Gelegentlich wird von ausländischen 
Kooperationspartnern, die ein achtsemestriges Bachelor-Studium durchfüh-
ren, die Länge der ersten Ausbildungsstufe in Deutschland als vergleichs-
weise zu kurz angesehen. Ablehnungen von Bewerberinnen und Bewerbern 
aus diesem Grund sind jedoch nicht bekannt. 
 

 
V. Soziales Studium 
 

1. Welche Position vertritt die Landesregierung zur Relevanz von attraktiven 
sozialen Rahmenbedingungen für die Attraktivität des Studienlandes 
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Schleswig-Holstein? 
 
Die Rahmenbedingungen sind neben hochwertigen Lehrangeboten ein we-
sentlicher Faktor für die Entscheidung potentieller Studierender für die Hoch-
schulstandorte. Der Lebensraum der Hochschulen wird neben einer exzellen-
ten Lehre und Forschung auch über die Attraktivität der sozialen Rahmenbe-
dingungen von den Studienbewerberinnen und Studienbewerbern wahrge-
nommen. Attraktive soziale Rahmenbedingungen sind neben einem interes-
santen und differenzierten Studienangebot bedeutsam dafür, dass sich Stu-
dienbewerberinnen und Studienbewerber für einen Hochschulstandort ent-
scheiden, dass sie sich als Studierende dort wohl fühlen und ihr Studium er-
folgreich gestalten können. 

 
Die Landesregierung hat das Studentenwerk Schleswig-Holstein daher per 
Gesetz beauftragt, für die Studierenden Dienstleistungen auf wirtschaftli-
chem, sozialem und kulturellem Gebiet zu erbringen. Das Studentenwerk 
Schleswig-Holstein fördert auf der Grundlage des Studentenwerksgesetzes 
die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Interessen der Studierenden im 
Land. Diese Aufgabe wird eigenverantwortlich und mit einem hohen Quali-
täts- und Leistungsanspruch vom Studentenwerk Schleswig-Holstein wahr-
genommen.  
Mit seiner landesweiten Ausrichtung prägt das Studentenwerk Schleswig-
Holstein die wirtschaftliche und soziale Infrastruktur der Hochschulen, insbe-
sondere mit den Angeboten für die Ausbildungsförderung nach dem BAföG, 
dem Angebot preisgünstiger Verpflegung in den Mensen und Cafeterien, 
günstigen, in der Regel hochschulnahen Wohnangeboten, Kindertagesstät-
tenplätzen, kulturellen Betätigungsmöglichkeiten sowie Beratungsangeboten 
wesentlich mit. 

 
In den modernen Verpflegungsbetrieben, eine der wichtigsten und umfang-
reichsten Leistungssäulen des Studentenwerks Schleswig-Holstein, werden 
den Studierenden abwechslungsreiche, gesunde Mahlzeiten preiswert ange-
boten. In den sechs Mensen und zehn Cafeterien versorgen 197 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter die Studierenden an allen Hochschulstandorten in 
Schleswig-Holstein mit warmen Hauptmahlzeiten (Mensen) und Zwischen-
verpflegung über den Tag (Cafeterien). Im Jahr 2010 haben die Mensen rund 
1,5 Mio. Essenportionen produziert. Statistisch stehen je hundert Studieren-
de 12,2 Tischplätze (Bundesdurchschnitt: 11,1) zur Verfügung. Im Jahr 2010 
wurden in den gastronomischen Einrichtungen des Studentenwerks Speisen 
und Getränke für über 6,6 Mio. Euro verkauft.  

 
In den Wohnheimen des Studentenwerks wird den Studierenden preisgünsti-
ger und moderner Wohnraum zur Verfügung gestellt. Das Studentenwerk 
Schleswig-Holstein unterhält und bewirtschaftet an allen Hochschulstandor-
ten insgesamt 20 Wohnheime, die in verkehrsgünstiger Nähe zu den jeweili-
gen Hochschulen liegen. Die Wohnanlagen wurden - soweit erforderlich - in 
den zurückliegenden Jahren modernisiert und den heutigen Anforderungen 
angepasst. Insgesamt stehen für die Studierenden der Hochschulen im Land 
Schleswig-Holstein 2.967 Wohnheimplätze des Studentenwerks zur Verfü-
gung. Die 2.967 Wohnplätze in den Wohnheimen des Studentenwerks be-
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deuten eine durchschnittliche Versorgungsquote von 6,2% (insgesamt hat 
Schleswig-Holstein bei den öffentlich geförderten Wohnplätzen eine Unter-
bringungsquote von 7,4%, zum Vergleich: der Bundesdurchschnitt liegt bei 
11,6 %).  

 
Das Studentenwerk nimmt die Aufgabe eines Amtes für Ausbildungsförde-
rung für das Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) für die Studieren-
den der Hochschulen des Landes wahr. Zusätzlich wird das Auslands-BAföG 
für ein Studium in Dänemark, Norwegen und Island bundesweit vermittelt. 

  
Mit der sozialen Betreuung bietet das Studentenwerk Schleswig-Holstein den 
Studierenden Angebote mit der Zielsetzung, bestehenden Nachteilen entge-
genzuwirken und Hilfe zur Selbsthilfe zu geben. Diese Leistungsangebote 
betreffen die Beratungsdienste (allgemeine Sozialberatung, psychologische 
und psychotherapeutische Beratung) sowie die soziale Fürsorge für Studie-
rende in bestimmten Studiensituationen, für Studierende mit Kindern, Studie-
rende mit Erschwernissen und ausländische Studierende.  
Im Rahmen der Sozialberatung bietet das Studentenwerk allen Studierenden 
eine Anlaufstelle für unterschiedlichste Problembereiche (das Beratungsan-
gebot wird so offen wie möglich gehalten, da die Anliegen der Ratsuchenden 
so unterschiedlich wie vielfältig sind). Mit dem Bereich der psychologischen 
und psychotherapeutischen Beratung bietet das Studentenwerk Rat suchen-
den Studierenden fachkundige Hilfe und Unterstützung zur Lösung von per-
sönlichen Konflikten und Problemen an. Die Beratungsstellen des Studen-
tenwerks im Rahmen der psycho-sozialen Beratung werden von den Studie-
renden intensiv genutzt, vgl. Antwort zu Frage III.5.2.  
Neben der beratenden Tätigkeit kann in bestimmten Studiensituationen auch 
direkt geholfen werden. Das Studentenwerk Schleswig-Holstein unterhält ei-
nen Darlehensfonds, aus dem Studierenden in finanziellen Notsituationen ein 
Studienabschlussdarlehen oder auch ein Überbrückungsdarlehen jeweils 
zinsfrei gewährt werden kann. Seit November 2006 vermittelt das Studen-
tenwerk auch KfW-Studienkredite.  
Mit dem Service für ausländische Studierende (Beratung und Service für in-
ternationale Studierende - BASiS) liefert das Studentenwerk Schleswig-
Holstein einen anerkannten Service in Zusammenarbeit mit den Hochschulen 
an den Standorten in Kiel, Lübeck und Flensburg. 

 
Das Studentenwerk Schleswig-Holstein betreibt Kindertagesstätten in Kiel, 
Flensburg und Lübeck mit insgesamt 288 Plätzen, vgl. auch Antwort zu Fra-
ge V.6.  

 
Da die Attraktivität der Hochschulstandorte wesentlich von einer reichhaltigen 
studentischen Kultur mitbestimmt wird, bietet das Studentenwerk – und dies 
ist eine Besonderheit des Studentenwerks Schleswig-Holstein – gleichrangig 
neben den „klassischen“ Aufgaben Verpflegung, Wohnraum, Ausbildungsför-
derung (BAföG) und Soziales auch die Förderung künstlerisch-musischer Be-
lange und kulturelle Partizipation. Den schleswig-holsteinischen Studieren-
den bieten die Studentischen Arbeitsgemeinschaften ein Forum, wo sich kre-
atives Schaffen auf unterschiedlichen Gebieten entfalten kann. Die Studenti-
schen Arbeitsgemeinschaften mit ihren über 40 Gruppen sind eine Einrich-
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tung von aktiven Studierenden, von Tutorinnen bzw. Tutoren und hauptamtli-
chen Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeitern, die künstlerische Arbeit in verschie-
denen Bereichen und Spielarten ermöglicht. Das Angebot für die kulturellen 
Arbeitsgemeinschaften von Studierenden hat eine besondere Stellung im 
Studentenwerk. Gegenwärtig sind etwa 900 Studierende in den gut 40 Ar-
beitsgemeinschaften aktiv. 
 

2. Welche Maßnahmen waren aus Sicht der Landesregierung zusätzlich zu be-
stehenden Systemen sinnvoll und erforderlich, um Studierenden aus allen 
Bevölkerungsteilen ein zielgerichtetes, zügiges und sozial abgesichertes 
Studium zu ermöglichen? 
 
In Schleswig-Holstein ist es Studierenden aus allen Bevölkerungsteilen auf-
grund der bestehenden Angebote bereits möglich, ein zielgerichtetes, zügi-
ges und sozial abgesichertes Studium zu absolvieren. Das Studentenwerk 
Schleswig-Holstein leistet hierbei einen wichtigen Beitrag, indem es vor allem 
als Versorger (Mensen) sowie als Vermieter von preiswertem Wohnraum auf-
tritt. Insbesondere die Bereitstellung von preiswertem Wohnraum in den 
hochschulnah gelegenen Studierendenwohnheimen des Studentenwerks ist 
hier anzuführen. Neben dem Studentenwerk unterhalten auch private Betrei-
ber wie z.B. die Hermann Ehlers Stiftung oder die Deutsch-Nordische Burse 
Studentenwohnheime. 
 
Um auch zukünftig Wohnangebote an den Hochschulstandorten zu sozial 
verträglichen Mieten bei steigenden Studierendenzahlen zu gewährleisten, 
wäre aus der Sicht des Studentenwerks der weitere Ausbau von Wohnheim-
angeboten erforderlich. Aus finanziellen Gründen ist dem Studentenwerk der 
weitere Ausbau von Wohnheimplätzen nicht möglich. Es gibt jedoch aktuelle 
Vorhaben zur Schaffung von Wohnheimplätzen in privater Trägerschaft. So 
wird eine Verbesserung der aktuellen Wohnungssituation in Kiel mit der Fer-
tigstellung des so genannten "Boardinghouse" (Herbst 2011) mit rund 250 
Wohnheimplätzen erwartet. Daneben bemühen sich aktuell das Studenten-
werk und die Hermann Ehlers Stiftung konkret um Wohnheimneubauten in 
Form von Investorenmodellen. 
 
Da ein hoher Bedarf an Kindertagesplätzen an der Universität Kiel besteht, 
werden gegenwärtig im Rahmen eines PPP-Projektes im Kieler Wissen-
schaftspark 111 Plätze in der Kooperation zwischen dem Studentenwerk, der 
Landeshauptstadt Kiel und einem Investor errichtet.  
 
Es gibt aber auch zahlreiche andere Angebote zur Erleichterung und Unter-
stützung des Studiums. Als weitere unterstützende Maßnahmen sind z.B. 
auch das breite Hochschulsportangebot des Sportzentrums der Universität 
Kiel oder die reichhaltigen kulturellen Angebote, sei es in den studentischen 
Arbeitsgemeinschaften des Studentenwerks oder sei es in staatlich geförder-
ten Theatern und anderen Einrichtungen, zu nennen, für die Studierende 
Preisermäßigungen erhalten. 
 

3. Welche Position vertritt die Landesregierung zu Studienhonoraren oder ähn-
lichen Systemen einer kostendeckenden und elternunabhängigen Studienfi-
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nanzierung? 
 
Aus Sicht der Landesregierung ist die Deckung der Lebenshaltungskosten 
der Studierenden bereits durch die derzeit bestehenden Instrumente der 
Ausbildungsförderung hinreichend sichergestellt. In diesem Zusammenhang 
ist auf die Erhöhung der Bedarfssätze des BAföG um 2 Prozent sowie der 
Einkommensfreibeträge um 3 Prozent zum Wintersemester 2010/2011 – 
nach der zum Wintersemester 2008/2009 erfolgten Erhöhung der BAföG-
Bedarfssätze um 10 Prozent und der Einkommensfreibeträge um 8 Prozent – 
hinzuweisen.    

 
Im Übrigen wären Studienhonorare oder ähnliche Systeme einer die Lebens-
haltungskosten der Studierenden deckenden und vom Einkommen der Eltern 
unabhängigen Studienfinanzierung mit derart erheblichen Kosten verbunden, 
dass deren Gegenfinanzierung gegebenenfalls zu Lasten der Kernaufgaben 
von Wissenschaft und Forschung erfolgen müsste. 
 

4. Welche Maßnahmen im Rahmen der Studienreform hat die Landesregierung 
durchgeführt, die den Abbau sozialer und geschlechterspezifischer Hinder-
nisse vor Studienaufnahme bzw. im Studienverlauf zum Ziel haben? Welche 
derartigen Maßnahmen sind in Zukunft geplant? 
 
Die Landesregierung hat mit der letzten Novelle des Hochschulgesetzes die 
Möglichkeiten, ohne schulische Hochschulzugangsberechtigung  ein Studium 
aufzunehmen erheblich erweitert,  so dass auf vielfältige Weise der Zugang 
zu einem Hochschulstudium erreicht werden kann. Diese gesetzlichen Rege-
lungen eröffnen nicht zuletzt auch Studieninteressierten mit unterschiedlicher 
schulischer Voraussetzung und sozialer Herkunft die Möglichkeit, ein Studi-
um aufzunehmen.  

 
Ob Maßnahmen zum Ausgleich geschlechterspezifischer Unterschiede im 
Studium ergriffen werden, ist ausschließliche Angelegenheit und Entschei-
dungsbefugnis der jeweiligen Hochschule. In der Vergangenheit parallel an-
gebotene Kurse in bestimmten naturwissenschaftlichen Fächern, die ge-
schlechterspezifisch getrennt ausgerichtet und angeboten wurden, haben 
nicht den Erfolg gezeigt, als dass sie dauerhaft eingerichtet wurden. Hinzu 
kommt, dass aktuell alle Lehrkapazitäten dafür genutzt werden müssen, die 
hohe Studierendennachfrage zu bewältigen. 

 
Im Zusammenhang mit den kommenden Zielvereinbarungen wird mit den 
Hochschulen schließlich zu erörtern sein, ob und wenn ja welche Maßnah-
men aus Hochschulsicht denkbar sind, Studieninteressierten mit Migrations-
hintergrund die Integration in ein Studium noch weiter zu erleichtern. 
 

5. Wie bewertet die Landesregierung die derzeitigen Studienbedingungen im 
Hinblick auf die Vereinbarkeit von Familie und Studium? 
 
Nach § 3 Abs. 7 HSG wirken die Hochschulen an der sozialen Förderung der 
Studierenden mit und berücksichtigen auch die besonderen Bedürfnisse von 
Studierenden und Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissen-
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schaftlern mit Kindern. 
 
Diesem Auftrag sind die schleswig-holsteinischen Hochschulen umfänglich 
nachgekommen. Wie in der Antwort auf die Kleine Anfrage der SPD Fraktion 
(Drs. 17/1283) dargestellt, bieten z. B. nahezu sämtliche Hochschulen eine 
campusnahe Kinderbetreuung - in Teilen auch für unter Einjährige und 
Schulkinder in den Ferien - an. In der überwiegenden Zahl der Hochschulen 
wurden zentrale Beratungs- und Anlaufstellen für studierende Eltern bzw. 
werdende Mütter sowie für Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit Kindern 
eingerichtet. An einigen Hochschulen werden die Belange von Studierenden 
mit Kindern in den Prüfungs- und Studienordnungen berücksichtigt und na-
hezu sämtliche Hochschulen ermöglichen Studierenden mit Kindern eine in-
dividuelle Studiengestaltung. An den Universitäten Flensburg, Kiel und 
Lübeck sowie an der FH Lübeck bestehen Elternnetzwerke. 
 
Die Universitäten Kiel und Lübeck und das Leibniz-Institut für Pädagogik der 
Naturwissenschaften an der CAU wurden von der „familieundberuf gemein-
nützige GmbH“ als „Familiengerechte Hochschule“ auditiert. 
 

6. Wie viele Kinderbetreuungsplätze gibt es an den Hochschulen in Schleswig-
Holstein? Bitte nach Hochschulstandorten aufschlüsseln. 
 
Insgesamt stehen 288 Kinderbetreuungsplätze des Studentenwerks für Stu-
dierende und Mitarbeiter/innen der Hochschulen zur Verfügung.  
Die Plätze verteilen sich wie folgt auf die Hochschulstandorte: 
Flensburg:  45 
Kiel:   173 
Lübeck: 70 

 
In den vier Kindertagesstätten des Studentenwerks in Kiel gibt es insge-
samt 173 Plätze, davon 98 Plätze für Kinder ab 3 Jahren und 75 Plätze für 
Kinder von ein bis drei Jahren, wobei hier vorrangig der so genann-
te Krippenplatzbedarf besteht. 
In der Kindertagesstätte in Lübeck werden 70 Kinder (davon 10 Krippenplät-
ze für Ein- bis Dreijährige) und in Flensburg 45 Kinder (altersgemischt, Ein- 
bis Sechsjährige) betreut.  

 
In der Krabbelstube in Kiel (Elterninitiative, in vom Studentenwerk zur Verfü-
gung gestellten Räumen) sind zudem 12 Plätze vorhanden (Organisation und 
Betreuung der Kinder erfolgen durch die Eltern der betreuten Kinder, die da-
bei durch studentische Honorarkräfte unterstützt werden). Im September 
2011 kommen 111 Plätze am Standort Kiel (neue Kindertagesstätte im Wis-
senschaftspark) hinzu. 
Am Standort Heide und an den privaten Hochschulen gibt es bisher noch 
keine Kinderbetreuungsangebote durch die jeweilige Hochschule. 

 
7. Wie hat sich der Anteil Studierender mit Kind seit 1999 verändert? (Bitte 

nach Jahr aufschlüsseln.) 
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Nach der 19. Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks 2009 betrug 
der Anteil Studierender mit Kind bundesweit im Jahr 2003 rd. 6%, im Jahr 
2006 rd. 7% und im Jahr 2009 rd. 5% an der Gesamtzahl aller Studierender. 
Diese Studie wird alle 3 Jahre vom Hochschulinformationszentrum über das 
Studentenwerk durchgeführt. Die Fragebogenaktion beruht auf freiwilligen 
Angaben; es handelt es sich nicht um eine amtliche Statistik. Daher ist es 
denkbar, dass die tatsächlichen Zahlen etwas höher liegen.  
Eine Einzelauswertung für die Länder erfolgt nicht. Für Schleswig-Holstein 
gibt es daher keine belastbaren Einzeldaten, es ist aber davon auszugehen, 
dass die Zahlen im bundesweiten Durchschnitt liegen. 

 
 
VI. Fazit und Schlussfolgerungen 
 

1. In welchen Bereichen der Studienreform sind aus Sicht der Landesregierung 
besondere Probleme aufgetreten? Wie sollen diese Probleme behoben wer-
den? 
 
Diese Frage wurde ausführlich unter I.5. und den nachfolgenden Fragen be-
antwortet. 
 

2. Welche Schritte sind in Fortführung des Reformprozesses beabsichtigt? 
 
Zunächst geht es darum, die bereits genannten Ziele weiter zu verfolgen und 
die Veränderungen der Ländergemeinsamen Strukturvorgaben und des 
schleswig-holsteinischen Hochschulgesetzes auch in allen Prüfungsordnun-
gen der Hochschulen zu verankern und in der Praxis umzusetzen. Wie unter 
I.5. und II.1.16. dargelegt,  geht es zunächst nicht mehr um einen grundsätz-
lichen Paradigmenwechsel, sondern um die Konsolidierung und Festigung 
der bestehenden Systeme mit den hierfür notwendigen Nachjustierungen, 
insbesondere im Bereich der Akkreditierung. 
 

3. In welchen Zielbereichen der Bologna-Erklärung will die Landesregierung 
künftig Arbeitsschwerpunkte setzen? 
 
Die zukünftige Schwerpunktsetzung wird im Bereich der Mobilitätsförderung, 
in der Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen und der Umset-
zung der Lissabon-Konvention  sowie der weiteren Verbesserung der Stu-
dierbarkeit liegen, vgl. Antwort zu Frage I. 2. Weitere Aufgaben für die Zu-
kunft sind die Stärkung der Bedeutung der Lehre durch die „learning outco-
me-Orientierung“ und den Ansatz des „student centred learning“ sowie Maß-
nahmen zur Förderung des „long life learning“. 
 

4. Wie kann die kontinuierliche Teilhabe aller universitären Statusgruppen am 
weiteren Verlauf des Reformprozesses gesichert werden? 
 
Die Teilhabe der Statusgruppen wird im Rahmen der akademischen Selbst-
verwaltung über die Gremien sichergestellt. Dies gilt im Übrigen nicht nur für 
die Universitäten, sondern auch für die Fachhochschulen und Kunsthoch-
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schulen. 
 

5. Für den Fall, dass die Landesregierung auf einige Fragen aufgrund fehlender 
Datenlage nicht antworten kann - wie will sie die Entwicklung des Bologna-
Prozesses in Schleswig-Holstein ohne entsprechende Datenerhebung be-
werten? 
 
Die Landesregierung hält die Datenlage für ausreichend, um eine Bewertung 
zur Umsetzung des Bologna-Prozesses in Schleswig-Holstein abgeben zu 
können. Bei der Erhebung von Daten sind auch datenschutzrechtliche As-
pekte zu beachten. Zudem ist nicht jede Erhebung notwendigerweise mit ei-
nem relevanten Erkenntnisgewinn verbunden. 
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